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A. Bekanntmachungen nach dem NHG 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
03.07.2019 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Water Resources and Environmental 
Management beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung am 11.09.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie 
tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
am 01.10.2019 in Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Water Resources and Environmental Management 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsord-
nung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) Der Masterstudiengang Water Resources and Environmental Management wird in einer der beiden Vertie-
fungsrichtungen „Wasserwirtschaft“ oder „Siedlungswasserwirtschaft“ studiert. Näheres hierzu ist in der Anlage 
1 geregelt. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 5 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Module nach Satz 2 
können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Englisch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Deutsch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer oder deutscher Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Water Resources and Environmental 
Management Mitglieder der Hochschullehrergruppe der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zustän-
dige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prü-
fende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Bei-
sitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch 
auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Portfolios, Präsenzübungen, 
Praktikumsberichte, Klausuren und Vorträge. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen 
Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Studienarbeiten, (interdisziplinäre) Projekte, Klausuren, mündliche 
Prüfungen, Laborübungen, Portfolios, Referate, Seminarleistungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen, 
Hausarbeiten sowie Seminararbeiten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a)die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 
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(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 
5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 24 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form abzulie-
fern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden Prü-
fenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Einer der beiden Prüfenden der Masterarbeit muss Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3. und 
1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
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sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbenotet, dies gilt 
insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 (5)1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang 
kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

 (3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt vo-
raus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens die in Anlage 1.4 genannten Leistungspunkte erworben 
und – soweit vorgesehen – weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Aus-
nahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-

raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforder-
lich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 
3.1 aufgeführten Regelungen.  
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§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wie-
derholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme 
einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der 
Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder 
bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 
8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wo-
chen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmana-
gementsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen.   
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
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2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teilprüfungs-
leistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. Anhand der vor-
gegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungsleistung 
entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist bestanden, 
wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen 
nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
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2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestan-
den wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Kom-
petenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist das Modul Masterarbeit mindes-
tens mit der Note 1,3 oder besser bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Do-
kumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Vertiefungsrichtung, die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren 
Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädi-
kat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungs-
punkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimal-
zahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, 
an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 
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5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft das nach § 3 zuständige 
Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Organ unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
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(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentli-
chung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019in Kraft.  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Water Resources and Environmental Management 

 

Anlage 1.0: Struktur 

(1) Das Masterstudium Water Resources and Environmental Management gliedert sich in vier Semester und hat 

einen Umfang von 120 Leistungspunkten (LP). Diese setzen sich aus 96 LP für Pflicht-, Wahlpflicht – und Wahl-

module sowie 24 LP für die Masterarbeit zusammen. 

(2) Im ersten Semester sind Leistungspunkte aus fachübergreifenden Pflichtmodulen sowie Wahlmodulen zu er-

bringen. Ab dem zweiten Semester erfolgt eine Spezialisierung in die beiden Vertiefungsrichtungen „Wasser-

wirtschaft“ und „Siedlungswasserwirtschaft“. Es sind Pflichtmodule im Umfang von 33 LP sowie die jeweiligen 

Pflichtmodule der gewählten Vertiefungsrichtung im Umfang von 18 LP erfolgreich zu bestehen. 

(3) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht gewählt 

werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen handelte. Handelt 

es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

(4) Die formale Instruktion in der Lehre sowie die Abnahme aller Prüfungsleistungen einschließlich der Masterarbeit 

erfolgt grundsätzlich in englischer Sprache. 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule  

Modul Se-
mester 

Lehrveran-
staltungen 

Studien-
leistung 

Vorausset-
zungen 

Prüfungsleistung Leis-
tungs-
punkte 

Forschungsplanung und 
wissenschaftliche Kommu-
nikation 

1 Vorlesung - - V / HA 3 

Naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

1 Vorlesung, 
Übung 

- - K  6 

Umwelthydraulik 1 Vorlesung, 
Übung 

- - K 6 

Hydrologie und Wasser-
wirtschaft I 

1 Vorlesung, 
Übung 

- - K / MP 6 

Statistische Methoden 1 Vorlesung, 
Übung 

- - ZP 6 

Forschungsprojekt und 
Kolloquium 

2,3 wissen-
schaftliche 

Arbeit 

- Modul For-
schungspla-

nung und wis-
senschaftliche 
Kommunika-

tion 

ST (80%) mit 
KO(20%) 

6 

Summe      33 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule (Module für die gewählte Vertiefungsrichtung) 

Hier erfolgt eine Spezialisierung. Die Studierenden wählen zwischen den Vertiefungsrichtungen „Wasserwirtschaft“ 

und „Siedlungswasserwirtschaft“ und absolvieren alle der jeweiligen Vertiefungsrichtung zugeordneten Wahlpflicht-

module im Umfang von 18 LP. 

 

Vertiefungsrichtung Wasserwirtschaft 

Modul Se-
mester 

Lehrveran-
staltungen 

Studien-
leistung 

Vorausset-
zungen 

Prüfungsleistung Leis-
tungs-
punkte 

Hydrologische Extreme 2 Vorlesung, 
Übung 

 Modul Hydrolo-
gie und Was-
serwirtschaft I 

K/MP + HA 6 
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Wasserwirtschaftliche Sys-
temanalyse 

3 Vorlesung, 
Übung 

Seminar Modul Hydrolo-
gie und Was-
serwirtschaft I 

PR+Ü+LÜ 6 

Geoinformationssysteme 
und Fernerkundung 

3 Vorlesung, 
Übung 

- -  K/MP+HA 6 

Summe      18 

 

Vertiefungsrichtung Siedlungswasserwirtschaft 

Modul Se-
mester 

Lehrveran-
staltungen 

Studien-
leistung 

Vorausset-
zungen 

Prüfungsleistung Leis-
tungs-
punkte 

Industrielle Wasserver-
sorgung und Wasser-
wirtschaft 

2 Vorlesung, 
Übung 

- Modul Natur-
wissenschaft-

liche 
Grundlagen 

K 6 

Abfallwirtschaft 2 Vorlesung, 
Übung 

- - K 6 

Infrastrukturen der Was-
server- und Abwasseren-
tsorgung 

3 Vorlesung, 
Übung - 

Modul Natur-
wissenschaft-

liche 
Grundlagen 

K 6 

Summe      18 

 

Anlage 1.3: Wahlmodule  

(1) Es sind Module im Umfang von 45 LP zu wählen. 
(2)  In den Semestern 1-4 wird eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule angeboten. Die an-

gebotenen Module, deren zugeordnete Leistungspunktzahl sowie die erforderlichen Studien- und Prü-
fungsleistungen sind im Modulkatalog des Studiengangs geregelt. Als Wahlmodule dürfen auch die 
Wahlpflichtmodule der jeweils anderen Vertiefungsrichtung gewählt werden. 

(3)  Aus dem übrigen Lehrangebot der Leibniz Universität Hannover können weitere Module gewählt und 
bis zu einem Umfang von 6 LP angerechnet werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen. 
Die zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus dem jewei-
ligen Modulkatalog. 
 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit 

Modul Semes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 60 LP, bestandene Pflicht-
module 

MA (80%) mit 
KO(20%) 

24 

Definitionen zu Prüfungsformen und deren Abkürzungen finden sich in Anlage 2. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem 
Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorpro-
tokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel er-
läutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fach-
wissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 18 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Lehreinheit Bauingenieurwesen  vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zu-
ständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die 
oder der nicht Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ 
eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zustän-
dige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Wäh-
rend der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. betreut. 10Die 
Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer 
Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung 
berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur  

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren  

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  

 

3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
 

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet wer-
den. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum   
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
03.07.2019 die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen beschlossen. Das Präsidium 
hat die Prüfungsordnung am 28.08.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover am 01.10.2019 in Kraft. 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen wird in einer der vier Vertiefungsrichtungen „Konstruktiver Ingeni-
eurbau“, „Windenergie-Ingenieurwesen“, „Wasser- und Küsteningenieurwesen“ oder „Baumanagement“ stu-
diert. Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Module nach Satz 2 
können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prü-
fungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern 
diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie 
die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Ange-
hörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. Die Bestel-
lung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Portfolios, Präsenzübungen, 
Praktikumsberichte, Klausuren und Vorträge. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen 
Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Studienarbeiten, (interdisziplinäre) Projekte, Klausuren, mündliche 
Prüfungen, Laborübungen, Portfolios, Referate, Seminarleistungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen, 
Hausarbeiten sowie Seminararbeiten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a)die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
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ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 
5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 24  Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form abzulie-
fern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden Prü-
fenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Einer der beiden Prüfenden der Masterarbeit muss Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3. und 
1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  
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§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbenotet, dies gilt 
insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 (5)1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang 
kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

 (3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt vo-
raus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens die in Anlage 1.4 genannten Leistungspunkte erworben 
und – soweit vorgesehen – weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Aus-
nahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 

(1) 1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforder-
lich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 
3.1 aufgeführten Regelungen.  

 

 

§ 14  Wiederholung 
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(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wie-
derholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme 
einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der 
Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder 
bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 
8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wo-
chen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmana-
gementsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen.   
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
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2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teilprüfungs-
leistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. Anhand der vor-
gegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungsleistung 
entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist bestanden, 
wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen 
nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
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bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestan-
den wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Kom-
petenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist das Modul Masterarbeit mindes-
tens mit der Note 1,3 oder besser bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Do-
kumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Vertiefungsrichtung, die Module und deren Noten sortiert nach Kompetenzbereichen, den 
Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung 
sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis 
der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrver-
anstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle 
Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Doku-
menten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote rele-
vante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  
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(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellung-
nahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 
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(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Ver-
kündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019in Kraft.  
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Anlage 1: Module der Masterstudiengänge 

Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen 

Anlage1.0: Struktur 

Vertiefungsrichtungen 
KIB Konstruktiver Ingenieurbau 
Wind Windenergie-Ingenieurwesen 
WuK Wasser- und Küsteningenieurwesen 
Baum Baumanagement  
Tabelle 1  

 

Kompetenzbereich LP Module 

1  
Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen (MNG) 

6 LP  36  LP Pflichtmodule n.  Anl. 
1.1 

2 Fachspezifische Grundlagen (FSG) 30 LP 
3 Fachspezifische Vertiefung (FSV) ≥ 36 LP 48 LP Wahlmodule n.  Anl. 

1.3 4 Übergreifende Inhalte  (ÜI) ≥ 6 LP 

5 Wissenschaftliches Arbeiten (WA) 36 LP 

12 LP (interdisziplinäres) 
Projekt n. Anl. 1.1 
24 LP Masterarbeit  n. Anl. 
1.4 

Summe ≥ 120  LP  

Tabelle 2   

(1) Das Masterstudium Bauingenieurwesen kann in einer von vier verschiedenen Vertiefungsrichtungen abge-
schlossen werden, vgl. Tabelle 1. Die Wahl der Vertiefungsrichtung erfolgt bereits mit der Einschreibung in 
den Studiengang. 

(2) Das Masterstudium Bauingenieurwesen hat einen Umfang von 120 Leistungspunkten (LP). 

(3) Das Lehrangebot im Masterstudium Bauingenieurwesen gliedert sich in jeder der genannten Vertiefungsrich-
tungen in vier Kompetenzbereiche, die wiederum aus Modulen zusammengesetzt sind.  

(4)  Jedes Modul ist eine Lehr- und Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es erstreckt sich in der Regel über ein Semes-
ter und wird in der Regel mit einer benoteten Prüfung im Semester abgeschlossen. Die Prüfungen werden so-
mit studienbegleitend abgelegt. 

(5) Aus den Kompetenzbereichen sind fachbezogene und weitere Module im Umfang von zusammen 84 LP er-
folgreich zu bestehen, darunter 36 LP Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 48 LP Wahlmodule nach Anlage 
1.3. Die Wahlmodule sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen eingehalten sind. 

(6) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind fachbezogene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang von zu-
sammen 36 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 

(7) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht gewählt 
werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen handelte. Handelt 
es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

(8) Wurde die Masterarbeit in deutscher Sprache angefertigt, ist dem schriftlichen Teil der Arbeit ist eine Zusam-
menfassung in englischer Sprache voranzustellen. Sofern die Arbeit in einer anderen Sprache abgefasst 
wurde, erfolgt die Zusammenfassung in deutscher Sprache.  

Anlage 1.1: Pflichtmodule  

Vertie-
fungsrich-
tung 

Kompetenz-
bereich 

Modul 
Voraus-
setzung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung LP 

KIB 

1 MNG Festkörpermechanik - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

2 FSG 

Finite Elemente Anwendungen 
in der Statik und Dynamik 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Grundbaukonstruktionen - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Spannbetontragwerke -  K/KA/MP/HA/LÜ/ 6 
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PF/R/SL/ZP 

Tragsicherheit im Stahlbau - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Vorbeugender Baulicher 
Brandschutz 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Wind 

1 MNG Festkörpermechanik - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

2 FSG 

Finite Elemente Anwendungen 
in der Statik und Dynamik 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Windenergietechnik I - S 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Windenergietechnik II - S 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Tragstrukturen von Offshore-
Windenergieanlagen 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Windenergietechnik: Mechatro-
nisches System für Bauingeni-
eure 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

WuK 

1 MNG 
Numerische Methoden für 
Strömungs- und Transportpro-
zesse 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

2 FSG 

Grundbaukonstruktionen - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Konstruktiver Wasser- und In-
genieurbau 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Infrastrukturen der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Hydrologische Extreme - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Küsteningenieurwesen  - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Baum 

1 MNG System- und Netzwerkanalyse -  
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

2 FSG 

Digitales Bauen - Grundlagen - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Betontechnik für Ingenieurbau-
werke 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Management für Ingenieure - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Internationales Baumanage-
ment 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

Konstruktiver Wasser- und In-
genieurbau 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/
PF/R/SL/ZP 

6 

KIB 
Wind 
WuK 
Baum 

3 FSV Keine Pflichtmodule in diesem Kompetenzbereich. 
4 ÜI Keine Pflichtmodule in diesem Kompetenzbereich. 

5 WA (Interdisziplinäres) Projekt  - 
ST (80%) mit KO 
(20%) 

12 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  

Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 

Anlage 1.3: Wahlmodule 

(1) In den Kompetenzbereichen 3 Fachspezifische Vertiefung und 4 Übergreifende Inhalte wird für jede Vertie-
fungsrichtung eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule angeboten. Die Zuordnung der Module 
zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunktzahl und die erforderlichen Studien- und 
Prüfungsleistung in den Modulen sind im Modulkatalog des Studiengangs geregelt. 

(2) Im Kompetenzbereich Übergreifende Inhalte können zudem weitere Module aus dem übrigen Lehrangebot der 
Leibniz Universität Hannover gewählt werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium Gene-
rale). Die zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus dem jeweili-
gen Modulkatalog. 
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Anlage 1.4: Masterarbeit 

Modul 
Sem.-Empf. 

Zulassungsvoraussetzung 
Studien-
leistung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 
4 

60 LP  
- MA(80%) mit 

KO(20%) 
24 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 
Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 
Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  
 
Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 
Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 
Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem 
Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorpro-
tokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel er-
läutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fach-
wissenschaftlichen Bezug. 
 
Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 
Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 
Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  
 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
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Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 
 
Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  
 
Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 
Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 
 
Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 
Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 
 
Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 
 
Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 
 
Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 
Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 
Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  
 
Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 
Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  
 
Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Lehreinheit Bauingenieurwesen  vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zu-
ständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die 
oder der nicht Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ 
eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zustän-
dige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Wäh-
rend der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. betreut. 10Die 
Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer 
Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung 
berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 
Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 
Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 
 
Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 
 
Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.   
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur  
uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren  
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen  

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  

 
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 

 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet wer-
den. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum  
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
03.07.2019 die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Computational Methods in Engineering beschlos-
sen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung am 28.08.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover am 01.10.2019 in 
Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Computational Methods in Engineering 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 11 Fernstudium 

 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Module nach Satz 2 
können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Englisch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Deutsch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer oder deutscher Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prü-
fungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern 
diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie 
die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Ange-
hörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. Die Bestel-
lung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Portfolios, Präsenzübungen, 
Praktikumsberichte, Klausuren und Vorträge. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen 
Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Studienarbeiten, (interdisziplinäre) Projekte, Klausuren, mündliche 
Prüfungen, Laborübungen, Portfolios, Referate, Seminarleistungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen, 
Hausarbeiten sowie Seminararbeiten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a)die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
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ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 
5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 24  Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form abzulie-
fern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden Prü-
fenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

 

(8) 1Einer der beiden Prüfenden der Masterarbeit muss Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3. und 
1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  
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§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbenotet, dies gilt 
insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 (5)1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang 
kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

 (3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt vo-
raus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens die in Anlage 1.4 genannten Leistungspunkte erworben 
und – soweit vorgesehen – weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Aus-
nahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 

(1) 1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforder-
lich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 
3.1 aufgeführten Regelungen.  

 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wie-
derholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme 
einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der 
Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder 
bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 
8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wo-
chen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
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(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmana-
gementsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen.   
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teilprüfungs-
leistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. Anhand der vor-
gegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungsleistung 
entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist bestanden, 
wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen 
nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 
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4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestan-
den wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Kom-
petenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
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4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist das Modul Masterarbeit mindes-
tens mit der Note 1,3 oder besser bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Do-
kumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten sortiert nach Kompetenzbereichen, den Titel der Masterarbeit 
und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls 
das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Mo-
dule (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als De-
zimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag ange-
geben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht 
worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 
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§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellung-
nahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019in Kraft.  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Computational Methods in Engineering 

Anlage 1.0: Struktur  

Kompetenzbereich LP Module 

1 Kernstudium (KS) 
34 LP Pflichtmodule n. Anl. 1.1 
≥ 20 LP 

50 LP Wahlmodule n.  Anl. 
1.3 2 Studium Generale (SG) 

≥ 0 LP 
≤ 30 LP 

3 Wissenschaftliches Arbeiten (WA) 36 LP 

12 LP (interdisziplinäres) 
Projekt n. Anl. 1.1 
24 LP Masterarbeit  n. Anl. 
1.4 

Summe ≥ 120  LP  
Tabelle 1   

 

(1) Das Masterstudium Computational Methods in Engineering (CME) hat einen Umfang von 120 Leistungspunk-
ten (LP). 

(2) Das Lehrangebot im Masterstudium CME gliedert sich in zwei Kompetenzbereiche, die wiederum aus Modu-
len zusammengesetzt sind. Jedes Modul ist eine Lehr- und Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es erstreckt sich in 
der Regel über ein Semester und wird in der Regel mit einer benoteten Prüfung im Semester abgeschlossen. 
Die Prüfungen werden somit studienbegleitend abgelegt. 

(3) Aus den Kompetenzbereichen sind fachbezogene und weitere Module im Umfang von zusammen 84 LP er-
folgreich zu bestehen, darunter 34 LP Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 50 LP Wahlmodule nach Anlage 
1.3. Die Wahlmodule sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen eingehalten sind. 

(4) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind fachbezogene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang von zu-
sammen 36 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 

(5) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht gewählt 
werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen handelte. Handelt 
es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

(6) Wurde die Masterarbeit in deutscher Sprache angefertigt, ist dem schriftlichen Teil der Arbeit ist eine Zusam-
menfassung in englischer Sprache voranzustellen. Sofern die Arbeit in einer anderen Sprache abgefasst 
wurde, erfolgt die Zusammenfassung in deutscher Sprache. 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule  

Kompetenz-
bereich 

Modul 

Vor-
aus-
set-
zun
g 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung LP 

1 KS 

Grundlagen der Computerge-
stützten Ingenieurwissenschaft 

- S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Festkörpermechanik - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Zuverlässigkeits- und Risiko-
analyse 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Numerische Methoden in der 
Strömungsmechanik 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Numerik Partieller Differential-
gleichungen 1+2 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

2 SG Keine Pflichtmodule in diesem Kompetenzbereich. 
5 WA (Interdisziplinäres) Projekt - - ST (80%) mit KO (20%) 12 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  

Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 

Anlage 1.3: Wahlmodule 
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(1) In allen Kompetenzbereichen wird eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule angeboten. Die Zu-
ordnung der Module zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunktzahl und die erforder-
lichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen sind im Modulkatalog des Studiengangs geregelt. 

(2) Im Kompetenzbereich Studium Generale können weitere Module aus dem übrigen Lehrangebot der Leibniz 
Universität Hannover gewählt werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium Generale). Die 
zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Modul-
katalog. 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit 

Modul 
Sem.-Empf. 

Zulassungsvoraussetzung 
Studien-
leistung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 
4 

60 LP  
- MA(80%) mit 

KO(20%) 
24 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem 
Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorpro-
tokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel er-
läutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fach-
wissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Lehreinheit Bauingenieurwesen  vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zu-
ständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die 
oder der nicht Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ 
eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zustän-
dige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Wäh-
rend der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. betreut. 10Die 
Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer 
Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung 
berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur  

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren  

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen  

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  

 

3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
 

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet wer-
den. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
27.05.2019 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik und  
Informationstechnik beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 14.08.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. 
Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hanno-
ver am 01.10.2019 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsordnung erlas-
sen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Nichtbestehen 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung  
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) 1Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) Der Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik muss mit einem der Studienrichtungen „Auto-
matisierungstechnik“, „Elektrische Energietechnik“, Mikroelektronik“, „Nachrichtentechnik“ oder „Computer Engi-
neering“ studiert werden. 2Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt.  

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Module nach Satz 2 
können auch nach Kompetenzfeldern dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3) 1Im Rahmen des Masterstudiums muss ein Praktikum, gegebenenfalls im Ausland, im Umfang von mindestens 
16 Wochen abgeleistet werden. 2Näheres hierzu regelt die Praktikumsordnung. 

(4)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik 
Mitglieder der Hochschullehrergruppe der der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberech-
tigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese min-
destens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Vo-
raussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Besitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindes-
tens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. Die Bestellung von 
Beisitzenden kann vom §3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden.  

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikums-
berichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweili-
gen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten sowie Seminararbei-
ten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 
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(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal. 25 vom Hundert 
ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form ab-
zuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von den beiden Prü-
fenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Erstprüferin beziehungsweise der Erstprüfer der Masterarbeit muss Mitglied der Bereiche Elektrotechnik 
oder Informationstechnik der Fakultät Elektrotechnik und Informatik sein. 
 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 und 
1.4 genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120/60 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 14 Absatz 4 erfüllt sind und ein 
Antrag nach § 14 Absatz 5 oder Absatz 6 abgelehnt worden ist oder ein solcher Antrag nicht mehr möglich ist. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2 und 1.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  
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§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren der pauschalen Anerkennung richtet sich nach 
der Anrechnungsleitlinie der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik. 

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag unbe-
notet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3 Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeich-
net. 

(5)1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erforderlich 
sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von bereits absol-
vierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Einstufungsprüfung 
nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmodule an-
geboten werden.  
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, 
insbesondere in einem der Studiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik, kein Prüfungsanspruch mehr 
besteht. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass im 
Rahmen der Masterprüfung mindestens 80 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgesehen – weitere in 
der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wich-
tiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforder-
lich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 
3.1 aufgeführten Regelungen.  

 

§ 14  Nichtbestehen  

(1) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Pflichtmodulen müssen nach Maßgabe des tatsächlichen Lehrange-
bots wiederholt werden. 2Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlpflichtmodulen müssen nicht wiederholt 
werden, sondern können durch andere Prüfungsleistungen in demselben Wahlpflichtmodul ersetzt werden, wo-
bei die Verpflichtung besteht, in dem begonnenen Modul Leistungspunkte zu erwerben und diese in die Master-
prüfung einzubringen. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden, 
stattdessen können andere Prüfungsleistungen oder andere Wahlmodule gewählt werden. 4Über Sonderrege-
lungen entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 5Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im 
Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 

(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählsemester), 
müssen unter Berücksichtigung von § 4 mindestens 15 ECTS-Leistungspunkte erworben werden. 2Außerdem 
muss die Gesamtsumme der erworbenen Leistungspunkte nach jedem Zählsemester größer beziehungsweise 
gleich sein der Anzahl der Zählsemester multipliziert mit 15. 

(4) Ist eine der Bedingungen nach Absatz 3 nicht erfüllt oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden, so ist die 
Gesamtprüfung nicht bestanden. 

(5) 1Auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden kann das nach § 3 zuständige Organ die Bedingungen 
nach Absatz 3 aussetzen, wenn für die Nichterfüllung ein wichtiger Grund vorliegt. 2Der Antrag nach Satz 1 ist 
spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen der Gesamt-
prüfung zu stellen. 3Mit dem Antrag ist der wichtige Grund anzuzeigen und glaubhaft zu machen. 4Auf Verlan-
gen des nach § 3 zuständigen Organs findet hierzu eine Anhörung durch das Organ selbst oder durch eine Be-
auftragte oder einen Beauftragten der Fakultät statt. 5In der Anhörung sollen die Gründe für die Nichterfüllung 
der Bedingungen des Absatzes 3 erörtert werden und eine Beratung zum weiteren Studienverlauf der oder des 
Studierenden stattfinden. 6Das nach § 3 zuständige Organ kann die Anzahl der Zählsemester nach Abs. 3 zu-
rücksetzen. 

(6) 1Ist ein Antrag nach Absatz 5 nicht gestellt worden, weil für die Nichterfüllung keine wichtigen Gründe vorliegen, 
oder ist ein Aussetzungsantrag nach Absatz 5 abgelehnt worden, erfolgt auf schriftlichen  
Antrag der oder des Studierenden eine Anhörung durch eine vom nach § 3 zuständigen Organ bestimmte An-
hörungsbeauftragte oder einen Anhörungsbeauftragten. 2Im Fall der Ablehnung eines Antrags nach Absatz 5 
gilt der Antrag nach Satz 1 als fristgerecht gestellt; anderenfalls ist er innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheides über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung zu stellen. 3Ist die Anhörung die letzte mögli-
che Anhörung, erfolgt sie vor dem nach § 3 zuständigen Organ. 4Absatz 5 Satz 5 und 6 gelten entsprechend. 
5Vor dem endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung muss die oder der Studierende die Möglichkeit gehabt 
haben, alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen einmal zu wiederholen. 
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(7) 1Der Antrag nach Absatz 6 darf höchstens zweimal im Verlauf des Masterstudiums gestellt werden. 2Im Falle 
der Nichterfüllung nur einer der beiden in Absatz 3 genannten Bedingungen oder der Nichterfüllung der Bedin-
gungen im ersten Semester handelt es sich nicht um einen nach Satz 1 mitzuzählenden Antrag.  

(8) Entspricht das nach § 3 zuständige Organ einem Antrag nach Absatz 5 oder ist eine Anhörung nach Absatz 6 
erfolgt, gilt der Bescheid über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung als aufgehoben. 

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmana-
gementsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen. 5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind 
folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3)1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teilprü-
fungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 2Anhand 
der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungs-
leistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist be-
standen, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teil-
leistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 71 

der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling 
die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht be-
standen“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzfeld ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestanden 
wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzfelds wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Kompetenzfeld 
zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen Prüfungsleistungen aus den Pflicht-
modulen sowie die bestandenen Prüfungsleistungen aus Wahlpflicht- und Wahlmodulen mit den besten Bewer-
tungen herangezogen, 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benote-
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ten Pflichtmodule sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewer-
tungen herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Prüfungsleistungen. Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 
oder 1.4 besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte ver-
wendet. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder bessert, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf 
den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbe-
nen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung und die Studienrichtung sowie gegebenenfalls das Prä-
dikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungs-
punkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimal-
zahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, 
an dem dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht wor-
den ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 
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      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft das nach § 3 zuständige 
Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Organ unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentli-
chung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich bis zum Inkrafttreten dieser Ordnung an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den 
Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik eingeschrieben haben und nach der Prüfungsord-
nung vom 07.09.2017 studieren, werden in die geänderte Prüfungsordnung überführt. 
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Anlagenverzeichnis 
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Anlage 1.2.3 Wahlpflichtmodule der Studienrichtung Mikroelektronik 
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Anlage 1.3: Wahlmodule  

 

Anlage 1.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

 

Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik 

 

Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 15 bis 25 Minuten pro Leistungspunkt der Lehrveranstaltung. Eine 
mündliche Prüfung hat eine Dauer von 5 bis 10 Minuten je Leistungspunkt. K/MP bedeutet, dass entweder eine 
Klausur oder eine mündliche Prüfung der oben festgesetzten Dauer stattfindet, wobei die jeweilige Prüfungsform 
zu Beginn jedes Semesters durch den Prüfer bzw. die Prüferin bekannt zu geben ist. Die Zuordnung der Lehrver-
anstaltungen zu den Modulen regelt der Kompetenzfeld- und Modulkatalog.  

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte min-
destens erreicht wurde. Es müssen alle Pflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehrver-
anstaltun-
gen 

Zulassungs-
vorausset-
zung 

Se-
mes-
ter 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge-
wich
t 

Theoretische  
Elektrotechnik 

Theoretische Elektro-
technik I 

Vorlesung 
und Übung 

 
1.  K 5 5 

Theoretische Elektro-
technik II 

Vorlesung 
und Übung 

 
2.  K 5 5 

Summe 
 

     10  

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

Der Wahlpflichtbereich gliedert sich entsprechend der Anlage 1.2.1 bis 1.2.5 in fünf Studienrichtungen: 
‐ Automatisierungstechnik 
‐ Elektrische Energietechnik 
‐ Mikroelektronik 
‐ Nachrichtentechnik 
‐ Computer Engineering 

Studierende wählen eine der folgenden vorgegebenen Studienrichtungen nach Anlage 1.2.1 bis 1.2.5 und belegen 
alle sieben darin enthalten Module. 
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Anlage 1.2.1: Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Automatisierungstechnik 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte min-
destens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Zulassungs-
vorausset-
zung 

Empfohlenes 
Semester 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge
wi
ch
t 

Automatisie-
rungstechnik 

Theorie 
Automatisierungstechnik I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 1 SL K / MP 5 4 

Theorie 
Automatisierungstechnik II 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie 
Automatisierungstechnik III 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie 
Automatisierungstechnik  IV 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung 
Automatisierungstechnik I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung 
Automatisierungstechnik II 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung 
Automatisierungstechnik III 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe       35  
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Anlage 1.2.2: Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Elektrische Energietechnik 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte min-
destens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompe-
tenz-feld 

Modul Lehrver-
anstaltun-
gen 

Zulas-
sungsvo-
rausset-
zung 

Empfohlenes 
Semester 

Stu-
dien-
leis-
tung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Elektrische 
Energie- 
technik 

Theorie Elektrische 
Energietechnik I 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie Elektrische 
Energietechnik II 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie Elektrische 
Energietechnik III 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie Elektrische 
Energietechnik IV 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung Elektrische 
Energietechnik I 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung Elektrische 
Energietechnik II 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung Elektrische 
Energietechnik III 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe       35  
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Anlage 1.2.3: Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Mikroelektronik 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte min-
destens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehrver-
anstaltun-
gen 

Zulas-
sungs-vo-
rausset-
zung 

Empfohle-
nes Semes-

ter 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge
wi
ch
t 

Mikro- 
elektronik 

Theorie Mikroelektronik I Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie Mikroelektronik 
II 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie Mikroelektronik 
III 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie Mikroelektronik 
IV 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung 

Mikroelektronik I 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung  

Mikroelektronik II 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung  

Mikroelektronik III 

Vorlesung, 
Übung 
und Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe       35  
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Anlage 1.2.4: Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Nachrichtentechnik 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte min-
destens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Zulassungs-
voraus-set-
zung 

Empfohle-
nes 

Semester 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Nachrichten-
technik 

Theorie 

Nachrichtentechnik I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie  

Nachrichtentechnik II 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie  
Nachrichtentechnik III 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie 
Nachrichtentechnik IV 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung Nachrichten-
technik I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung Nachrichten-
technik II 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung Nachrichten-
technik III 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe       35  
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Anlage 1.2.5: Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Computer Engineering 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte min-
destens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Zulassungs-
voraus-set-
zung 

Empfohlenes 
Semester 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Computer  
Engineering 

Theorie  
Computer Engineering I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie  
Computer Engineering II 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie  
Computer Engineering III 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Theorie  
Computer Engineering IV 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung  
Computer Engineering I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung 
Computer Engineering II 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Vertiefung  
Computer Engineering III 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe       35  
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Anlage 1.3 Wahlmodule 

 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Zulas-
sungsvo-
rausset-
zung  

Empfohle-
nes Se-
mester 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Zusatz- und 
Schlüssel-
kompeten-
zen 

Studium Generale  Vorlesungen 
und ggf. 
Übungen 

 
ab 1. 

ggf. min-
destens 1 

SL 

 7 0 

Technisches Wahlfach I Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 

ab 1. 

K / MP K 
/ MP /AA/ 
HA/ R/ Ü/ 

SL 

K / MP 5 4 

Technisches Wahlfach II Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 

 ab 1. 

K / MP K 
/ MP /AA/ 
HA/ R/ Ü/ 

SM 

K / MP 5 4 

Große Laborarbeit Seminarar-
beit oder La-
bore 

 
ab 3. SA / LÜ  8 0 

Fachpraktikum 16 Wochen 
Praktikum 

 
ab 3. AA  20 0 

Summe       45  

 

Das Modul „Große Laborarbeit“ kann in verschiedenen Formen ausgestaltet werden. Möglich sind:  

 

a) Belegung von zwei Laboren mit je 8 Versuchen 

b) Belegung eines Labors und einer Seminararbeit im Umfang von 120 h  

c) Belegung von zwei Seminararbeiten im Umfang von jeweils 120 h  

d) Belegung von einer Seminararbeit im Umfang von 240 h 

 

Anlage 1.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

  

Modul Lehrveran-
staltung 

Semes-
ter 

Voraussetzung 
für die Zulas-
sung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

LP Gewicht 

Masterarbeit - 4 80 LP KO MA 30 30 

Summe      30  
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem 
Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorpro-
tokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel er-
läutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fach-
wissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Bereiche Elektrotechnik oder Informationstechnik der Fakultät Elektrotechnik und Informatik 
vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Pro-
fessorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Bereiche Elektrotechnik oder 
Informationstechnik der Fakultät Elektrotechnik und Informatik ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige 
Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der o-
der dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu 
machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit 
von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Ar-
beit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die 
Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berück-
sichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur  

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 

 

 

Anlage 3: Ergänzene Regelunen  
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Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  

 
3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 

 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

 Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Bachelorarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet 
werden. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  
 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

  zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum   
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Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 24.07.2019 
die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang International Horticulture beschlossen. Das Präsi-
dium hat die Änderung am 07.08.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2019 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang International Horticulture 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7  
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsordnung erlas-
sen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wis-
senschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fach-lichen Zusammenhänge 
des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Hand-
lungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den  
akademischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) 1Der Masterstudiengang International Horticulture kann mit den Majors “Plant Production and Propagation“, 
“Plant Biotechnology, Physiology and Genetics“, „Economics“  oder „Gartenbauliche Wertschöpfungsketten“ 
studiert werden. 2Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt.  

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm- 
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3.  
3Die Module nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen oder  Majorsdargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

 (3) 1Lehr- und Prüfungssprache ist Englisch in den Majors „Plant Production and Propagation“, “Plant Bi-
otechnology, Physiology and Genetics“, und „Economics“, und Deutsch oder Englisch  im Major „Gartenbauli-
che Wertschöpfungsketten“. 2Die Prüfungen können in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer in deut-
scher Sprache abgelegt werden.  

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs International Horticulture  
Mitglieder der Hochschullehrergruppe der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prü-
fende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifika-
tion besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die 
nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer 
darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifika-
tion erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden de-
legiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikums-
berichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweili-
gen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Referate,  
Seminararbeiten, Seminarleistungen, Laborübungen, Essays, Kolloquien sowie zusammengesetzte Prüfungs-
leistungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  
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(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 20 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form abzu-
liefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden 
Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in englischer Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in deutscher Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

(8) Die Erstprüferin beziehungsweise der Erstprüfer der Masterarbeit muss Mitglied der Naturwissenschaft-lichen 
Fakultät sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3. und 
1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prü-
fungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die 
nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von  
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Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbenotet, dies gilt 
insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erforderlich 
sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von bereits absol-
vierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Einstufungsprüfung 
nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren  
Studiengang, insbesondere in einem der Studiengänge Gartenbauwissenschaften oder Pflanzen- 
biotechnologie kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger 
Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich 
ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.1. 
aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wie-
derholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 
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(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht überschreiten.5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme 
einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der 
Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder 
bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 
8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wo-
chen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmana-
gementsystems die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen.  
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-prü-
fungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 2Anhand 
der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungs-
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leistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist be-
standen, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teil-
leistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

 

 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 
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(4) 1Ein Major ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestanden wurden. 
2Die Gesamtnote des Majors wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Major zugeordneten Einzelnoten 
der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Für die Gesamtnote nach Absatz 3 werden folgende Prädikate vergeben: 

- bei einem Durchschnitt bis 1,4 "Summa cum laude",  

- bei einem Durchschnitt über 1,4 bis 1,8 "Magna cum laude",  

- bei einem Durchschnitt über 1,8 bis 2,4 "Cum laude", 

- bei einem Durchschnitt über 2,4 "Rite". 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbe-
nen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ 
(§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls 
„Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung 
oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag 
des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 
Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für 
alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  
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(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2  
Notenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung 
der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

(8) 1Der Major nach § 1 Abs. 3 wird auf dem Zeugnis vermerkt. 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft das nach § 3 zuständige 
Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Organ unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentli-
chung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Mastudiengang Internatio-
nal Horticulture eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsord-
nung.2Studierende, die ihr Studium an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover im Masterstudien-
gang International Horticulture vor dem 01.10.2019 aufgenommen haben, können auf begründeten Antrag, wel-
cher innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bei dem nach § 3 zuständigen Or-
gan zu stellen ist, bis zum 30.09.2021 nach den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung in der Fassung vom 
19.12.2018 geprüft werden. 

(3) 1Studierende des Masterstudienganges International Horticulture, die das Studium nach den Bestimmungen 
dieser Prüfungsordnung in der Fassung vom 19.12.2018 fortsetzen, werden zum 01.10.2021 in die zu diesem 
Zeitpunkt geltende Prüfungsordnung überführt. 2Prüfungs- und Studienleistungen können letztmalig zum 
30.09.2021 abgelegt werden. 3Masterarbeiten können letztmalig zum 31.01.2020 angemeldet werden. 
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Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Module des Masterstudiengangs International Horticulture 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule  

Anlage 1.1.a): Major in Plant Production and Propagation 

Anlage 1.1.b): Major in Plant Biotechnology, Physiology and Genetics 

Anlage 1.1.c): Major in Economics 

Anlage 1.1.d): Major Gartenbauliche Wertschöpfungsketten 

Anlage 1.1.e): Kompetenzbereich Leadership in Development 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  

Anlage 1.2.a): Major in Plant Production and Propagation 

Anlage 1.2.b): Major in Plant Biotechnology, Physiology and Genetics 

Anlage 1.2.c): Major in Economics 

Anlage 1.2.d): Alle Majors  

 

Anlage 1.3: Wahlmodule: entfällt 

 

Anlage 1.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Anlage 2.2: Glossar 

 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs International Horticulture 

 

Das Studium gliedert sich in Majors, in denen es Pflicht- und Wahlpflichtmodule gibt. Jede/r Studierende/r muss 
einen Major  gemäß der Anlagen 1.1.a) - 1.1.d) wählen und zu diesem aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich mindestens 6 LP erbringen. Wahlpflichtmodule aus der Anlage 1.2.d) stehen Studierenden aller Majors offen. 
Studierende mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes müssen darüber hinaus den 
Pflichtmodulbereich 1.1.e) “Leadership in Development“ belegen. Ab dem dritten Fachsemester können Wahl-
pflichtmodule in den englischsprachigen Majors nur angemeldet werden, sofern Modul A04 bestanden ist. Bereits 
absolvierte Module aus den Anlagen 1.1.a) bis 1.2.c) dürfen nicht nochmals aus Anlage 1.2.d) belegt werden. 

 

Anlage 1.1.: Pflichtmodule  

1.1.a) Major in Plant Production and Propagation 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

Voraus- 
setzungen für 
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Intercultural  
Communication and  
Leadership Ethics 

Seminar      3 

Intercultural  
Communication 

1 R 1 

Leadership Ethics 3 K 2 

Scientific Research  
Colloquium, Part 1 

Kolloquium 1-2  2 SM 6 

Scientific Research  
Colloquium, Part 2 

Kolloquium 3-4  2 SM 6 

Specific Research  
Methods 

Kolloquium 2   SM 18 

Evaluation and Inter- 
pretation of Research Data 

Seminar 4 A04  SM 12 

Biostatistics Vorlesung  
Seminar 

1   K 6 

Summe      51 
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1.1.b) Major in Plant Biotechnology, Physiology and Genetics 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

Voraus- 
setzungen für 
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Intercultural  
Communication and 
Leadership Ethics 

Seminar      3 

Intercultural 
Communication 

1 R 1 

Leadership  
Ethics 

3 K 2 

Scientific  
Research Colloquium, 
Part 1

Kolloquium 1   SM 6 

Scientific  
Research Colloquium, 
Part 2

Kolloquium 4   SM 6 

Specific Research Me-
thods 

Kolloquium 2   SM 18 

Evaluation and  
Interpretation of  
Research Data 

Seminar 4 A04  SM 12 

Biostatistics Vorlesung 
Seminar 

1   K 6 

Summe      51 
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1.1.c) Major in Economics 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

Voraus- 
setzungen für 
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Intercultural  
Communication and 
Leadership Ethics 

Seminar      3 

Intercultural 
Communication 

1 R 1 

Leadership  
Ethics 

3 K 2 

Scientific  
Research Colloquium, 
Part 1 

Kolloquium 1   SM 6 

Scientific  
Research Colloquium,  
Part 2 

Kolloquium 4   SM 6 

Specific Research Me-
thods 

Kolloquium 2   SM 18 

Evaluation and 
Interpretation of  
Research Data 

Seminar 4 A04  SM 12 

Horticultural 
Economics and 
Econometrics 

Vorlesung  
Seminar 

     6 

Horticultural  
Economics 

1 K od KA 3 

Econometrics 2 K od KA 3 

Summe      51 

 
1.1.d) Major Gartenbauliche Wertschöpfungsketten 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Schlüsselqualifikationen 
für Masterstudierende 
der Biowissenschaften 

 3-4  1 ZP 

unbenotet 

6 

Forschungsmodul Seminar 3  1  18 

Wie publiziert man Daten 
und deren statistische 
Auswertung? 

Vorlesung, Theo-
retische Übungen 

1   K oder KA 6 

Summe      30 
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1.1.e) Kompetenzbereich “Leadership in Development“ 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Analysis of  
Business and/or  
Research Operation  
by Internship 

Praktikum 1-3   HA 9 

Foundations of  
Sustainable  
Development 

Vorlesung,  
Seminar  

1-4 

 
    9 

Development The-
ory and Policy 

2,4 SM und 
K oder KA 

3 

Planning, Man-
agement and 
Evaluation of Pro-
jects 

1,3 MP 3 

Socio-Economic 
Aspects of Devel-
opment 

1,3 SM und K 3 

Leadership and 
Responsible Manage-
ment 

Vorlesung 1   K 3 

Summe      21 
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Anlage 1.2.: Wahlpflichtmodule  

Weitere Module aus anderen Studiengängen können auf Antrag und mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen 
Organs gewählt werden. 

 

1.2.a) Major in Plant Production and Propagation 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Physiological  
Aspects of Ornamental 
Crop Production  

Vorlesung 

Part 1 

Part 2 

1-4    

K 

K 

 

3 

3 

6 

Fruit Science  Vorlesung 

Intro- 
duction to  
Fruit Science 

Plant Physiology 

1, 3    

MP od K od 
KA 

 

MP od K od 
KA 

 

3 

 

 

3 

6 

Basics in  
Phytomedicine 

Vorlesung, 

Übungen 

1, 3   K 6 

Propagation and Pro-
duction of Woody Plants 

Vorlesung 

Vegetative  
Propagation  
and Container 
Production 

Seed Propaga-
tion, Breeding 
and Field Pro-
duction 

2, 4    

 

 

K od KA 

 

 

 

K od KA 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

6 

International  
Vegetable Production 

Vorlesung, 

Übungen 

Production Sys-
tems 

Production Eco-
logy 

2, 4   

 

2 

 

2 

 

MP od K od 
KA 

 

MP od K od 
KA 

 

 

3 

 

6 

9 

Analysis of  
Business and/or  
Research Operation  
by Internship 

Praktikum 1-3   HA 9 
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1.2.b) Major in Plant Biotechnology, Physiology and Genetics 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Molecular Biology Vorlesung 
Seminar, Übung 

2, 4   K 6 

Plant Breeding Vorlesung, 

Übungen, Seminar 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

1-4 

 

1,3 

2,4 

2,4 

  

 

 

 

 

 

K 

K 

R 

 

 

3 

3 

3 

9 

Analysis of  
Business and/or  
Research Operation  
by Internship 

Praktikum 1-3   HA 9 

 
1.2.c) Major in Economics 

 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Horticultural  
and Environmental  
Economics and Policy 

Vorlesung, 
Übungen 

 

1-4 

 
    9 

Horticultural  
Marketing 

1,3 K 3 

Environmental 
Economics 

1,3 K 3 

International  
Agricultural Policy 

2,4 K 3 

Controlling and Business 
Analysis in Horticulture 

Vorlesung 2, 4   K(75%)  6 

Seminar SM (25%) 

Analysis of  
Business and/or  
Research Operation  
by Internship 

Praktikum 1-3   HA 9 

 
1.2.d) Alle Majors 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Biostatistics Vorlesung  
Seminar 

1   K 6 

Horticultural Economics 
and Econometrics 

Vorlesung  
Seminar 

     6 

Horticultural Eco-
nomics

1 K od KA 3 

Econometrics 2 K od KA 3 

Foundations of 
Sustainable Development 

Vorlesung,  
Seminar 

1-4     9 

Development The-
ory and Policy 

1,3 SM und 
K od KA 

3 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Planning, Man-
agement and 
Evaluation of Pro-
jects

1,3 MP 3 

Socio-Economic 
Aspects of Devel-
opment 

2, 4 SM und K 3 

Physiological  
Aspects of Ornamental 
Crop Production  

Vorlesung 

Part 1 

Part 2 

1-4 

 
   

K 

K 

 

3 

3 

6 

Fruit Science  Vorlesung 

Intro- 
duction to Fruit 
Science 

Plant  
Physiology  

1, 3 

 
   

MP od K 

od KA 

 

MP od K od 
KA 

 

 

3 

 

3 

6 

World Fruit Crops: Botany 
and Production Practices 

Vorlesung,  
Seminar 

World Fruit Crops: 
Botany 

Fruit  
Production  
Practices 

2, 4 

 
 1  

MP od K 

od KA 

 

 

K 

 

 

3 

 

 

3 

6 

Postharvest  
Physiology of Fruit 

VorlesungSeminar  3 C02 

 

 
1 

MP od K od 
KA (75%)  

6 

Exp. Übung 1 LÜ (25%) 

Physiology of Tree Fruit 
Crops 

Vorlesung 

Seminar 

4 C02 

 

1 MP od K od 
KA (75%) 

 

6 

Feld- u Labor-
übungen 

1 LÜ (25%) 

Fruit Surface 

Biology 

Vorlesung 

Seminar 

3  1 MP od K od 
KA (75%) 

6 

Laborübung 1 LÜ (25%) 

Basics in Phyto- 
medicine 

Vorlesung 

Übungen 

1, 3   K 6 

Mechanisms and Strate-
gies in Plant  
Protection 

Vorlesung 

Seminar 

1, 3  1 K od KA 6 

Genetic Engineering and 
Plant Protection 

Vorlesung 

Exp. Übung 

1, 3  1 K 6 

Plant Protection  
and Environment 

(Risk Assessment) 

Vorlesung 1, 3   K 6 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Propagation and Produc-
tion of Woody Plants 

Vorlesung 

Vegetative Propa-
gation and Con-
tainer  
Production 

Seed  
Propagation, 
Breeding and 
Field Production 

2, 4    

 

K 

 

 

 

K 

 

 

3 

 

 

 

3 

6 

Production 
Ecology 

Vorlesung 

Übungen 

2, 4  2 MP od K od 
KA 

6 

Plant Breeding Vorlesung, 

Übungen,  
Seminar 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

1-4 

 

 

1,3 

2,4 

2,4 

   

 

K 

K 

R 

 

 

3 

3 

3 

9 

Horticultural and  
Environmental Economics 
and Policy 

Vorlesung, 
Übungen 

1-4 

 
    9 

Horticultural  
Marketing 

1,3 K 3 

Environmental 
Economics 

1,3 K 3 

International  
Agricultural Policy 

2,4 K 3 

Controlling and  
Business Analysis in  
Horticulture

Vorlesung 2, 4  1 K (75%) 6 

Seminar SM (25%) 

Principles of 
Systems Modelling 

Vorlesung 

Übungen 

1, 3  2 K od KA od 
MP 

6 

Crop Modelling Vorlesung 

Übungen 

2, 4  2 K od KAod 
MP 

6 

Cropping Systems Mo-
delling 

Vorlesung 

Übungen 

2, 4  2 K od KA od 
MP 

6 

International  
Floriculture 

Vorlesung 

Seminar 

Übung 

3, 4  - ZP 6 

Beratung zur  
biostatistischen Planung  
und Auswertung von  
Versuchen 

Vorlesung,  
Seminar, individu-
elle Beratung 

1-4  2 ES (unbe-
notet) 

6 

Eigenschaften  
chemisch belasteter  
Böden 

Vorlesung 3   

 

1 

K od KA od 
MP (67%) 

6 

Seminar 

Exp Übungen 

SM (33%) 

Photonik in den Pflanzen-
wissenschaften 

Vorlesung, Exp 
Übung, Projekt 

1 + 2  1 MP od ZP 6 

Experimentelle 
Phytomedizin: Mykologie 
und Herbologie 

Seminar,  

Exp. Übung 

1-3  1 SM od AA 6 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Experimentelle  
Phytomedizin: Ento- 
mologie 

Seminar,  Exp. 
Übung 

1-3  1 ZP 6 

Qualität, Verarbeitung und 
spezielle  
Probleme in Gemüsebau-
produktionsketten 

Vorlesung 1, 3  1 K od MP 
 

6 

Seminar V od AA 

Zierpflanzen- 
biotechnologie 

Vorlesung 
Seminar,  
Exp. Übung 

1-2   
1 
1 

K od KA 
 

und SM 

6 

Betriebs- und  
Produktionsplanung 

Projekt 
Seminar 

  1 K od KA od 
MP 

6 

Biologie der Samenent-
wicklung 

Vorlesung, Übung 2, 4  2 K od KA 6 

Analyse und Interpretation 
räumlich (und zeitlich) va-
riabler Daten-sätze 

Vorlesung,  
Seminar,  
Exp. Übungen 

2  2 ZP 6 

Evolutionary and Physio-
logical Adaptations to 
Changes in Environmetal 
Conditions 

Vorlesung,  
Seminar,  
Exp. Übung 

1+2, 

3+4 
 1 K od KA 12 

Qualität und Stressreak-
tion von Gehölzen/ Ge-
hölzzüchtungen und  
-biotechnologie 

Vorlesung 1+2  2 K od KA 
(70%)  

12 

Seminar 

Exp. Übung 

SM (30%) 

Pflanzenvirologie Vorlesung,  
Exp. Übungen 

1+ 3  1 K od KA 6 

Biotechnologie und Pflan-
zenschutz 

Vorlesung,  
Exp. Übungen 

1, 3  2 K od KA 6 

Molecular Aspects 
of Plant Metabolism  

Vorlesung,  
Seminar,  
Exp. Übung 

1-3   
1 

K od KA od 
MP (70%) 
und SM 
(30%) 

12 

Funktionale Bild- 
gebung und Modellierung 
des pflanzlichen Samens 

Seminar,  
Exp. Übung 

1, 3  2 K 6 

Methoden und  
Anwendungen der funktio-
nellen Genomanalyse in 
Pflanzen 

Vorlesung,  
Seminar,  
Übung 

2  2 K od KA od 
MP 

6 

Spezielle In-vitro-Kultur-
techniken zur  
Unterstützung der  
Pflanzenzüchtung 

Seminar 2, 4  2 K od KA 
(60%) 

6 

Theoret. Übung 

Exp. Übung 

SM 40% 

Methods in Mole- 
cular Plant Breeding 

Seminar 1-3  1 K od 
KA(40%)  

6 

Exp. Übung 

Theoret. Übung 

  SA (60%) 

  

Biosynthese und Analytik 
von pflanzlichen Sekun-
därmetaboliten 

Vorlesung,  
Seminar,   
Exp. Übung 

2, 4  1 ZP 6 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Biosynthesis and Analyt-
ics of Secondary Com-
pounds from Plants 

Vorlesung,  
Seminar,  
Exp. Übung 

1-4  1 ZP 6 

Praxismodul  
Pflanzenbiologische  
Forschung 

Praktikum 1-4  1  6 

Sustainability  
Management 

Vorlesung 

Seminar 

1, 3   K und SM 6 

Project: Discrete Simula-
tion – The Intelligent 
Greenhouse 

Vorlesung 

Exp. Übung 

1, 3  2  6 

Digital Crop Research 
Methods 

Vorlesung 

Übung 

2, 4  2 K o KA o MP 6 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre 

Vorlesungen 1-4   K 12 

Grundlagen des Un-
ternehmensmanagements 

Vorlesungen 1-4   K 12 

Current Topics in Horticul-
tural Sciences I 

Vorlesung 1-4   K od KA od 
MP od SM 

6 

Seminar 

Exp. Übung 

Current Topics in Horticul-
tural Sciences II 

Vorlesung 1-4   K od KA od 
MP od SM 

12 

Seminar
Exp. Übung 

 

 

Anlage 1.4.: Modul Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus- 
setzungen für  
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs- 
punkte 

Masterarbeit  2-4   

MA 
 

25 
  

30  
KO 

 
5 

 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht  
in einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal  
und/oder in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 
3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie 
in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 

Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammenhang der 
Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden Diskus-
sion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Naturwissenschaftlichen Fakultät vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 
zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, 
die oder der nicht Mitglied der Naturwissenschaftlichen  
Fakultät ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft 
einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festge-
legt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen 
Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungs-
zeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prü-
fende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung 
der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 
acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung 
bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel 
innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur  

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren  

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 

 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses  
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ 
zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden. 
5Variante 2  Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

  Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten vom 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (LehrexporteI abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet wer-
den. 
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
 

Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  

 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
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Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 08.07.2019 die 
nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Life Science beschlossen. Das Präsidium hat die Ände-
rung am 31.07.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2019 in Kraft. 

 
 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  

Life Science 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 Absatz 3, 
44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a  Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad „Master of Science (M. Sc.)“ 

 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4. und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2. sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den bzw. die Prüfenden in englischer Sprache abgenommen werden. 

4)1Während eines Auslandsaufenthaltes erworbene Leistungen können nach § 10 Absatz 5 im Umfang von bis zu 
30 ECTS Leistungspunkten individuell als Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule nach Anlage 1.1 bzw. 1.2 ange-
rechnet werden, sofern Sie über ein „learning agreement (LA)“ vereinbart wurden. 2Außerdem dürfen sie nicht be-
reits Gegenstand einer im bisherigen Studium bereits abgelegten Modulprüfung gewesen sein und müssen für das 
Studium eine fachliche Relevanz haben.3Alle weiteren Anerkennungen von Studien- und Prüfungsleistungen sind 
nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 geregelt. 

 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Masterstudiengangs Life Science Mitglieder der Hoch-
schullehrergruppe der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als 
Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, 
sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3So-
weit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder o-
der Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt wer-
den, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. Die 
Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikums-
berichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweili-
gen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen.. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, mündliche Prüfungen Klausuren (mit und ohne Antwortwahlverfah-
ren), Seminararbeiten, Ausarbeitungen, Experimentelle Seminare, Kolloquium, Laborübung, Präsentation, Pro-
jektarbeit, Referat, Seminarleistung, Übungen, Vortrag. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1., 1.2. oder 1.3. eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a)die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 
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(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 
5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7 Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form ab-
zuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden 
Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4. zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 
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(8) 1Die Masterarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover an einem an der Masterausbil-
dung beteiligten Institute. 2Sie darf mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs auch an einem anderen 
Institut oder an einer anderen Hochschule oder Einrichtung außerhalb der Hochschule angefertigt werden. 
3Wird die beziehungsweise der externe Betreuende gemäß § 5 als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, 
muss die Arbeit durch eine Prüfungsberechtigte oder einen Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover betreut werden. 4Wird die beziehungsweise der externe Betreuende nicht als Prü-
ferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die Masterarbeit von einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bewertet. 

 

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. 
und 1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wur-
den. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren der pauschalen Anerkennung richtet sich nach 
der Anrechnungsleitlinie der Naturwissenschaftlichen Fakultät.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den Anlagen 1.1., 
1.2. oder 1.3. vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbenotet, dies gilt 
insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
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Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erforderlich 
sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von bereits absol-
vierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Einstufungsprüfung 
nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2., 1.3. oder 1.4. zu entneh-
men. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem Mo-
dul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang endgültig nicht 
bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das einem Wahlpflicht-
modul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in diesem Studiengang nicht 
wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass im 
Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgesehen – weitere in 
der Anlage 1.4. aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wich-
tiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13 Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich 
ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 3.1 
aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den.  

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten.  5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme 
einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der 
Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder 
bei unbenoteten Prüfungs-leistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 
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8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wo-
chen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2)  1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zustän-dige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-trächti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-leistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanage-
mentsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen.  
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

 

(3) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z. B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins. 

 

(4) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 
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2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19 Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, 
wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit 
„ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. in Form von 
modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Beste-
hen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2., 1.3 oder 1.4. genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1. können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1., 1.2. oder 1.3. erforderlichen Module bestan-
den wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Kom-
petenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module.  2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  
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- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,2 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note 1,0 bewertet, so wird 
das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma  
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf 
Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average 
(GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbe-
nen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ 
(§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls 
„Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung 
oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag 
des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 
Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für 
alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks. 

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 126 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft das nach § 3 zuständige 
Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Organ unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet worden 
ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Ver-
kündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Life Science ein-
geschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung. 2Über Ausnahmen 
entscheidet auf begründeten Antrag, der innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung 
zu stellen ist, das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) Prüfungen nach der Prüfungsordnung vom 19.07.2017 können letztmalig bis zum 30.09.2020 abgelegt werden. 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs 

 

Anlage 1.1 – 1.3: Fachspezifische Anlagen Master Life Science 

 

Die Module des Pflicht-/Wahlpflichtbereichs sind in vier größeren Lehreinheiten (Modulgruppen) kombiniert und 
stellen Prüfungsleistungen dar, die studienbegleitend zwischen dem 2. und dem 4. Semester abgelegt werden 
können. Hinzu kommt die Prüfungsleistung Masterarbeit. 

 

Anlage 1.1 Pflichtmodule 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-veran-

staltung 
Se-

mester 

Voraus-setzun-
gen für die Zu-

lassung zur  
Modulgruppen-

prüfung 

Studien-
leistung 

Voraus-set-
zungen für 

die Zulassung 
zum Prakti-

kum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Pflichtmodule 

M
o

d
u

lü
b

e
rg

re
if

en
d

e
 P

rü
fu

n
g

e
n

 

Grundmodul  
Molekularbiologie 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen der SL 
aller Grundmo-

dule 
Klausur  - 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit allen 
Modulen 
des jeweili-
gen WP 
Bereichs 

6 

Grundmodul  
Bioprozesstechnik 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen der SL 
aller Grundmo-

dule 
Klausur  - 6 

Grundmodul Biologie 
und Chemie von  
Naturstoffen 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen der SL 
aller Grundmo-

dule 
Klausur  - 6 

Grundmodul  
Bioinformatik 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen der SL 
aller Grundmo-

dule 
Klausur  - 6 

K
e

in
e 

P
rü

fu
ng

sl
e

is
tu

n
g 

Berufsqualifizierende 
Module (Gentechni-
sche  
Sicherheit,  
Gewässerschutz, 
GMP) 

Vorlesung, 

Seminar 
1-2 

Bestehen der 
SLn aller Grund-

module 

KlausurGen-
technische 
Sicherheit 

Klausur un-
benotet Ge-

wässer-
schutz 

Vortrag GMP 

- 

 

6 

Schwerpunkt-prakti-
kum 

Praktikum 1-3 
Bestehen der SL 
aller Grundmo-

dule 
AA 

Bestehen der 
SL des betref-
fenden Grund-

moduls 

8 

Summe 38 
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Anlage 1.2 Wahlpflichtbereich  

Zusätzlich zu den Pflichtmodulen müssen aus dem Wahlpflichtbereich zwei Modulgruppen als Vertiefungsfach und 
zwei Modulgruppen als Nebenfach gewählt werden. Dabei sind die Kombinationen Bioprozesstechnik und Moleku-
larbiologie sowie Bioinformatik und Biologie & Chemie von Naturstoffen als Vertiefungsfächer ausgeschlossen. 
Alle anderen Kombinationen sind frei wählbar. 

 

Modul-gruppe Modul 
Lehr-veran-

staltung 
Se-

mester 

Voraus-setzungen 
für die Zulassung 
zur Modul-prüfung 

Studien-leis-
tung 

Voraus-set-
zungen für die 

Zulassung 
zum Praktikum 

Prüfungs-leis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Wahlpflichtbereich Molekularbiologie Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

p
rü

fu
n

g
 M

o
le

k
u

la
rb

io
lo

g
ie

 

Fortgeschrittene Me-
thoden der  
Molekularbiologie 

Vorlesung 

Übung 

Experimentelle 
Übung 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

K, AA zur 
exp. Übung 

 

M 30 oder K 120: 

Zusammen mit al-
len Modulen in 

dieser  
Modulgruppe und 
dem Grundmodul 
Molekular-biolo-

gie 

6 

Molekulare 
Biotechnologie 

Vorlesung 

Übung 

Experimentelle 
Übung 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zur exp. 
Übung 

 6 

Spezielle 
Proteinchemie 

Vorlesung 

Übung 

Experimentelles 
Semina 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 6 

Wahlpflichtbereich Molekularbiologie Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

-
p

rü
fu

n
g

 M
o

le
k

u
-

la
r-

b
io

lo
g

ie
 

Gruppenseminar 
Mikro- und Molekular-
biologie 

Experimentelle 
Übung  

Übung 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen 
V, AA zur 

exp. Übung 
 

M 30 oder K 120: 

Zusammen mit 
dem Grundmodul 
Molekular-biolo-

gie 

5 

Wahlpflichtbereich Bioprozesstechnik Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

p
rü

fu
n

g
 B

io
p

ro
ze

ss
te

ch
n

ik
 Bionanalytische  

Systeme und  
Bioprozessregelung 

Vorlesung 

Übung 

Experimentelles 
Seminar  

2 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 

M 30 oder K 120: 

Zusammen mit al-
len Modulen in 

dieser  
Modulgruppe und 
dem Grundmodul 
Bioprozess-tech-

nik 

6 

Allgemeine Zellkultur-
technik und 
Downstream-proces-
sing 

Vorlesung 

Übung 

Experimentelles 
Seminar 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AAl zum exp. 
Seminar 

 6 

Tissue Engineering 

Vorlesung 

Übung 

Experimentelles 
Seminar 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 6 

Wahlpflichtbereich Bioprozesstechnik Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

-
p

rü
fu

n
g

 B
io

p
ro

-
ze

ss
te

c
h

n
ik

 

Gruppenseminar Bi-
oprozesstechnik 

Experimentelles 
Seminar  

Übung 

2 
Bestehen der Studien-

leistungen 
V, AAl zum 

exp. Seminar 
 

M 30 oder K 120: 

Zusammen mit 
dem Grundmodul 
Bioprozess-tech-

nik 

5 
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Modulgruppe Modul 
Lehr-veranstal-

tung 
Se-

mester 

Voraus-setzungen 
für die Zulassung 
zur Modul-prüfung 

Studien-leis-
tung 

Voraussetzun-
gen für die Zu-
lassung zum 

Praktikum 

Prüfungs-leis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Wahlpflichtbereich Biologie & Chemie von Naturstoffen Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

p
rü

fu
n

g
 B

io
lo

g
ie

 &
 

C
h

em
ie

 v
o

n
 N

at
u

rs
to

ff
en

 

Molekularbiologie  
und Produktion  
mikrobieller Wirkstoffe 

Vorlesung 

Übung  

Experimentelle 
Übung 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zur exp. 
Übung 

 
M 30 oder K 120: 
Zusammen mit al-

len Modulen  
in dieser  

Modulgruppe  
und dem  

Grundmodul  
Biologie und Che-

mie von Natur-
stoffen 

6 

Naturstoffanalytik 
Vorlesung 

Experimentelles 
Seminar 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 6 

Engineering natural 
product biosynthesis 

Vorlesung 

Übung  

Experimentelles 
Seminar 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 6 

Wahlpflichtbereich Biologie & Chemie von Naturstoffen Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

p
rü

-
fu

n
g

 B
io

lo
g

ie
 &

 
C

h
e

m
ie

 v
o

n
 N

a
tu

r-
s

to
ff

e
n

 

Gruppenseminar Bioi-
ologie und Chemie von 
Naturstoffen 

Experimentelles 
Seminar  

Übung 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen 
V, AA zum 

exp. Seminar 
 

M 30 oder K 120: 
Zusammen mit 

dem Grundmodul 
Biologie und  

Chemie von Na-
turstoffen 

5 

Wahlpflichtbereich Bioinformatik Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

p
rü

fu
n

g
 B

io
in

fo
rm

a
ti

k Modellierung von me-
tabolischen und regu-
latorischen  
Netzwerken 

Vorlesung 

Übung  

Experimentelles 
Semina 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 

M 30 oder K 120: 
Zusammen mit al-

len Modulen in 
dieser Modul-

gruppe und dem 
Grundmodul  
Bioinformatik 

6 

Modellierung von Bi-
oprozessen 

Vorlesung 

Übung  

Experimentelles 
Seminar 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen aller Mo-
dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 6 

Programmierung von 
Algorithmen für den 
Bereich Life Science 

Vorlesung 

Übung  
3 

Bestehen der Studien-
leistungen aller Mo-

dule der Modulgruppe 

AA zum exp. 
Seminar 

 6 

Wahlpflichtbereich Bioinformatik Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

e
n

-
p

rü
fu

n
g

 B
io

in
-

fo
rm

a
ti

k 

Gruppenseminar Bio-
informatik 

Experimentelles 
Seminar,Übung 

3 
Bestehen der Studien-

leistungen 
V, AA  zum 

exp. Seminar 
 

M 30 oder K 120: 
Zusammen mit 

dem Grundmodul 
Bioinformatik 

5 
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Aus den weiteren Wahlpflichtmodulen ist ein Modul zu wählen.  

 

Modulgruppe Modul 
Lehr-veran-

staltung 
Se-

mester 

Voraus-setzungen 
für die Zulassung 
zur Modul-prüfung 

Studien-leis-
tung 

Voraussetzun-
gen für die Zu-
lassung zum 

Praktikum 

Prüfungs-leis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Weitere Wahlpflichtmodule 

 Aufbaumodul 

Vorlesung, 

Übung, 

Experimentelles 
Seminar  

1 Keine 
 AA zum exp. 

Seminar 
 

 

Keine 

 

6 

 Phytopharmaka 

Vorlesung,  

Übung, 

Experimentelles 
Seminar  

2 Keine 
AA zum exp. 

Seminar 
 

 

Keine 

 

6 

 
Wirkprinzipien und De-
sign von Pharmaka 

Vorlesung, 

Übung, 

Experimentelles 
Seminar  

3 Keine 
AA zum exp. 

Seminar 
 

 

Keine 

 

6 

 Genome Editing 

Vorlesung, 

Übung 

Experimentelle 
Übung  

2 Keine 
uK, AA zur 
exp. Übung 

 

 

Keine 

 

6 

 
Molekulare Zellphysio-
logie 

Vorlesung, 

Übung 

Experimentelle 
Übung  

2 Keine 
AA zur exp. 

Übung 
 

 

Keine 

 

6 

 
Angewandte Umwelt-
mikrobiologie 

Vorlesung, 

Übung 

Experimentelle 
Übung 

2 keine 
uK, AA zur 
exp. Übung 

 Keine 6 

 

Anlage 1.3 Wahlmodule 

 

entfällt 

 

Anlage 1.4 Masterarbeit 

 

Masterarbeit 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-veran-

staltung 
Se-

mester 

Voraussetzungen für 
die Zulassung zum 

Modul 

Studien-leis-
tung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs-
punkte 

 Masterarbeit  4 
 

60 LP 
 MA 30 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1.: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem 
Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorpro-
tokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel er-
läutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fach-
wissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem Antwortwahlverfah-
ren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen und Ant-
worten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  
4Bei Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere 
Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als 
nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben 
auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings aus-
wirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloqium 

Im Master Kolloqium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Naturwissenschaftlichen Fakultät vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 
zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, 
die oder der nicht Mitglied der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige 
Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der o-
der dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu 
machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit 
von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Ar-
beit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die 
Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berück-
sichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder dem Dozenten vor dem mündli-
chen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 

1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  

3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester: 15.11. – 30.11.  

 Prüfungszeitraum im Wintersemester:  15.12. – 14.04.  

 Meldezeitraum im Sommersemester:  15.05. – 31.05.  

 Prüfungszeitraum im Sommersemester:  15.06. – 14.10.  

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.  

 

5Variante 2  Meldezeitraum I im Wintersemester:  15.11. – 30.11.  

 Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02.  

 Meldezeitraum II im Wintersemester:  16.03. – 23.03.  

 Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04.  

 Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05.  

 Prüfungszeitraum I im Sommersemester:  15.06. – 31.08.  

 Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09.  

 Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10.  

 

6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  

7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können.  

8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet wer-
den.  

9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen.  

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 

1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  

• bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

• bis zum 15.10. für das Sommersemester  

 

Variante 2:  

• bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  

• bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 

entfällt  
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Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 24.07.2019 
die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Pflanzenbiotechnologie beschlossen. Das Präsidium 
hat die Änderung am 07.08.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2019 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Pflanzenbiotechnologie 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 Absatz 3, 
44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad Master of Science (M. Sc.). 

(3) Der Masterstudiengang Pflanzenbiotechnologie kann mit den Majors „Pflanzenmolekularbiologie“, „Pflanzen-
physiologie“ oder „Pflanzenproduktion“ studiert werden. Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt.  

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.  
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Module nach Satz 2 
können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3)1Im Rahmen des Masterstudiums kann im Wahlpflichtbereich nach Anlage 1.2 im Rahmen des Moduls „Praxis-
modul Pflanzenbiologische Forschung“ ein Praktikum, gegebenenfalls im Ausland, im Umfang von 6 Leistungs-
punkten abgeleistet werden. 2Näheres hierzu regelt die Praktikumsordnung. 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Pflanzenbiotechnologie Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, 
sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3So-
weit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder o-
der Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt 
werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 
5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikums-
berichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweili-
gen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Klausuren ohne Antwortwahlverfahren, Klausuren mit Antwortwahl-
verfahren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Ausarbeitungen, Vorträge, Seminarleistungen, zusammenge-
setzte Prüfungsleistungen, Laborübungen, Essays, Fallstudien, Referate, Präsentationen, Vorträge sowie Semi-
nararbeiten.  2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
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so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 
5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 20 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form abzu-
liefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden 
Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

(8) Die Erstprüferin beziehungsweise der Erstprüfer der Masterarbeit muss Mitglied der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sein. 
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§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3. und 
1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3)1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom Hun-
dert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für die 
nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompetenzen 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren der pauschalen Anerkennung richtet sich nach der 
Anrechnungsleitlinie der Naturwissenschaftlichen Fakultät.  

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag unbe-
notet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(5)1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erforderlich 
sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von bereits absol-
vierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Einstufungsprüfung 
nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem Mo-
dul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang endgültig nicht 
bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das einem Wahlpflicht-
modul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in diesem Studiengang nicht 
wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger 
Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich 
ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.1. 
aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den.7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wie-
derholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht überschreiten.  
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten 
Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungs-
leistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „bestanden“ 
vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten 
Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser 
zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 145 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-

gen werden in der Regel benotet.  3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „be-
standen“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campus-
managementsystems die gemäß  Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen. 5Bei der Benotung von Prüfungsleis-
tungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entspre-
chend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teilprü-
fungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 2Anhand 
der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungs-
leistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist be-
standen, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teil-
leistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 
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3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Major ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestanden wurden. 
2Die Gesamtnote des Majors wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Major zugeordneten Einzelnoten 
der Module gebildet. 
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§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note mindestens 1,3 be-
wertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbe-
nen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ 
(§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls 
„Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung 
oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag 
des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 
Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für 
alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten aus:  

 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 
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      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 

 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

(8) Der Major „Pflanzenmolekularbiologie“ oder „Pflanzenphysiologie“ oder „Pflanzenproduktion“ wird auf dem 
Zeugnis ausgewiesen. 

 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft das nach § 3 zuständige 
Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Organ unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet worden 
ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentli-
chung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 in Kraft.  
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(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Masterstudiengang Pflan-
zenbiotechnologie eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsord-
nung. 2Studierende, die ihr Studium an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover im Masterstudien-
gang Pflanzenbiotechnologie vor dem 01.10.2019 aufgenommen haben, können auf begründeten Antrag, wel-
cher innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bei dem nach § 3 zuständigen Or-
gan zu stellen ist, bis zum 30.09.2021 nach den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung in der Fassung vom 
17.08.2018 geprüft zu werden. 

(3) 1Studierende des Masterstudienganges Pflanzenbiotechnologie, die das Studium nach den Bestimmungen die-
ser Prüfungsordnung in der Fassung vom 17.08.2018 fortsetzen, werden zum 01.10.2021 in die zu diesem Zeit-
punkt geltende Prüfungsordnung überführt. 2Prüfungs- und Studienleistungen können letztmalig zum 
30.09.2021 abgelegt werden. 3Masterarbeiten können letztmalig zum 31.01.2020 angemeldet werden. 
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Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Pflanzenbiotechnologie 

 

Das Studium gliedert sich in Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule sowie die Masterarbeit mit Kolloquium.  

Die Pflichtmodule gliedern sich in die beiden Kompetenzbereiche „Research Skills and Soft Skills“ und „For-
schung“. Der Bereich „Forschung“ wird in dem vom Studierenden gewählten Major absolviert. 

Die Wahlpflichtmodule sind den drei Majors Pflanzenmolekularbiologie, Pflanzenphysiologie und Pflanzen-produk-
tion zugeordnet. 

Die Dauer einer Klausur (K o. KA) beträgt in der Regel 90 Minuten und die einer mündlichen Prüfung (MP) in der 
Regel 30 Minuten. 

 

Anlage 1.1.: Pflichtmodule  

Im Pflichtbereich sind 30 Leistungspunkte aus zwei Kompetenzbereichen wie folgt zu erbringen: 

 

1.1.a Research Skills and Soft Skills 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungspunkte 

Forschungsqualifi-
kationen in den 
Pflanzenwissen-
schaften 

Vorlesung  

Kolloquium  

Exp. Übung 

1-4  1 SM 6 

Schlüsselqualifikati-
onen für Master-
studierende der  
Biowissenschaften  

Seminar (plus LV 
nach gewähltem An-
gebot) 

3-4  

1 

ZP unbe-
notet 

6 

Summe      12 

 

1.1.b Forschung 

 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Forschungsmodul Seminar 

Übung 

Praktikum 

3  1 - 18 

Summe      18 
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Anlage 1.2.: Wahlpflichtmodule  

Im Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 60 Leistungspunkten zu belegen, wobei mindestens 
36 Leistungspunkte in einem der drei Majors nachzuweisen sind. Die Festlegung des Majors erfolgt durch die Be-
legung der Wahlpflichtmodule und der Festlegung des Majors im Pflichtmodul „Forschungsmodul“ gemäß Anlage 
1.1 b 

 

Weitere Module aus anderen Studiengängen können auf Antrag und mit Zustimmung des nach § 3  zuständigen 
Organs gewählt werden. 

Die Module „Methoden und Anwendungen der funktionalen Genomanalyse“ und „Funktionale Genomanalyse 
pflanzlicher Symbiosen“ können nicht beide belegt werden, eine Belegung des einen Moduls schließt die Belegung 
des anderen aus. Ebenso kann bei den Modulen „Biotechnologie und Pflanzenschutz“ und „Genetic Engineering 
and Plant Protection“ nur eines der beiden Module belegt werden. 

 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Major- 
zuordnung 

PMB1 PPhy2 PP3 

Praxismodul  
Pflanzenbiologische 
Forschung 

Praktikum 1-4  1 - 6 x x x 

Beratung zur bio- 
statistischen Planung 
und Auswertung von 
Versuchen 

Vorlesung 1-4  

2 

Essay  
(unbenotet) 

6 x x x 

Seminar 

Individ. Beratung 

Zellphysiologie –  
Cell Imaging 

Vorlesung 2 ,4  - K o. KA 12 x x  

Seminar 
1 

Exp. Übung 

Wie publiziert man 
Daten und deren sta-
tistische Auswertung? 

Vorlesung 1  - K od. KA 6 x x x 

Theoret. Übung 

Eigenschaften  
chemisch belasteter 
Böden 

Vorlesung 3  

1 

K od. KA 
od. MP 

(67%)und 
SM 33%) 

6   x 

Seminar 

Exp. Übung 

Computeranalyse  
von DNA- und  
Proteinsequenzen – 
Möglichkeiten und 
Grenzen 

Vorlesung 1-4  - K od. KA 
od. 

ZP 

6 x x  

Seminar 

Übung 

Photonik in den 
Pflanzenwissenschaf-
ten 

Vorlesung 1+2  - MP od. 

ZP 

6   x 

Exp. Übung/ Pro-
jekt 

1 

Fruit Surface Biology Vorlesung 3  - K od. KA 
od. MP 
(75%) . 

6   x 

Seminar 1 - 

Laborübung 1 LÜ (25%) 

Postharvest Physio-
logy of Fruit 

Vorlesung 3  
- 

K od. KA 
od. MP 
(75%)  

6   x 

Seminar 1 - 

Exp. Übung 1 LÜ (25%) 

Methoden und An-
wendungen der funk-
tionellen Genomana-
lyse in Pflanzen 

Vorlesung  2  - K od. KA 
od. MP 

 

6 x   

Seminar 1 

Übung 1 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Major- 
zuordnung 

PMB1 PPhy2 PP3 

Experimentelle Phy-
tomedizin: Mykologie 
und Herbologie 

Seminar 1-3  

1 

SM od. 

AA 

6   x 

Exp. Übung 

Experimentelle Phy-
tomedizin: Entomolo-
gie 

Seminar 1-3  
1 

ZP 6   x 

Exp. Übung 

Mechanisms and 
Strategies in Plant 
Protection 

Vorlesung 1,3  - K od. KA 6 x  x 

Seminar 1 

Qualität, Verarbeitung 
und spezielle Prob-
leme in Gemüsebau-
produktionsketten 

Vorlesung 1,3  - K od. MP  6   x 

Seminar 1 V od. AA  

Principles of  
Systems Modeling 

Vorlesung 1,3  
 

K od. KA 
od. MP 

6   x 

Übung 2  

Zierpflanzen-biotech-
nologie 

Vorlesung 1-2  - K od. KA  
und SM 

6 x x x 

Seminar 1 

Exp. Übung 1 

Betriebs- und Produk-
tionsplanung 

Projekt 1-2,3-  
1 

K od. KA 
od. MP 

6   x 

Seminar 

Molecular Aspects of 
Plant Metabolism 

Vorlesung 1-3  - K od. KA 
od.MP 

(70%) und 
SM (30%) 

12 x x x 

Seminar 
1 

Exp. Übung 

Advanced Biostatisti-
cal Methods:  
Highdimensional 
Data and Generalized 
and Mixed Linear 
Models 

Vorlesung 1-4  

- 

K od. KA 12 x x x 

Übung 

Biosynthese und 
Analytik von pflanzli-
chen Sekundärmeta-
boliten 

Vorlesung 1-4  

1 

ZP 6  x x 

Seminar 

Exp. Übung 

Evolutionary and 
Physiological Adapta-
tions to Changes in 
Environmental Condi-
tions 

Vorlesung 1-4  

1 

K od. KA 12 X X x 

Seminar 

Exp. Übung 

Pilze und Mykotoxine: 
Isolation bioaktiver 
Verbindungen aus le-
bens- und Futtermit-
teln und ihre chemi-
sche und biologische 
Charakterisierung 

Vorlesung 1-4  

1 

K od. KA 6  x x 

Seminar 

Exp. Übung 

Physiology of Tree 
Fruit Crops 

Vorlesung  4  
- 

K od. KA 
od. MP 
(75%) 

6   x 

Seminar 1 - 

Feld-/Laborübung 1 LÜ (25%) 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Major- 
zuordnung 

PMB1 PPhy2 PP3 

Spezielle In-vitro-Kul-
turtechniken zur Un-
terstützung der Pflan-
zenzüchtung 

Seminar 

Theoret. Übung 

Exp. Übung 

1-4  

2 

K od. KA 
(60%) 

und SM 
(40%) 

6  x x 

Qualtität und Stress-
reaktion von Gehöl-
zen/ Gehölzzüchtun-
gen und -biotechnolo-
gie 

Vorlesung , 

2+3, 

 - K od. KA 
(70%) und 
SM (30%) 

12   x 

Seminar 

2 
Exp. Übung 

Pflanzenvirologie Vorlesung 1, 3  - K od. KA 6 x  x 

Exp. Übungen 1 

Biotechnologie und 
Pflanzenschutz 

Vorlesung 1-3  - K od. KA 6 x  x 

Exp. Übungen 2 

Genetic Engineering 
and Plant Protection 

Vorlesung 1, 3  - K 6 x  x 

Exp. Übung 1 

Methods in Molecular 
Plant Breeding 

Seminar 1-3  

1 

K od. KA 
(40%) 

und SA 
(60%) 

6 x  x 

Exp. Übung 

Theoret. Übung 

Genome Editing Vorlesung 2  - K od. KA 6 x   

Seminar 
2 

Exp. Übung 

Differentielle Mem-
branproteinanalytik 

Vorlesung 1-2  - K od. KA 6  x  

Seminar 

2 Theoret. Übung 

Exp. Übung 

Funktionale Bildge-
bung und Modellie-
rung des pflanzlichen 
Samens 

Seminar 

Exp. Übung 

1-3  

2 

K  6  x x 

Sommerschule: Mole-
kulare Pflanzenzüch-
tung für eine nachhal-
tige Entwicklung 

Projekt 1, 3  

2 

ZP 6 x  x 

Seminar 

Exp. Übung 

Pflanzenbiochemie: 
Enzymaktivitäten und 
ihre Regulation 

Vorlesung 2  

2 

K od. KA 
od. 

ZP 

6  x  

Seminar 

Exp. Übung 

Fortgeschrittene Me-
thoden der Molekular-
biologie 

Vorlesung 2  

 

K od. KA 
od. MP 
(70%)  

6 x   

Seminar P (15%) 

Exp. Übung AA (15%) 

Funktionale Genom-
analyse pflanzlicher 
Symbiosen 

Vorlesung 2  

2 

K od. KA 
od. MP 

12 x   

Seminar 

Exp. Übung 

Theoret. Übung 

Vorlesung 1-3  - K od. KA 12 x x  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 155 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Major- 
zuordnung 

PMB1 PPhy2 PP3 

Subzelluläres Pro-
teintargeting in 
pflanzlichen Zellen – 
Massenspektromet-
rische und fluores-
zenzmikroskopische 
Analyseverfahren 

Seminar 

2 Exp. Übung 

Crop Modelling Vorlesung 2,4  - K od. KA 
od. MP 

6   x 

Übung 2  

Cropping Systems 
Modelling 

Vorlesung 2,4  - K od. KA 
od. MP 

6   x 

Übung 2  

Teilnahme am  
iGEM Hannover-Bos-
ton 

Exp. Übung 1, 3  1 PR 12 x   

Seminar 1 

Proteinchemie der 
Pflanze 

Vorlesung 1,3  2 K 6 X X  

Seminar 

Exp. Übung 

Synthetische Biologie Vorlesung 2,4  2 K 6 X   

Seminar 

Exp- Übung 

Digital Crop Re-
search Methods 

Vorlesung 2,4  2 K od. KA 
od. MP 

6   x 

Übung 

Project: Discrete Si-
mulation – The Intelli-
gent Greenhouse 

Vorlesung 1,3  2 - 6   x 

Exp. Übung 

Aktuelle Themen der 
Pflanzenwissenschaf-
ten I 

Vorlesung Ab 5 - - K od. KA 
od. MP od. 

SM 

6 x x x 

Seminar 

Exp. Übung 

Aktuelle Themen der 
Pflanzenwissenschaf-
ten II 

Vorlesung Ab 5 - - K od. KA 
od. MP od. 

SM 

12 x x x 

Seminar 

Exp. Übung 

Summe      60    

1Pflanzenmolekularbiologie 
2Pflanzenphysiologie 
3Pflanzenproduktion 

 

Anlage 1.3.: Wahlmodule   

entfällt 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 156 

Anlage 1.4.: Modul Masterarbeit 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die  
Zulassung 

Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 

 1-4 

 

  

MA (75 
%)und 

 

KO ( 25%) 

 

30 

 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen.   
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem La-
bor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorproto-
kollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel erläu-
tern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwis-
senschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung. 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  

 

Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
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nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 

Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
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1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 

 

Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammenhang der 
Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden Diskus-
sion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
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Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Naturwissenschaftlichen Fakultät vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 
zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, 
die oder der nicht Mitglied der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige 
Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der o-
der dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu 
machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit 
von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Ar-
beit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die 
Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berück-
sichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 

 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur  

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren  

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
 

1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

Prüfungszeitraum im Sommersemester:  15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

Prüfungszeitraum I im Wintersemester:   15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

Prüfungszeitraum II im Wintersemester:   24.03. – 14.04. 

Meldezeitraum I im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

Prüfungszeitraum I im Sommersemester:  15.06. – 31.08. 

Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

Prüfungszeitraum II im Sommersemester   24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  

7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der 
geregelten Zeiträume angemeldet werden. 

 
9Für die gem. Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1 gewählten Varianten für:  
 
Variante 1:  

 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester 
 
Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester 
 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen. 

 

Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
03.07.2019 die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Umweltingenieurwesen beschlossen. Das Präsi-
dium hat die Prüfungsordnung am 28.08.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover am 01.10.2019 in Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Umweltingenieurwesen 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungs-
kompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akademi-
schen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) Der Masterstudiengang Umweltingenieurwesen wird in einer der drei Vertiefungsrichtungen „Wasser“, „Umwelt“ 
oder „Energie“ studiert. Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 120 
ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Studiende-
kan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierenden-
gruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Grup-
penvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss ent-
scheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht 
als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beraten-
der Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz über-
tragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle be-
dienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und be-
richtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz 
oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 und gege-
benenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Module nach Satz 2 
können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem Vorle-
sungsverzeichnis. 

(3)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhandbuch 
kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder nach Fest-
legung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prü-
fungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern 
diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie 
die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Ange-
hörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. Die Bestel-
lung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Portfolios, Präsenzübungen, 
Praktikumsberichte, Klausuren und Vorträge. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen 
Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstal-
tung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Studienarbeiten, (interdisziplinäre) Projekte, Klausuren, mündliche 
Prüfungen, Laborübungen, Portfolios, Referate, Seminarleistungen, zusammengesetzte Prüfungsleistungen, 
Hausarbeiten sowie Seminararbeiten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann 
eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die Anla-
gen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich die 
einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versichern, 
dass  

a)die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine Leistun-
gen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme der Studie-
renden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen während des Se-
mesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bo-
nus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungs-
note eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semes-
ters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen er-
reicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt 
nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Prä-
senz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind genau ei-
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ner Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 3In die Be-
wertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen 
eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des 
oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 
5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen 
können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestan-
den wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind 
von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu 
geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleistung 
und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 24 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur Verfü-
gung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine er-
neute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt eine An-
meldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes Thema mit 
einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form abzulie-
fern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den beiden Prü-
fenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Modul-
handbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note entspre-
chend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache abzu-
fassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen 
werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entschei-
dung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Einer der beiden Prüfenden der Masterarbeit muss Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3. und 
1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs-
leistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren 
als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unter-
ziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmo-
dule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestanden 
sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Do-
kumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraussetzun-
gen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 3Nach Be-
ginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Studienleistung nicht 
mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung erforder-
lichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden nach 
Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede 
zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel 
sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in 
dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche 
Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweislast für 
die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erworbener Kompeten-
zen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umge-
rechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den Anlagen 1.1, 
1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbenotet, dies gilt 
insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 (5)1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 

 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang 
kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

 (3)1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass 
im Rahmen der Masterprüfung mindestens die in Anlage 1.4 genannten Leistungspunkte erworben und – so-
weit vorgesehen – weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen 
entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über die 
Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  
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§ 13  Anmeldung 

(1) 1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Das nach 
§ 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforder-
lich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 
3.1 aufgeführten Regelungen.  

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflichtmo-
dulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr 
möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleis-
tung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleis-
tungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt wer-
den. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wie-
derholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss spätes-
tens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note „nicht 
ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Ergänzungsprü-
fung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vorausgegangenen Klausur 
beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses abgenom-
men. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder 
dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die 
Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme 
einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der 
Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder 
bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 
8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wo-
chen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin 
wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Aus-
gabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 
Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studierende vom ersten Prüfungsteil 
einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt 
nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach deren 
Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon gilt 
die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wichtige Gründe un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Ver-
langen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung 
über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 
kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgese-
henen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beeinträchti-
gung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger Gründe, insbe-
sondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
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§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungsleistun-
gen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmana-
gementsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen.   
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die Prü-
fungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall aus 
dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teilprüfungs-
leistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. Anhand der vor-
gegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetzten Prüfungsleistung 
entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. Die zusammengesetzte Prüfungsleistung ist bestanden, 
wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen 
nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung ist 
bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht hat 
(absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prüfungen 
abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermittelte Wert als relative 
Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen 
der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistun-
gen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-
destzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird die 
betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn 
der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elektronische 
Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wiederholten Ver-
stoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden“ be-
wertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 171 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn 
die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in Form von mo-
dulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen 
der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestanden. 
2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe ist 
bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestanden worden 
sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt 
werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote 
regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und 
ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren 
in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag 
abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module bestan-
den wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem Kom-
petenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule sowie 
die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, so-
weit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, die 
für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des letzten Mo-
duls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Über-
schreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote entsprechend Ab-
satz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 Absatz 
1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist das Modul Masterarbeit mindes-
tens mit der Note 1,3 oder besser bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Do-
kumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmetisches 
Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die in den Anla-
gen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend verwendet. 3Ist in Mo-
dulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung 
der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der 
Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote 
nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie ein 
Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
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Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das Prüfungs-
amt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Vertiefungsrichtung, die Module und deren Noten sortiert nach Kompetenzbereichen, den 
Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung 
sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis 
der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrver-
anstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle 
Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Doku-
menten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote rele-
vante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikationen 
sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausgestellt. 
2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsidiums die Para-
meter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeugnis 
nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Notenwert-
äquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA ge-
mäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der Ge-
samtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die be-
standenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte 
aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf 
hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zu-
sätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die voll-
ständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewer-
tung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der Be-
troffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen Organ 
Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen einer 
oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prüfenden oder 
– im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die 
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oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellung-
nahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Ver-
kündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019in Kraft.  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Umweltingenieurwesen 

Anlage 1.0: Struktur 

Vertiefungsrichtung 
U Umwelt 
W Wasser 
E Energie  
Tabelle 1  

 

Kompetenzbereich LP Module 

1  
Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen (MNG) 

6 LP  
42 LP Pflichtmodule n.  Anl. 
1.1 2 Fachspezifische Grundlagen (FSG) 30 LP 

3 Fachspezifische Vertiefung (FSV) 
6 LP 

≥ 30 LP 42 LP Wahlmodule n.  Anl. 
1.3 4 Übergreifende Inhalte  (ÜI) ≥ 6 LP 

5 Wissenschaftliches Arbeiten (WA) 36 LP 

12 LP (interdisziplinäres) 
Projekt n. Anl. 1.1 
24 LP Masterarbeit  n. Anl. 
1.4 

Summe ≥ 120  LP  
Tabelle 2   

 

(1) Das Masterstudium Umweltingenieurwesen kann in einer von drei verschiedenen Vertiefungsrichtungen abge-
schlossen werden, vgl. Tabelle 1. Die Wahl der Vertiefungsrichtung erfolgt bereits mit der Einschreibung in 
den Studiengang. 

(2) Das Masterstudium Umweltingenieurwesen hat einen Umfang von 120 Leistungspunkten (LP). 

(3) Das Lehrangebot im Masterstudium Umweltingenieurwesen gliedert sich in jeder der genannten Vertiefungs-
richtungen in vier Kompetenzbereiche, die wiederum aus Modulen zusammengesetzt sind.  

(4)  Jedes Modul ist eine Lehr- und Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es erstreckt sich in der Regel über ein Semes-
ter und wird in der Regel mit einer benoteten Prüfung im Semester abgeschlossen. Die Prüfungen werden so-
mit studienbegleitend abgelegt. 

(5) Aus den Kompetenzbereichen sind fachbezogene und weitere Module im Umfang von zusammen 84 LP er-
folgreich zu bestehen, darunter 42 LP Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 42 LP Wahlmodule nach Anlage 
1.3. Die Wahlmodule sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen eingehalten sind. 

(6) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind fachbezogene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang von zu-
sammen 36 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 

(7) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht gewählt 
werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen handelte. Handelt 
es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

(8) Wurde die Masterarbeit in deutscher Sprache angefertigt, ist dem schriftlichen Teil der Arbeit ist eine Zusam-
menfassung in englischer Sprache voranzustellen. Sofern die Arbeit in einer anderen Sprache abgefasst 
wurde, erfolgt die Zusammenfassung in deutscher Sprache.  
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Anlage 1.1: Pflichtmodule in Abhängigkeit von der gewählten Vertiefungsrichtung 

Vertie-
fungsrich-
tung 

Kompetenz-
bereich 

Modul 

Vor-
aus-
set-
zun
g 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung LP 

U 

1 MNG Stoff- und Wärmetransport - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

2 FSG 

Grundlagen des Umweltingeni-
eurwesens 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Bodenkunde für Umweltingeni-
eure 

- S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Umweltgeotechnik - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Abfallwirtschaft - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Praxis der Umweltbiologie und 
–chemie - Umwelt 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

3 FSV 
Aktuelle Themen des Umwel-
tingenieurwesens 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

W 

1 MNG Stoff- und Wärmetransport - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

2 FSG 

Grundlagen des Umweltingeni-
eurwesens 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Grundwassermodellierung - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Hydrologische Extreme - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Wasser- und Abwassertechnik - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Praxis der Umweltbiologie und 
–chemie - Wasser 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

3 FSV 
Aktuelle Themen des Umwel-
tingenieurwesens 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

E 

1 MNG Stoff- und Wärmetransport - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

2 FSG 

Grundlagen des Umweltingeni-
eurwesens 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Bioenergie - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Energiewasserbau - - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Windenergietechnik I - S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

Windenergietechnik II - S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

3 FSV 
Aktuelle Themen des Umwel-
tingenieurwesens 

- - 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/
SL/ZP 

6 

U 
W 
E 

4 ÜI Keine Pflichtmodule in diesem Kompetenzbereich. 

5 WA (Interdisziplinäres) Projekt - - ST (80%) mit KO (20%) 12 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  

Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 

Anlage 1.3: Wahlmodule 
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(1) In den Kompetenzbereichen 3 Fachspezifische Vertiefung und 4 Übergreifende Inhalte wird für jede Vertie-
fungsrichtung eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule angeboten. Die Zuordnung der Module 
zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunktzahl und die erforderlichen Studien- und 
Prüfungsleistung in den Modulen sind im Modulkatalog des Studiengangs geregelt. 

(2) Im Kompetenzbereich Übergreifende Inhalte können zudem weitere Module aus dem übrigen Lehrangebot der 
Leibniz Universität Hannover gewählt werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium Gene-
rale). Die zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus dem jeweili-
gen Modulkatalog. 

Anlage 1.4: Masterarbeit 

Modul 
Sem.-Empf. 

Zulassungsvoraussetzung 
Studien-
leistung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 
4 

60 LP  
- MA(80%) mit 

KO(20%) 
24 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer festge-
legten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 
Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie beinhalten 
Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten Berichte, Ex-
kursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 
Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Ni-
veau.  
 
Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder handlungs-
orientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Praxis entspre-
chen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die 
Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien kön-
nen dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 
Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen akade-
mischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 
Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in einem 
Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder in Vorpro-
tokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In der Regel er-
läutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fach-
wissenschaftlichen Bezug. 
 
Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 
Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschreibung, der 
Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 
Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerübergreifen-
den Aufgabenstellung.  
 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem 
Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prü-
fungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberechtig-
ten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der 
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Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der 
Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 
 
Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden und 
Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommentie-
rung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen Prozes-
sen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet und in ange-
messener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentati-
ons- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer 
Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend.  
 
Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fachspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 
Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen 
Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit, interpre-
tieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen Ver-
deutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in verschiede-
nen Maßstäben erstellt. 
 
Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Gegenstände der 
Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag 
des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-praktische 
Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren Gruppe 
methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 
Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 
 
Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und um-
fasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die päda-
gogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und Darstel-
lung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe präsentiert. 
 
Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehrver-
anstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 Minuten 
sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 
 
Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Lehren-
den zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungsbeglei-
tend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Materialien in 
einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist 
wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 
Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und ge-
gebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien im wei-
testen Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-Point-Präsenta-
tion aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orientierte Medien (beson-
ders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden kann 3Die Form der Präsen-
tation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsentation 
der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 
Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leis-
tung (Projekt).  
 
Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 
Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskompetenz 
unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine variable und 
unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann im Rahmen dieser 
Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in Absprache festgelegt. 
5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissenschaft-
lich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines Entwurfs oder 
eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in konzeptioneller Hin-
sicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bearbeitungszeit eines Tagess-
tegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben Tage.  
 
Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung in 
theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der erarbeiteten 
Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Mo-
naten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor der Lehreinheit Bauingenieurwesen  vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zu-
ständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die 
oder der nicht Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ 
eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zustän-
dige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Wäh-
rend der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. betreut. 10Die 
Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer 
Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung 
berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 
Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder produktori-
entierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des Vorle-
sungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der entspre-
chenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
 
Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im Rah-
men eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von 
einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin 
des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 
Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und präzise 
darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen Standpunkt zu 
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verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf Verlangen der bezie-
hungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor dem mündlichen Vortrag 
ein Manuskript des Vortrages abgeben. 
 
Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 2Sie 
werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt. 
 
Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur  
uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren  
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen  

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studiengangs 
fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei Prüfungs-
zeiträume) zu entscheiden.  

 

3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
 

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommerse-
mester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

 Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. – 
14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- 
und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet wer-
den. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Mel-
dezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  
 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

  zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum  
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
am 03.07.2019 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung im Masterstudiengang Windenergie-Ingenieurwesen 
beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung 11.09.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr.5.b) genehmigt. Sie tritt nach 
ihrer Hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündigungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
zum 01.10.2019 in Kraft. 
 

Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Windenergie-Ingenieurwesen 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
am 22.06.2016 gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende 
Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit 

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Nichtbestehen 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16   Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17   Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

§ 25 Außerkrafttreten 
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Erster Teil: Allgemeines 
 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt-
nisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 
(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der 
Studiendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fa-
kultätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 
(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer- 
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Stu-
dierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die 
jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prü-
fungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitglie-
dern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über 
die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiende-
kan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des 
Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3)1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und 
die Beschlüsse festzuhalten. 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen. 

(7)1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse 
auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 187 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenen-
falls Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1., dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 
1.4. und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2. sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die 
Module nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden. 
(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Windenergie-Ingenieurwesen Mit-
glieder der Hochschullehrergruppe der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Or-
gan kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können 
auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
sind.4Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung fest-
zustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom 
nach § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Portfolios, Praktikums- 
berichte, Klausuren und Vorträge. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen Modul-
beschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung fest-
gelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveran-
staltung zu erbringen. 
(2) 1Prüfungsleistungen sind insbesondere die Masterarbeit, die Studienarbeit, Klausuren, mündliche Prü-
fungen, Hausarbeiten, Laborübungen, Portfolios, Referate, Seminarleistungen und zusammengesetzte 
Prüfungsleistungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1.. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen 
oder kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform 
spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestand-
teile, wenn die Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 
(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 
(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass 

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde, 
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6)1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teilnahme 
der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen wäh-
rend des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungs-
leistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 vom Hundert 
in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den Prüfenden zu 
Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an 
den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. ein Nichtbestehen ein-
zelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die 
ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vor-
gesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts.  
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von ma-



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

Seite 188 

ximal. 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Er-
worbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch  wenn 
die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Ein-
beziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veran- 
staltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7 Masterarbeit 

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs- 
leistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4.. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 
Leistungspunkte vergeben. 
(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung 
zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen. 
(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben wer-
den. 

2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt 
eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes 
Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Absatz 
2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von 
den beiden Prüfenden bewertet werden. 
(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass 

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde, 
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.4. zusammen. 
(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache 
abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zu-
gelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit 
der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 
(8) Einer der beiden Prüfenden der Masterarbeit muss Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen sein. 

 

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 

1.3 und 1.4 genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben 
wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 14 Absatz 4 erfüllt sind 
und ein Antrag nach § 14 Absatz 5 oder Absatz 6 abgelehnt worden ist oder ein solcher Antrag nicht mehr 
möglich ist. 

 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus 
weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studi-
engangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studien-
gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Mo-
dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 
(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 
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§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
2Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehunsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für 
die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studi-
ums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden von Amts wegen an-
erkannt. 
(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, wer-
den nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich 
in der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen 
bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, 
oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene 
Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das 
Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität. 
(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Be-
weislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich er-
worbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 
(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den An-
lagen 1.1, 1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung unbe-
notet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeich-
net. 
(5) 1Anerkennungsfähige Prüfungs- und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 
zwei Dritteln der im Studiengang zu erreichenden ECTS-Leistungspunktzahl anerkannt. 2Über Ausnahmen 
entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 3Abweichende Anerkennungsbestimmungen aufgrund von 
Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 
(6) Anerkennungen innerhalb des Pflichtmoduls „Masterarbeit“ sind ausgeschlossen. 
(7) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11 Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo- 
dule angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ °12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. 
oder 1.4. zu entnehmen. 
(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studi-
engang, insbesondere in einem der Studiengänge des Bauingenieurwesens, kein Prüfungsanspruch mehr 
besteht. 
(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgesehen – 
weitere in der Anlage 1.4. aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei 
Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 
(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt 
sind. 

2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid. 
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§ 13 Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen.  

 

§ 14 Nichtbestehen 
(1) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Pflichtmodulen müssen nach Maßgabe des tatsächlichen 
Lehrangebots wiederholt werden. 2Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlpflichtmodulen müssen 
nicht wiederholt werden, sondern können durch andere Prüfungsleistungen in demselben Wahlpflichtmodul 
ersetzt werden, wobei die Verpflichtung besteht, in dem begonnenen Modul Leistungspunkte zu erwerben 
und diese in die Masterprüfung einzubringen. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlmodulen müs-
sen nicht wiederholt werden, stattdessen können andere Prüfungsleistungen oder andere Wahlmodule ge-
wählt werden. 4Über Sonderregelungen entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 5Bei zusammenge-
setzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 
(2) Eine nicht bestandene Studienarbeit/Projektarbeit oder Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 
(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählsemes-
ter), müssen unter Berücksichtigung von § 4 mindestens 15 ECTS-Leistungspunkte erworben werden. 2Au-
ßerdem muss die Gesamtsumme der erworbenen Leistungspunkte nach jedem Zählsemester größer be-
ziehungsweise gleich sein der Anzahl der Zählsemester multipliziert mit 15. 
(4) Ist eine der Bedingungen nach Absatz 3 nicht erfüllt oder sind die Studienarbeit/Projektarbeit oder die 
Masterarbeit endgültig nicht bestanden, so ist die Gesamtprüfung nicht bestanden. 
(5) 1Auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden kann das nach § 3 zuständige Organ die Bedingun-
gen nach Absatz 3 aussetzen, wenn für die Nichterfüllung ein wichtiger Grund vorliegt. 2Der Antrag nach 
Satz 1 ist spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen 
der Gesamtprüfung zu stellen. 3Mit dem Antrag ist der wichtige Grund anzuzeigen und glaubhaft zu ma-
chen. 4Auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs findet hierzu eine Anhörung durch das Organ 
selbst oder durch eine Beauftragte oder einen Beauftragten der Fakultät statt. 5In der Anhörung sollen die 
Gründe für die Nichterfüllung der Bedingungen des Absatzes 3 erörtert werden und eine Beratung zum 
weiteren Studienverlauf der oder des Studierenden stattfinden. 6Das nach § 3 zuständige Organ kann die 
Anzahl der Zählsemester nach Abs. 3 zurücksetzen. 
(6) 1Ist ein Antrag nach Absatz 5 nicht gestellt worden, weil für die Nichterfüllung keine wichtigen Gründe 
vorliegen, oder ist ein Aussetzungsantrag nach Absatz 5 abgelehnt worden, erfolgt auf schriftlichen Antrag 
der oder des Studierenden eine Anhörung durch eine vom nach § 3 zuständigen Organ bestimmte Anhö-
rungsbeauftragte oder einen Anhörungsbeauftragten. 2Im Fall der Ablehnung eines Antrags nach Absatz 5 
gilt der Antrag nach Satz 1 als fristgerecht gestellt; anderenfalls ist er innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung zu stellen. 3Ist die Anhörung die 
letzte mögliche Anhörung, erfolgt sie vor dem nach § 3 zuständigen Organ. 4Absatz 5 Satz 5 und 6 gelten 
entsprechend. 5Vor dem endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung muss die oder der Studierende die 
Möglichkeit gehabt haben, alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen einmal zu wiederholen. 

(7)1Der Antrag nach Absatz 6 darf höchstens zweimal im Verlauf des Masterstudiums gestellt werden. 2Im 
Falle der Nichterfüllung nur einer der beiden in Absatz 3 genannten Bedingungen oder der Nichterfüllung der 
Bedingungen im ersten Semester handelt es sich nicht um einen nach Satz 1 mitzuzählenden Antrag. 

(8) Entspricht das nach § 3 zuständige Organ einem Antrag nach Absatz 5 oder ist eine Anhörung nach Ab-
satz 6 erfolgt, gilt der Bescheid über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung als aufgehoben. 

 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abga-
beterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt ent-
sprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Stu-
dierende vom ersten Prüfungsteil einer zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt 
für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst 
nach deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Ab-
weichend 
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hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wich-
tige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein ärztli-
ches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 
4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Organ. 5In den 
Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens 
ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in 
begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden 
mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten 
Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen. 5Bei der Benotung von 
Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in die-
sem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 
gilt entsprechend. 
(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es uner-
heblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 
(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte 
Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden 
die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wie-
derholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten mögli-
chen Prüfungstermins. 
(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note 

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hun-
dert, 1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert, 3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom 
Hundert, 3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Min-
destzahl 

 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
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Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch 
elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem 
wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling 
von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als 
endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 
(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19 Leistungspunkte für Module 
(1) 1Die in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden verge-
ben, wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden 
oder mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. 
in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte 
erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 
(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. genannten Leistungspunkte 
bestanden. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 
3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende 
Prüfung bestanden worden sind. 
(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1. können jeweils mehr Module gewählt und ab-
gelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs- 
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann 
das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder 
Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 
(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1., 1.2. oder 1.3. erforderlichen Module 
bestanden wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen 
dem Kompetenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20 Gesamtnotenbildung 
(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen herangezogen, soweit 
die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- 
und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 
(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt wer-
den, die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine gering-
fügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote 
entsprechend Absatz 3 einbezogen. 
(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1., 1.2., 

1.3. oder 1.4. besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungs- 
punkte verwendet. 3Die Gesamtnote lautet 

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 
- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 
- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 

4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note 1,3 oder bes-
ser bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 ver-
merkt. 
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(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arith-
metisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend ver-
wendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewiesen 
oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die 
Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 
Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad so-
wie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supple-
ment und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average 
(GPA). 
(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten sortiert nach Kompetenzbereichen, den Titel der Mas-
terarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie 
gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis 
der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehr-
veranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen aus-
weist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird 
auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der 
Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist 
das Tagesdatum des Drucks. 
(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifika-
tionen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 
(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle aus-
gestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Präsi-
diums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung. 
(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert- äquiva-
lenten aus: 

Note Notenwertäquivalente 1,0  = 4,0 

1,3 =        3,7 

1,7 =        3,3 

2,0 =        3,0 

2,3 =        2,7 

2,7 =        2,3 

3,0 =        2,0 

3,3 =        1,7 

3,7 =        1,3 

4,0 =        1,0 

 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten- 
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der GPA 
gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bildung der 
Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet. 

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche 
die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leis-
tungs- punkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gege-
benenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 
(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
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1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 
(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen. 

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder 
der Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständi-
gen Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertun-
gen einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft 
das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Or-
gan unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere da-
rauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewer-

tet worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 
in Kraft. 

 

§ 25 Außerkrafttreten  
(1) Der Masterstudiengang Windenergie-Ingenieurwesen wird zum 30.09.2019 geschlossen. 
(2) 1Diese Prüfungsordnung tritt zum 30.09.2022 außer Kraft. Masterarbeiten können letztmalig zum 

31.03.2022 angemeldet werden. 
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 Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Windenergie-Ingenieurwesen 
 

Anlage 1.0: Struktur 
 

Kompetenzbereich LP Module 

Fach- über-
greifende 
Inhalte 

Windenergietechnik 40 ± 2 LP 32 LP Pflichtmodule 
n. Anl. 1.1 

8 ± 2 LP Wahlmod-
ule 
n. Anl. 1.3 

Bauingenieurwesen 

Elektrotechnik 

Maschinenbau 

Studium Generale 

Fach-
spezifische 
Inhalte 

Elektrische Energiewandlung u. Netzanbin-
dung 

40 ± 2 LP 22 ± 2 LP Pflicht-
module 
n. Anl. 1.1 

22 ± 4 LP Wahlmod-
ule 
n. Anl. 1.3 

Dimensionierung von Tragstrukturen 

Projektierung, Fertigung, Bau und Betrieb 

Wind und mechanische Energiewandlung 

Wissenschaftliche Arbeiten 40 LP 10 LP Projektarbeit 
n. Anl. 1.1 

30 LP Masterarbeit 
n. Anl. 1.4 

Summe Mind. 120 
LP 

 

 
(1) Das Masterstudium Windenergie-Ingenieurwesen im Umfang von 120 Leistungspunkten besteht zu je 
einem Drittel aus fachspezifischen Inhalten der jeweiligen Basiskompetenz, fachübergreifenden Inhalten 
der anderen Basiskompetenzen sowie fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeiten. 
(2) Die Basiskompetenz ist die Kompetenz, die im vorangegangenen Bachelorstudium erworben wurde 
und im Masterstudium Windenergie-Ingenieurwesen vertieft wird. Je nach Basiskompetenz ist die Vertie-
fung in verschiedenen Kompetenzbereichen fachspezifischen Inhalts wählbar. 

 

Basiskompetenz Wählbare fachspezifische Kompetenzbereiche der Vertie-
fung 

 
Bauingenieurwesen 

Dimensionierung von Tragstrukturen 

Projektierung, Fertigung, Bau und Betrieb 

Elektrotechnik Elektrische Energiewandlung und Netzanbindung 

 
Maschinenbau 

Wind und mechanische Energiewandlung 

Projektierung, Fertigung, Bau und Betrieb 

(3) Das Lehrangebot der fachübergreifenden und fachspezifischen Inhalte gliedert sich in verschiedene 
Kompetenzbereiche, die wiederum aus Modulen zusammengesetzt sind. Jedes Modul ist eine Lehr- und 
Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es erstreckt sich in der Regel über ein Semester und wird in der Regel mit 
einer benoteten Prüfung im Semester abgeschlossen. Die Prüfungen werden somit studienbegleitend ab-
gelegt. 
(4) Aus den fachübergreifenden und fachspezifischen Kompetenzbereichen sind Module im Umfang von 
zusammen mind. 80 LP erfolgreich zu bestehen, darunter Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und Wahlmodule 
nach Anlage 1.3. Die fachübergreifenden Pflichtmodule ergeben sich aus der Basiskompetenz. Die fach-
spezifischen Pflichtmodule ergeben sich aus der gewählten fachspezifischen Vertiefung. Die Wahlmodule 
sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen eingehalten sind. 
(5) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind fachbezogene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang 
von zusammen 40 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 
(6) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht 
gewählt werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen han-
delt. Handelt es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 
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Anlage 1.1: Pflichtmodule 
 

(1) Abhängig von der Basiskompetenz sind Pflichtmodule fachübergreifenden Inhalts im Umfang von 32 LP 
erfolgreich zu bestehen. 

 

Kompetenzbereiche und Module fachübergreifenden Inhalts Basiskompetenz 

Kompe-
tenz- 
bereich 

Modul Vora
us- 
setzu
ngen 

Stud
ien- 
leis-
tung 

Prüfungs- 
leistung 

E
T 

M
B 

B
a
u 

Fachüber-
grei- fende 
Inhalte 

Windener-
gie- technik 

Windenergietechnik I Kein
e 
Vora
us- 
setzu
n- 
gen 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

6 
L
P 

6 
L
P 

6 
L
P 

Windenergietechnik II - / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

6 
L
P 

6 
L
P 

6 
L
P 

Fachüber-
grei- fende 
Inhalte 

Bauinge-
nieur- 
wesen 

Grundlagen des Kon-
struk- tiven Inge-
nieurbaus I 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

6 
L
P 

6 
L
P 

- 

Tragwerksdynamik - / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

6 
L
P 

- - 

Fachüber-
grei- fende 
Inhalte 

Elektrotech-
nik 

Grundlagen der elektri- 
schen Energiever-
sorgung 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

- 5 
L
P 

- 

Grundlagen der el-
ektro- magnetischen 
Energie- wandlung 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

- 5 
L
P 

- 

Grundlagen der El-
ektro- technik I 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

- - 5 
L
P 

Grundlagen der El-
ektro- technik II 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

- - 5 
L
P 

Steuerung und Rege-
lung von Windener-
gieanlagen 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

- - 6 
L
P 

Fachüber-
grei- fende 
Inhalte 

Maschinen-
bau 

Konstruktion, Gestal-
tung und Herstellung 
von Pro- dukten III 

- / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

4 
L
P 

- 4 
L
P 

Maschinendynamik - / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

  4 
L
P 

- 

Strömungsmechanik I - / S K/KA/MP/H
A/ 
LÜ/PF/R/SL
/ZP 

4 
L
P 

- - 

Summe 3
2 
L
P 

3
2 
L
P 

3
2 
L
P 

(2) Abhängig von der gewähltem Kompetenzbereich der fachspezifischen Vertiefung sind Pflichtmodule 
fachspezifischen Inhalts im Umfang von 22 ± 2 LP erfolgreich zu bestehen. 
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Kompetenzbereiche und Pflichtmodule fachspezifischen Inhaltes 

Kompe-
tenz- 
bereich 

Modul Vora
us- 
setzu
ngen 

Studie
n- leis-
tung 

Prüfungs- 
leistung 

LP 

Fach-
spezifische 
Inhalte 

Elektrische 
Ener-
giewand- 
lung und 
Netz- anbin-
dung 

Elektrische Antriebssysteme Kein
e 
Vora
us- 
setzu
n- 
gen 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

5 2
2 
L
P Elektrische Energieversorgung 

II 
- / S K/KA/MP/HA/

LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

Labor: Energieversorgung und 
Hochspannungstechnik 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

  Leistungselektronik II   - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

5  

  Planung und Führung von el-
ektrischen Netzen 

  - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4  
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Kompe-
tenz- 
bereich 

Modul Vora
us- 
setzu
ngen 

Studie
n- leis-
tung 

Prüfungs- 
leistung 

LP 

Fach-
spezifische 
Inhalte 

Projektier-
ung, Fer-
tigung, Bau 
und Betrieb 

Planung und Errichtung von 
Windparks 

Kein
e 
Vora
us- 
setzu
n- 
gen 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 2
0 
L
P Großprojekte weltweit - / S K/KA/MP/HA/

LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 

Qualitätsmanagement - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

Technische Zuverlässigkeit - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

Fach-
spezifische 
Inhalte 

Wind und 
mecha-
nische En-
ergiewand- 
lung 

Aerodynamik und Aeroelastik 
von Windenergieanlagen 

Kein
e 
Vora
us- 
setzu
n- 
gen 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 2
2 
L
P Faserverbund-Leichtbaus-

trukturen 
- / S K/KA/MP/HA/

LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 

Finite Elemente I - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

Numerische 
Strömungsmechanik 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

Strömungsmechanik II - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

4 

Fach-
spezifische 
Inhalte 

Dimension-
ierung von 
Trag-
strukturen 

Grundbaukonstruktionen Kein
e 
Vora
us- 
setzu
n- 
gen 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 2
4 
L
P Sonderkonstruktionen im Mas-

sivbau 
- / S K/KA/MP/HA/

LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 

Tragsicherheit im Stahlbau - / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 

Tragstrukturen von Offshore- 
Windenergieanlagen 

- / S K/KA/MP/HA/
LÜ/P 
F/R/SL/ZP 

6 

(3) Zusätzlich ist das Pflichtmodul Projektarbeit im Umfang von 10 LP erfolgreich zu bestehen. 
 

Kompetenzbereich und Modul Projektarbeit 

Kompetenzbereich Modul Voraussetzungen Stud
ien- 
leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

L
P 

Wissenschaftliches Ar-
beiten 

Pro-
jektarbei
t 

Keine 
Voraussetzungen 

- ST (80%) + KO 
(20%) 

1
0 
L
P 

 
Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 
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Anlage 1.3: Wahlmodule 
(1) Abhängig von der Basiskompetenz sind Wahlmodule fachübergreifenden Inhalts im Umfang von 8 ± 2 
LP erfolgreich zu bestehen. Die Zuordnung der Module zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete 
Leistungspunktzahl und die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen in den Modulen sind im Modul-
katalog des Studiengangs geregelt. Bis zu 5 LP dürfen auch aus Modulen des restlichen Angebots der Leib-
niz Universität Hannover gewählt werden (Studium Generale), sofern die Module eine sinnvolle Ergänzung 
darstellen. 
(2) Je nach Basiskompetenz und gewähltem Kompetenzbereich der fachspezifischen Vertiefung sind 
Wahlmodule fachspezifischen Inhalts im Umfang von 22 ± 4 LP erfolgreich zu bestehen. Davon dürfen bis 
zu 10 LP aus anderen Kompetenzbereichen als dem gewählten Kompetenzbereich belegt werden. Die ein-
zelnen Module sind dem Modulkatalog zu entnehmen. 

 
Anlage 1.4: Masterarbeit 
 

Kompetenzbereich und Modul Masterarbeit 

Kompetenzbereich Modul Voraus- 
setzung
en 

Stud
ien- 
leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

L
P 

Wissenschaftliches Ar-
beiten 

Masterarbeit 60 LP - MA (80%) + KO 
(20%) 

3
0 
L
P 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1.: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird. 

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll. 

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau. 

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Pra-
xis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter 
kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 
4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert. 

 

Experimentelles Seminar 
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/o-
der in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 
3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und set-
zen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie 

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit 

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung. 

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 

 

Klausur mit Antwortwahlverfahren 

1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
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dem Antwortwahl- verfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit. 

 

Laborübungen 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 

Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in ver-
schiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch- prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert. 

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 

 

Referat 

Ein Referat umfasst: 
1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszu-
sammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur, 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion, 
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit 

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt). 

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation 
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation wer-
den in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage. 

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten vorgeschlagen werden. 4Mit Ge-
nehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Pro-
fessor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist. 
5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft ein-
schränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings 

festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 
zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und 
ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der 
Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des 
Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur ein-
mal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist 
fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung be-
rücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 

 

Theaterpraktische Präsentation 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
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von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder dem Dozen-
ten vor dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 
2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techni-
ken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein. 
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay 

EX Experimentelles Seminar 

FP Fachpraktische Prüfung 

FS Fallstudie 

HA Hausarbeit 

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation LÜ Laborübungen 

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe  

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung 

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk 

R Referat 

SA Seminararbeit 

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation 

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation 

U  Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur mit Antwortwahlverfahren 

Ü Übungen 

V  Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses 
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 
(zwei Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  

 
3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
 

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das 
Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 

Meldezeitraum I  im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

 

Meldezeitraum II  im Wintersemester:    16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zei-
ten 15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abwei-
chende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume an-
gemeldet werden. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im 
ersten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  

 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommer-
semester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Winterse-
mester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben 
am 27.05.2019 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Energietechnik beschlossen. 
Das Präsidium hat die geänderte Prüfungsordnung am 25.09.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover am 
01.10.2019 in Kraft. 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Energietechnik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
Die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsord-
nung erlassen: 
 

Übersicht 
 

Erster Teil: Allgemeines  
§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 7 Masterarbeit  
§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 
§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
§10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
§ 11 Fernstudium 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
§ 13 Anmeldung 
§ 14 Nichtbestehen 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Leistungspunkte und Module 
§ 20 Gesamtnotenbildung 
§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23 Verfahrensvorschriften  
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt-
nisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) 1Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) 1Der Masterstudiengang Energietechnik muss mit einem der Studienrichtungen „Kraftwerkstechnik“, 
„Energienutzung“ oder „Energieversorgung“ studiert werden. 2Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt.  

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakul-
tätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der 
Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten 
Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entschei-
dung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder 
der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 
und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Mo-
dule nach Satz 2 können auch nach Kompetenzfeldern dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Der Studiengang kann auch mit der internationalen Ausrichtung „Energy Technology“ studiert werden. 
Diese Studierenden sind vom Anhörungsverfahren ausgenommen. 2Hierbei gibt es zwei Modelle: 

 a) 1Studierende der LUH absolvieren die ersten beiden Semester an der Polytechnischen Universität St. 
Petersburg (SPbPU) beziehungsweise an der Technischen Universität in Lappeenranta (LTU). 2Die Mo-
dulprüfungen, die an der Polytechnischen Universität in St. Petersburg beziehungsweise an der Techni-
schen Universität in Lappeenranta erbracht wurden, werden im Umfang von 60 LP anerkannt und der Zu-
gang zum Modul Energy Technology nach Anlage 1 wird gewährleistet. 3Das dritte Semester und vierte 
Semester wird in Hannover absolviert. 4Es werden 30 LP im Modul Energy Technology erbracht, im vier-
ten Semester wird die Masterarbeit abgelegt.  

 b) 1Studierende der SPbPU sowie der LTU absolvieren nur das dritte Semester an der LUH und absolvie-
ren die 30 LP der Pflichtmodule. 2Die Masterarbeit wird von diesen Studierenden an der jeweiligen Hei-
matuniversität abgelegt. 3Es gelten die dortigen Richtlinien für das Verfassen der Masterarbeit.  

(4)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch, das Pflichtmodul Energy Technology wird in Eng-
lisch gehalten. 2Die Prüfungen können in Absprache oder nach Festlegung durch den beziehungsweise 
die Prüfende in englischer oder deutscher Sprache abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Energietechnik Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte so-
wie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit 
sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder 
oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. Zur Besitzerin oder Beisitzer darf nur be-
stellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
erworben hat. Die Bestellung von Beisitzenden kann vom §3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden 
delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-
tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende 
der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten sowie Semi-
nararbeiten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform 
spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestand-
teile, wenn die Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 
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c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maxi-
mal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen 
ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann 
auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistun-
gen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbe-
wertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des 
jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungs-
punkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal. 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich 
sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, 
auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten 
und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätes-
tens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7 Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-
leistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 
Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache 
abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache 
zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens 
mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 
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(8)1Die Erstprüferin beziehungsweise der Erstprüfer der Masterarbeit muss Mitglied der Bereiche Elektro-
technik oder Informationstechnik der Fakultät Elektrotechnik und Informatik oder der Fakultät für Maschi-
nenbau sein. 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 
1.3 und 1.4 genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120/60 ECTS-Leistungspunkte er-
worben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 14 Absatz 4 erfüllt sind 
und ein Antrag nach § 14 Absatz 5 oder Absatz 6 abgelehnt worden ist oder ein solcher Antrag nicht 
mehr möglich ist. 

 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2 und 1.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus wei-
teren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studien-
gangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studien-
gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Mo-
dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen aner-
kannt 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren der pauschalen 
Anerkennung richtet sich nach der Anrechnungsleitlinie der Fakultäten für Elektrotechnik und Informatik 
sowie Maschinenbau. 

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  
Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung 
auf Antrag unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3 Die Anerkennung wird im 
Zeugnis gekennzeichnet. 

(5) 1Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten.  
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§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11 Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 

 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 
oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studi-
engang, insbesondere im Studiengang Energietechnik, kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

(3)1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 80 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgesehen 
– weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet 
bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13 Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine An-
meldung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagement-
systems die gem. Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen.  

 

§ 14 Nichtbestehen  

(1) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Pflichtmodulen müssen nach Maßgabe des tatsächlichen Lehr-
angebots wiederholt werden. 2Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlpflichtmodulen müssen nicht 
wiederholt werden, sondern können durch andere Prüfungsleistungen in demselben Wahlpflichtmodul 
ersetzt werden, wobei die Verpflichtung besteht, in dem begonnenen Modul Leistungspunkte zu erwer-
ben und diese in die Masterprüfung einzubringen. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlmodulen 
müssen nicht wiederholt werden, stattdessen können andere Prüfungsleistungen oder andere Wahlmo-
dule gewählt werden. 4Über Sonderregelungen entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 5Bei zusam-
mengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt 
werden. 

(2) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 

(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählsemes-
ter), müssen unter Berücksichtigung von § 4 mindestens 15 ECTS-Leistungspunkte erworben werden. 
2Außerdem muss die Gesamtsumme der erworbenen Leistungspunkte nach jedem Zählsemester größer 
beziehungsweise gleich sein der Anzahl der Zählsemester multipliziert mit 15. 

(4) Ist eine der Bedingungen nach Absatz 3 nicht erfüllt oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden, so 
ist die Gesamtprüfung nicht bestanden.  

(5) 1Auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden kann das nach § 3 zuständige Organ die Bedingun-
gen nach Absatz 3 aussetzen, wenn für die Nichterfüllung ein wichtiger Grund vorliegt. 2Der Antrag nach 
Satz 1 ist spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen 
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der Gesamtprüfung zu stellen. 3Mit dem Antrag ist der wichtige Grund anzuzeigen und glaubhaft zu ma-
chen. 4Auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs findet hierzu eine Anhörung durch das Organ 
selbst oder durch eine Beauftragte oder einen Beauftragten der Fakultät statt. 5In der Anhörung sollen die 
Gründe für die Nichterfüllung der Bedingungen des Absatzes 3 erörtert werden und eine Beratung zum 
weiteren Studienverlauf der oder des Studierenden stattfinden. 6Das nach § 3 zuständige Organ kann die 
Anzahl der Zählsemester nach Abs. 3 zurücksetzen.  

(6) 1Ist ein Antrag nach Absatz 5 nicht gestellt worden, weil für die Nichterfüllung keine wichtigen Gründe 
vorliegen, oder ist ein Aussetzungsantrag nach Absatz 5 abgelehnt worden, erfolgt auf schriftlichen An-
trag der oder des Studierenden eine Anhörung durch eine vom nach § 3 zuständigen Organ bestimmte 
Anhörungsbeauftragte oder einen Anhörungsbeauftragten. 2Im Fall der Ablehnung eines Antrags nach 
Absatz 5 gilt der Antrag nach Satz 1 als fristgerecht gestellt; anderenfalls ist er innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung zu stellen. 3Ist die Anhö-
rung die letzte mögliche Anhörung, erfolgt sie vor dem nach § 3 zuständigen Organ. 4Absatz 5 Satz 5 und 
6 gelten entsprechend. 5Vor dem endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung muss die oder der Stu-
dierende die Möglichkeit gehabt haben, alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen einmal zu wiederho-
len. 

(7) 1Der Antrag nach Absatz 6 darf höchstens zweimal im Verlauf des Masterstudiums gestellt werden. 2Im 
Falle der Nichterfüllung nur einer der beiden in Absatz 3 genannten Bedingungen oder der Nichterfüllung 
der Bedingungen im ersten Semester handelt es sich nicht um einen nach Satz 1 mitzuzählenden Antrag.  

(8) Entspricht das nach § 3 zuständige Organ einem Antrag nach Absatz 5 oder ist eine Anhörung nach Ab-
satz 6 erfolgt, gilt der Bescheid über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung als aufgehoben. 

 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zustän-
dige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um 
insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung 
darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet.4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gem. Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen. 5 Bei der Benotung 
von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
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5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3)1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte  
Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es 
unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 
§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

§ 19 Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, 
wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden o-
der mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 
in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte 
erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 
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(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte be-
standen. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 
3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergrei-
fende Prüfung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abge-
legt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs-
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, 
kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodu-
len oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzfeld ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderlichen Module be-
standen wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzfelds wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen dem 
Kompetenzfeld zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die die bestandenen und benoteten Pflichtmo-
dule sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 
1.4 besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte ver-
wendet. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder besser, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen 
und auf den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmeti-
sches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die 
in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend ver-
wendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad  
sowie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma 
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die er-
worbenen Leistungspunkte, die Gesamtnote der Prüfung und die Studienrichtung sowie gegebenenfalls 
das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen 
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Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen 
und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten 
werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Doku-
menten der Tag angegeben, an dem dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamt-
note relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das 
Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äqui-
valenten aus:  

 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der 
Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
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hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich bis zum Inkrafttreten dieser Ordnung an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
in den Masterstudiengang Energietechnik eingeschrieben haben und nach der Prüfungsordnung vom 
19.09.2017 in der berichtigten Fassung vom 20.02.2018 studieren, werden in die neue Prüfungsordnung 
überführt 2Studierende, die nicht in die Prüfungsordnung mit Inkrafttretung zum 01.10.2017 überführt wur-
den, können bis zum 30.09.2020 nach den bisher für sie geltenden Bestimmungen geprüft werden. 

(3) Studierende, die sich vor dem 01.10.2015 in den Bachelorstudiengang Energietechnik eingeschrieben 
haben und nicht in die Prüfungsordnung vom 28.08.2015 gewechselt sind, können noch bis zum 
30.09.2020 Prüfungen im Masterstudiengang Energietechnik nach der Prüfungsordnung vom 01.10.2011 
i.d.F. der letzten Änderung vom 28.09.2015 einbringen.  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Energietechnik 

 

Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 15 bis 25 Minuten pro Leistungspunkt der Lehrveranstaltung. 
Eine mündliche Prüfung hat eine Dauer von 5 bis 10 Minuten je Leistungspunkt. K/MP bedeutet, dass ent-
weder eine Klausur oder eine mündliche Prüfung der oben festgesetzten Dauer stattfindet, wobei die jewei-
lige Prüfungsform zu Beginn jedes Semesters durch den Prüfer bzw. die Prüferin bekannt zu geben ist. Die 
Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den Modulen regelt der Kompetenzfeld- und Modulkatalog.  

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Pflichtmodule bestanden werden. 
 

Kompetenzfeld Modul Lehr-veran-
staltungen 

Zulas-
sungs-vo-
raus-set-

zung 

Empfohlenes 
Semester 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Ingenieur- 
wissenschaftliche 
Pflichtmodule 

Berechnung elektri-
scher Maschinen 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
1. 1 SL K / MP 5 4 

Kraftwerkstechnik I Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Hochspannungs-
technik I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Strömungsmaschi-
nen I 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 
2. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe 
  

    20  

 
Anlage 1.1 b): Pflichtmodule für die internationale Ausrichtung (Energy Technology) 
 
Entscheiden sich die Studierenden für die internationale Ausrichtung des Masterstudiengangs, werden die 
Modulprüfungen, die nach Kooperationsvertrag vom 22.06.2016 an der Polytechnischen Universität in St. 
Petersburg beziehungsweise an der Technischen Universität in Lappeenranta erbracht wurden, im Umfang 
von 60 Leistungspunkten anerkannt und der Zugang zu den Modulen des Kompetenzfeldes Energy Techno-
logy wird gewährleistet. Diese Studierenden belegen ausschließlich Module im Kompetenzfeld „Energy 
Technology“ im Umfang von 30 Leistungspunkten. Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen sowie die dazu-
gehörigen Prüfungsleistungen und die Leistungspunkte für die Berechnung der Modulnote ergeben sich aus 
dem Modulkatalog. Das Modul ist bestanden, wenn die Summe der in der letzten Spalte genannten Leis-
tungspunkte mindestens erreicht wurde. 
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Kompetenzfeld Module Lehrveranstaltun-
gen 

Zulassungs-
voraussetzung 

Empfohle-
nes Se-
mester 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Energy Techno-
logy 

Wahlpflichtkurs Energy 
Technology I 

Vorlesung, Übung 
und Labor 

mind. 60 LP  
an erbrachten 
und nach Ko-
operations-
vereinbarung 
mit der 
SPbPU und 
LTU aner-
kannten Leis-
tungen.  

3. 1 SL K / MP 30 

 Wahlpflichtkurs Energy 
Technology II 

  

    

 Wahlpflichtkurs Energy 
Technology III 

  

    

 Wahlpflichtkurs Energy 
Technology IV 

  

    

 Wahlpflichtkurs Energy 
Technology V 

  

    

 Wahlpflichtkurs Energy 
Technology VI 

  

    

Summe 30 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

Der Wahlpflichtbereich gliedert sich entsprechend der Anlage 1.2.1 bis 1.2.3 in drei Studienrichtungen: 
‐ Kraftwerkstechnik 
‐ Energieversorgung 
‐ Energienutzung 

Studierende wählen eine der folgenden vorgegebenen Studienrichtungen nach Anlage 1.2.1 bis 1.2.3 und 
belegen alle darin enthalten Module. 

Anlage 1.2.1: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums für die Studienrichtung Kraftwerkstechnik 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 
 

Kompetenzfeld Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Zulas-
sungsvo-
raus-set-
zung 

Empfohlenes 
Semester 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP Ge
wic
ht 

Kraftwerkstechnik Wahlpflichtkurs I Kraft-
werkstechnik 

Vorlesung, Übung 
und ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs II Kraft-
werkstechnik 

Vorlesung, Übung 
und ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs III Kraft-
werkstechnik 

Vorlesung, Übung 
und ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs IV Kraft-
werkstechnik 

Vorlesung, Übung 
und ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe       20  
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Anlage 1.2.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums für die Studienrichtung Energieversorgung 
 
Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenzfeld Modul Lehrveranstal-
tungen 

Zulas-
sungs-vo-
raus-set-
zung 

Empfohle-
nes  

Semester 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Energieversor-
gung 

Wahlpflichtkurs I 
Energieversorgung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs II 
Energieversorgung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs III 
Energieversorgung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs IV 
Energieversorgung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe 
 

      20  

Anlage 1.2.3: Wahlpflichtmodule des Masterstudiums für die Studienrichtung Energienutzung 
 
Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 

Kompetenzfeld Modul Lehrveranstal-
tungen 

Zulas-
sungs-vo-
raus-set-
zung 

Empfohle-
nes  

Semester 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP Ge
wi
ch
t 

Energienutzung Wahlpflichtkurs I 
Energienutzung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs II 
Energienutzung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs III 
Energienutzung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlpflichtkurs IV 
Energienutzung 

Vorlesung, 
Übung und ggf. 
Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe 
 

      20  
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Anlage 1.3 Wahlmodule für alle Studienrichtungen 
 

Kompetenzfeld Modul Lehrveranstal-
tungen 

Zulas-
sungs-vo-
rausset-
zung  

Empfohle-
nes Se-
mester 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

L
P 

G
e-
wi
c
ht 

Zusatz- und 
Schlüssel-kompe-
tenzen 

Studium Generale  Vorlesungen 
und ggf. Übun-
gen 

 
ab 1. 

ggf. min-
destens 1 

SL 

 7 0 

Technisches 
Wahlfach 

Vorlesung, 
Übung und 
Labor 

 

ab 1. 

K / MP K / 
MP /AA/ 

HA/ R/ Ü/ 
SL 

K / MP 5 4 

Große Laborarbeit Seminararbeit 
oder Labore 

Mind. 30 
LP 

ab 3. SA / LÜ  8 0 

Fachpraktikum 
 

Mind. 30 
LP ab 3.   20 0 

Summe       40  

 

Anlage 1.3.1: Wahlmodule des Masterstudiums für die Studienrichtung Kraftwerkstechnik 

Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 

 
Kompetenzfeld Modul Lehrveran-

staltungen 
Zulas-
sungs-
voraus-
setzung 

Empfohle-
nes Semes-
ter 

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

LP Ge-
wic
ht 

Kraftwerkstechnik Wahlkurs I  
Kraftwerkstechnik 

Vorlesung, 
Übung und 
ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlkurs II 
Kraftwerkstechnik 

Vorlesung, 
Übung und 
ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe 
  

    10  

 
Anlage 1.3.2: Wahlmodule des Masterstudiums für die Studienrichtung Energieversorgung 
Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 
 

Kompetenzfeld Modul Lehrveran-
staltungen 

Zulas-
sungsvo-
rausset-
zung 

Empfohle-
nes Semes-
ter 

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

L
P 

G
e-
wi
ch
t 

Energieversorgung Wahlkurs I  
Energieversorgung 

Vorlesung, 
Übung und 
ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlkurs II 
Energieversorgung  

Vorlesung, 
Übung und 
ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe 
  

    10  
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Anlage 1.3.3: Wahlmodule des Masterstudiums für die Studienrichtung Energienutzung 
Jedes der Module ist bestanden, wenn die Summe der in der vorletzten Spalte genannten Leistungspunkte 
mindestens erreicht wurde. Es müssen alle Wahlpflichtmodule bestanden werden. 
 

Kompetenz-
feld 

Modul Lehr-
veran_stal-
tungen 

Zulas-
sungsvo-
rausset-
zung 

Empfohle-
nes Semes-
ter 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

L
P 

G
e-
wi
ch
t 

Energienutzung Wahlkurs I  
Energienutzung 

Vorlesung, 
Übung und 
ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Wahlkurs II Energienut-
zung 

Vorlesung, 
Übung und 
ggf. Labor 

 
ab 1. 

1 SL 
K / MP 5 4 

Summe 
  

    10  

 
Anlage 1.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

LP Gewicht 

Masterarbeit - 4 80 LP KO MA 30 30 

Summe       30  
 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 225 

Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 
Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 
Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 
Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 
Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 
Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/o-
der in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 
3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und set-
zen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 
Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 
Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 
 
Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 
 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 
Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 
Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 
Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
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nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 
Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 
Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 
 
Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 
Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 
Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusam-
menhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  
 
Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 
Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 
 
Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 
Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der Bereiche Elektrotechnik oder Informationstechnik der 
Fakultät Elektrotechnik und Informatik oder der Fakultät für Maschinenbau  vorgeschlagen werden. 4Mit Ge-
nehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Pro-
fessor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Bereiche Elektrotechnik oder Informationstech-
nik der Fakultät Elektrotechnik und Informatik oder der Fakultät für Maschinenbau ist. 5Gegebenfalls kann 
das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema 
der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe 
des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauf-
tragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan 
müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende 
Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung 
der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der 
ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher 
Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist akten-
kundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die 
Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 
Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 
Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 
Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor 
dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 
 
Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 
 
Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur  
uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studi-
engangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ 
zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  

 

3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
 

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2  Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

 Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende 
Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemel-
det werden. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten 
Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
- bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
- bis zum 15.10. für das Sommersemester  
 

 Variante 2:  
- bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommerse-

mester  
- bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemes-

ter zu erfolgen.  

 

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum  
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Fakultät für Architektur und Landschaft, der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, der 
Fakultät für Maschinenbau, der Fakultät für Mathematik und Physik, der Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Philosophi-
sche Fakultät sowie der Leibniz School of Education der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben am 
19.06.2019 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudiengang "Lehramt an berufsbildenden Schu-
len" beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung am 31.07.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hanno-
ver am 01.10.2019 in Kraft. 

 
 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang "Lehramt an berufsbildenden Schulen" 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
Die Fakultät für Architektur und Landschaft, die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, die Fakultät für 
Maschinenbau, die Fakultät für Mathematik und Physik, die Naturwissenschaftliche Fakultät, die Philosophi-
sche Fakultät sowie die Leibniz School of Education der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover ha-
ben gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung 
der Prüfungsordnung erlassen. 
 

Übersicht 
 

Erster Teil: Allgemeines  
§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 7 Masterarbeit  
§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 
§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
§ 11 Fernstudium 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
§ 13 Anmeldung 
§ 14 Wiederholung 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Leistungspunkte und Module 
§ 20 Gesamtnotenbildung 
§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23 Verfahrensvorschriften  
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 
 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 

Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge der beruflichen Fachrichtung und des Unterrichtsfaches überblickt und die für den Übergang 
in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 3Durch die 
Masterprüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und bildungswissenschaft-
lichen Voraussetzungen für die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an berufsbilden-
den Schulen erworben hat.  

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Education (M. Ed.)“. 

 
§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 
 
§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor für 

Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendirekto-
rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten ein Prüfungsausschuss gebil-
det. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen in den am Studiengang beteiligten Fakultäten benannt. 3Der Vorsitz 
und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern 
der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied 
hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 5Die Studiendekaninnen oder Studiendekane der am Studiengang beteiligten Fakultä-
ten sowie die Direktorin oder der Direktor für Studium und Lehre der Leibniz School of Education können, 
falls sie nicht als Mitglieder des Prüfungsausschusses benannt sind, an den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm-ent-
haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 234 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 

Studienleistungen innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches sowie dem 
Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Anlage 1). 3Die Prüfungs- und 
gegebenenfalls Studienleistungen sind in Pflichtmodulen nach Anlage 1.A-R.1, dem Pflichtmodul „Mas-
terarbeit“ nach Anlage 1.A-R.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.A-R.2 sowie 
Wahlmodulen nach Anlage 1.A-R.3 zu erbringen.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in: 
- die berufliche Fachrichtung im Umfang von 42 Leistungspunkten (Anlage 1.B-G) 
- das Unterrichtsfach im Umfang von 28 Leistungspunkten (Anlage 1.H-R) 
- die Bildungswissenschaften und die Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Umfang von 30 Leistungs-

punkten (Anlage 1.A) 
- das Modul „Masterarbeit“ im Umfang von 20 Leistungspunkten (Anlage 1.A-R.4.) 

(4) 1Im Rahmen des Masterstudiums sind in der beruflichen Fachrichtung ein vierwöchiges schulisches Prak-
tikum und im Unterrichtsfach ein zweiwöchiges schulisches Praktikum zu absolvieren. 2Die Praktika wer-
den im Rahmen eines Moduls mit einer begleitenden Lehrveranstaltung erbracht. 3Näheres hierzu regelt 
die Praktikumsordnung. 

(5) Ist das gewählten Unterrichtsfach eine Fremdsprache, so ist in einem Land, in dem die Sprache Amts-
sprache ist, ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 

 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Lehramt an berufsbildenden 
Schulen Mitglieder der Hochschullehrergruppe der am Studiengang beteiligten Fakultäten der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte. 2Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende 
bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifika-
tion besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, 
die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin oder zum 
Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch 
auf die Prüfenden delegiert werden. 
 
§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-

tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende 
der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Aufsätze, Ausarbeitungen, Dokumentationen, Hausarbeiten, 
Klausuren mit und ohne Antwortwahlverfahren, Kolloquien, Kurzarbeiten, Mündliche Prüfungen, Projekt-
arbeiten, Portfolios, Präsentationen, Referate, Stegreife, Seminarleistungen, Übungen, Zeichnerische 
Darstellungen und Zusammengesetzte Prüfungsleitungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt An-
lage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-R.1, 1.A-R.2 oder 1.A-R.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vor-
gesehen oder kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzel-
nen Bestandteile, wenn die Anlagen 1.A-R.1, 1.A-R.2 oder 1.A-R. eine zusammengesetzte Prüfungsleis-
tung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 
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(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Prüfungs- und Studienleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind. 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maxi-
mal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen 
ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann 
auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistun-
gen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der 
Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der 
innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststu-
dium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 
6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch 
wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und 
ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu 
Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 
§ 7  Masterarbeit 
(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-

leistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.A-R.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus der gewählten be-
ruflichen Fachrichtung oder dem gewählten Unterrichtsfach oder den Bildungswissenschaften und der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für 
das bestandene Modul Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 4 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Bei empirischen beziehungsweise experimentellen Arbeiten kann auch eine Dauer von 
sechs Monaten vorgesehen werden.3Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach 
zehn Wochen, von den beiden Prüfenden bewertet werden.  
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(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.A-R.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den Prü-
fenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Ab-
fassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach 
§ 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 
§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1 genannt 

werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 
(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-

fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 
§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 
(1) 1Studierende können sich auf Antrag innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung, des gewählten 

Unterrichtsfaches oder des Bereiches Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
über die in den Anlagen 1.A-R.2 und 1.A-R.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 
§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-

setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen aner-
kannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 
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(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  
Anlagen 1.A-R vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab-
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

(6) 1Ein einschlägiges an einer Hochschule abgeschlossenes Studium kann auf die fachwissenschaftlichen 
Module der beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik (Anlage 1.C) oder Metalltechnik (Anlage 1.G) an-
gerechnet werden. 2Die im Zeugnis des ersten Studiums ausgewiesene Abschlussnote wird zur Berech-
nung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 für die angerechneten Prüfungsleistungen übernommen. 

 
§ 10 a  Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 
 
§ 11  Fernstudium 
Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 
(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 

betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-R zu ent-
nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang end-
gültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das 
einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in 
diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben, berufspraktische Tätig-
keiten im Umfang von 52 Wochen nachgewiesen werden und – soweit vorgesehen – weitere in der An-
lage 1.A-R.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Die in den fachspezifischen Anlagen der Un-
terrichtsfächer Englisch (1.J.4), Spanisch (1.Q.4), Katholische Religion (1.L.4) beziehungsweise Sport 
(1.R.4) vorgesehenen Auslandsaufenthalte, Sprachnachweise beziehungsweise der Nachweis der Ersten 
Hilfe sowie des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze sind auch dann bis zum Zeitpunkt 
der Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen, wenn die Masterarbeit in der beruflichen Fachrichtung 
nach Anlage 1.B-G.4 oder im Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
nach Anlage 1.A.4 geschrieben wird. 4Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das 
nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  
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§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1. aufgeführten Regelungen. 
 
§ 14  Wiederholung 
(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-

tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im 
Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine 
mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht überschreiten. 
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Beste-
hens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur 
die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergän-
zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 
§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-

fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige 
Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um ins-
gesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung dar-
über hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 
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§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
 
§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-

leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen. 5Bei der Beno-
tung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  
1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 
3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei ist 
es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  
1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 
1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 
1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 
2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 
2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 
2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  
3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  
3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 
3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 
4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 
der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 
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§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 

wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 
§ 19  Leistungspunkte für Module 
(1) 1Die in den Anlagen 1.A-R aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zuge-

hörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausrei-
chend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-R in Form von modulüber-
greifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-R genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die Mo-
dulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen des 
Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestan-
den worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.A-R.1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leis-
tungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestan-
den, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflicht-
modulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Die berufliche Fachrichtung beziehungsweise das Unterrichtsfach und der Bereich Bildungswissenschaf-
ten und Berufs- und Wirtschaftspädagogik ist bestanden, wenn alle der beruflichen Fachrichtung bezie-
hungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.A-R zugeord-
neten erforderlichen Module bestanden wurden.  

 
§ 20  Gesamtnotenbildung 
(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 

sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 
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(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der berufli-
chen Fachrichtung und des Unterrichtsfaches sowie der Note des Moduls Masterarbeit und der Note des 
Bereiches Bildungswissenschaften. 2Dabei werden die nach den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte 
als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote der beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches und des 
Bereiches Bildungswissenschaften wird entsprechend § 20 Absatz 1 bis 3 aus allen der beruflichen Fach-
richtung beziehungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften zugeordneten 
Einzelnoten der Module gebildet. 4Die Gesamtnote lautet  
- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 
- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 
- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den 
Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie 

ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supple-
ment und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die berufliche Fachrichtung und deren Note, das Unterrichtsfach und dessen Note so-
wie den Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik und dessen Note, den 
Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der 
Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird 
ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die 
zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prü-
fungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der 
Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für 
die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle 
Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  
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(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquiva-
lenten aus:  
Note Notenwertäquivalente 
1,0  = 4,0 
1,3  = 3,7 
1,7  = 3,3 
2,0  = 3,0 
2,3  = 2,7 
2,7  = 2,3 
3,0  = 2,0 
3,3  = 1,7 
3,7  = 1,3 
4,0  = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bil-
dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma auf-
gerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 
§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 
 
§ 23  Verfahrensvorschriften 
(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-

hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  
(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 

Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
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Vierter Teil: Schlussvorschriften 
 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröf-

fentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2019 in 
Kraft. 

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Lehramt an 
berufsbildenden Schulen eingeschrieben haben und nach der Prüfungsordnung vom 03.03.2017 in der 
letzten Änderungsfassung studieren, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsord-
nung. 

(3) Die fachspezifische Anlage des Faches Sport der Prüfungsordnung in der Fassung vom 03.03.2017 ist 
weiterhin gültig. Prüfungen gemäß der genannten Anlage können letztmalig zum 30.09.2022 abgelegt 
werden. Im Anschluss erfolgt eine automatische Überführung in die zu dem Zeitpunkt geltende Prüfungs-
ordnung.  

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 244 

Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 

1.A Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
1.B Berufliche Fachrichtung Bautechnik 
1.C Berufliche Fachrichtung Elektrotechnik 
1.D Berufliche Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung 
1.E Berufliche Fachrichtung Holztechnik 
1.F Berufliche Fachrichtung Lebensmittelwissenschaft 
1.G Berufliche Fachrichtung Metalltechnik 
1.H Unterrichtsfach Chemie 
1.I Unterrichtsfach Deutsch 
1.J Unterrichtsfach Englisch 
1.K Unterrichtsfach Evangelische Religion 
1.L Unterrichtsfach Katholische Religion 
1.M Unterrichtsfach Mathematik 
1.N Unterrichtsfach Physik 
1.O Unterrichtsfach Politik 
1.P Unterrichtsfach Sozial-/Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung 
1.Q Unterrichtsfach Spanisch 
1.R Unterrichtsfach Sport 
 
Innerhalb der jeweiligen fachspezifischen Anlage sind die Module unterteilt in 
 
1.A-R.1. Pflichtmodule 
1.A-R.2. Wahlpflichtmodule 
1.A-R.3. Wahlmodule 
1.A-R.4. Masterarbeit 
 

Anlage 2: Prüfungsformen 
2.1 Definitionen 
2.2 Glossar 
 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
3.1 Melde- und Prüfungszeiträume 
3.2 Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
3.3 Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum  

– entfällt – 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 
Die Abkürzungen „uK“ oder „uKA“ stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 
Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü-
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 
 
1.A Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
 
Anlage 1.A.1: Pflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Mastermodul 1: 
Voraussetzungen und 
Bedingungenberufli-
chen Lernens und 
Lehrens 

1.1 Theorien und Konzepte 
zur Gestaltung beruflicher 
Lehr-Lernprozesse 

Ab 1. 

- 
1 Studien-

leistung 

MP 20 oder 
HA 15 

12 

1.2 Berufliche Sozialisation - 
1 Studien-

leistung 

1.3 Professionalisierung des 
Personals beruflicher Aus- 
und Weiterbildung 

- 
1 Studien-

leistung 

1.4 Förderpädagogische An-
sätze in der beruflichen Bil-
dung 

- 
1 Studien-

leistung 

Mastermodul 2: 
System beruflicher Bil-
dung 

2.1 Historische, organisatori-
sche und rechtliche Zugänge 

Ab 2. 

- 
1 Studien-

leistung 

MP 20 oder 
HA 15 

9 
2.2 Qualitätssicherung und -
entwicklung 

- 
1 Studien-

leistung 

2.3 Schnittstellen und Über-
gänge der beruflichen Bildung 

- 
1 Studien-

leistung 

Mastermodul 3: 
Aktuelle Entwicklun-
gen im System berufli-
cher Bildung 

3.1 Nationale und internatio-
nale Perspektiven auf Struk-
turen beruflicher Bildung 

Ab 3. 

- 
1 Studien-

leistung 

MP 20 oder 
HA 15 

9 3.2 Reformansätze der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung 

- 
1 Studien-

leistung 

3.3 Berufsbildungsforschung - 
1 Studien-

leistung 

Summe      30 

 
Anlage 1.A.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.A.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.A.4: Masterarbeit 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 

mindestens 60 LP, Nachweis be-
rufspraktischer Tätigkeiten und ge-
gebenenfalls weitere Zulassungs-
voraussetzungen entsprechend 
dem gewählten Unterrichtsfach 

1 Studien-
leistung 

MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.B Bautechnik 
 
Anlage 1.B.1: Pflichtmodule  

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fertigungstechnik 
Bau 2 

Vorlesung 2 - 
PR, 

Exkursion 
K 90 5 

Fachdidaktik 2 Vorlesung 3 - HA MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - K 90 - 4 

Fachpraktikum Seminar 3-4 - 
Teilnahme 
Praktikum 

AA 8 

Fachdidaktik 3 Vorlesung 4 - HA MP 30 5 

Summe      27 

 
Anlage 1.B.2: Wahlpflichtmodule 
Block 1: 
Es ist ein Modul aus diesem Block zu studieren. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bauwerkserhaltung 
& Materialprüfung 

Vorlesung, Übung 1-4 - - 
K oder MP o-
der HA oder 

ZP 
5 

Bauwirtschaft B 
Ausschreibung, 
Vergabe und Ab-
rechnung 

1-4 - ES AA, HA 5 

Summe      5 

 
Block 2: 
Es ist ein Modul aus diesem Block zu studieren. 
 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf und 
Konstruktion F 

Baukonstruktion 4 
Fassaden-konstruk-
tionen 

2 o. 4 - AA 
AA, ZD, PR, 

DO 
5 

Entwurf und 
Konstruktion G 

Baukonstruktion 5 
Erweiterte Baukon-
struktion 

2 o. 4 - KU KU, PR 5 

Entwurf und 
Konstruktion H 

Baukonstruktion 6 
Workshop Baukon-
struktion 

2 o. 4 - KU SG 5 

Entwurf und 
Konstruktion I 

Baukonstruktion 7 
Bau + Raumakustik 

2 o. 4 - Ü AA, PR, DO 5 

Entwurf und 
Konstruktion J 

Erweiterte Baustoff-
kenntnis 

2 o. 4 - R KO 5 

Entwurf und 
Konstruktion K 

Entwerfen von Trag-
werken 

2 o. 4 - R, SG KO 5 

Summe      5 
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Block 3: 
Es ist ein Modul aus diesem Block zu studieren. 
 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Semester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Konstruktion und 
Technik A 

Seminar Tragwerke 
in Leichtbauweise 

1 o. 3 - R, KU KO 30 5 

Konstruktion und 
Technik B 

Seminar Nachhal-
tige Gebäudesys-
teme 

1 o. 3 - Ü AA 5 

Konstruktion und 
Technik C 

Seminar Gestalt, 
Konstruktion und 
Technik 

1 o. 3 - R oder KU KO 30 5 

Konstruktion und 
Technik D 

Seminar mit bau-
konstruktiver Vertie-
fung 

1 o. 3 - R oder KU KO 30 5 

Konstruktion und 
Technik E 

Seminar Bauklimatik 1 o. 3 - Ü ZP 5 

Energieeffizienz bei 
Gebäuden 

Vorlesung, Übung 1 o. 3 - - 
K oder MP o-
der HA oder 

ZP 
5 

Summe      5 

 
Anlage 1.B.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.B.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Semester 

ggf. Voraussetzungenfür 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 

Masterarbeit 4 mindestens 60 LP, Nach-
weis berufspraktischer Tä-
tigkeiten und gegebenen-

falls weitere Zulassungs-vo-
raussetzungen entspre-

chend dem gewählten Un-
terrichtsfach 

 MA 17 

Master-Kolloquium 4  ML 3 

Summe      20 

 
Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.C Elektrotechnik 
 
Anlage 1.C.1: Pflichtmodule 
Die Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu den Modulen regelt der Kompetenzbereiche- und Modul-
katalog (KuMoK) und das Vorlesungsverzeichnis für die Studiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und 
Informationstechnik. Den Modulbeschreibungen sind Details über Qualifikationsziele, Lehrinhalte, -formen 
etc. der Module zu entnehmen. 
Die Klausurdauer beträgt in der Regel 25 Minuten pro Leistungspunkt. Die Dauer der mündlichen Prüfung 
soll in der Regel 10 Minuten pro Leistungspunkt nicht überschreiten. Näheres regelt der Kurs- und Modulka-
talog. 
Die Art der Studienleistungen wird, wenn nicht anders vermerkt, durch den Modulkatalog für die berufliche 
Fachrichtung „Elektrotechnik“ geregelt.  
 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistung
s-punkte 

E1 
Nachrichten-
technik für LbS 

E1.1 
Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

2 - - K oder MP 4 

8 

E1.2 
Kommunikations-
technik für Lehr-
kräfte 

3 - - K oder MP 4 

E2 
Energietechnik 
für LbS 

E2.1 
Energietechnik für 
Lehrkräfte I 

1 - - 

MP oder K 

2 

5 

E2.2 
Energietechnik für 
Lehrkräfte II 

2 - - 3 

E3 
Regelungs-
technik 

E3.1 Regelungstechnik 1 - 
Studien-leis-

tung 
K oder MP 5 

E4 
Fachdidakti-
sche Praxis I 

E4.1 
Fachdidaktisches 
Experimentierlabor 

1 - 
Studien-leis-

tung 
- 

3 

5 

E4.2 
Schulversuche zur 
Energietechnik 

2 - 
Studien-leis-

tung 
2 

E5 
Fachdidakti-
sche Praxis II 

E5.1 
Programmier-prakti-
kum mit Unterrichts-
bezug 

2 - 
Studien-leis-

tung 

MP oder K 

3 

7 

E5.2 
Fachdidaktisches 
Projekt inkl. Fach-
praktikum 

3 - 
Studien-leis-

tung 
4 

Summe 30 

 
Anlage 1.C.2: Wahlpflichtmodule 
In folgenden Modulen muss zunächst eine Vertiefungsrichtung (Energietechnik (E), Automatisierungstechnik 
(A), Mikroelektronik (M)) gewählt werden, in der zwei Vorlesungen mit Übungen und ein Labor belegt wird. 
Die Festlegung der Vertiefungsrichtung erfolgt durch die Entscheidung für die erste Prüfungsleistung in ei-
nem von diesen Modulen (E: E6, E7; A: E8, E9; M: E10. E11). Bei den aufgeführten Veranstaltungen han-
delt es sich um Empfehlungen, sodass nach Absprache mit dem Modulverantwortlichen auch andere Lehr-
veranstaltungen belegt werden können, wobei keine Lehrveranstaltungen belegt werden dürfen, die bereits 
im Bachelorstudiengang durch eine Prüfung- oder Studienleistung angerechnet wurden.  
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Vertiefungsrichtung: Energietechnik 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E6 

Vertiefungs-
modul I – 
Energie-tech-
nik 

E6.1 
Elektrische Energie-
versorgung I 

1 - - K oder MP 4 

E7 

Vertiefungs-
modul II – 
Energie-tech-
nik 

E7.1 
Elektrische An-
triebssysteme 

2 - - 

K oder MP 

4 

8 

E7.2 
Labor: Elektrische 
Maschinen 

2 - 
Studien-
leistung 

4 

Summe 12 

 
Vertiefungsrichtung: Automatisierungstechnik 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E8 

Vertiefungs-
modul I – Au-
toma-tisie-
rungs-technik 

E8.1 

Sensorik und Nano-
sensoren – Messen 
nicht-elektrischer Grö-
ßen 

1 - - K oder MP 4 

E9 

Vertiefungs-
modul II – Au-
toma-tisie-
rungs-technik 

E9.1 Prozessrechentechnik 2 - - 

K oder MP 

4 

8 
E9.2 

Labor: Sensorik – 
Messen nicht-elektri-
scher Größen 

2 - 
Studien-
leistung 

4 

Summe 12 

 
Vertiefungsrichtung: Mikroelektronik 

Modul Lehr-veranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E10 

Vertiefungs-
modul I – 
Mikro-elekt-
ronik 

E10.1 
Grundlagen der Halb-
leiterbauelemente 

1 - - K oder MP 4 

E11 

Vertiefungs-
modul II – 
Mikro-elekt-
ronik 

E11.1 
Logischer Entwurf di-
gitaler Systeme 

2 - - 

K oder MP 

4 

8 

E11.2 
Labor: Technische In-
formatik – Schaltungs- 
und Systementwurf 

2 - 
Studien-
leistung 

4 

Summe 12 

 
Anlage 1.C.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.C.4: Masterarbeit 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E12 Masterarbeit E12.1 
Master-Kol-
loquium 

4 

mindestens 60 LP, 
Nachweis berufspraktischer Tä-

tigkeiten und gegebenenfalls 
weitere Zulassungsvorausset-
zungen entsprechend dem ge-

wählten Unterrichtsfach 

ML MA 20 

Summe 20 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 250 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit 
 
 
1.D Farbtechnik und Raumgestaltung 
 
Anlage 1.D.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Gestaltungtechnik 2 Vorlesung, Übung 2 - Ü 2 PR 5 

Beschichtungs- und Bele-
gungstechnik 2 

Vorlesung, Laborübung 2 - LÜ 
K 60 (67 %) 
PR (33 %) 

5 

Gestaltungtechnik 3 Vorlesung, Übung 3 - Ü K 90, PR 5 

Fachdidaktik 2 Vorlesung 3 - HA MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - K 90 - 4 

Fachpraktikum Seminar 3-4 - 
Teilnahme 
Praktikum 

AA 8 

Fachdidaktik 3 Vorlesung 4 - HA MP 30 5 

Summe      37 

 
Anlage 1.D.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Modul aus dem Wahlpflichtbereich ist zu studieren. 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Betriebsplanung und Organi-
sation 

Vorlesung, Übung 1 o. 3 - LÜ, HA 
K 120 oder 

PR 30 
5 

Mikrotechnische Untersu-
chungen 

Vorlesung, Laborübungen 1-4 - Ü MP 5 

Gestaltung und Darstellung E Technische Darstellung 2 1-2 - Ü Ü, AA 5 

Bauwirtschaft 1 Kostenpla-
nung im Hochbau 

Seminar 1-4 - 3 KU HA 5 

Bauwirtschaft 2 Ausschrei-
bung, Vergabe und Abrech-
nung 

Seminar 1-4 - Ü, ES SL, DO 5 

Bauwirtschaft 4 Projektma-
nagement 

Seminar 1-4 - Ü, ES HA 5 

Gestaltungstechnik 11) Vorlesung, Übung 1 - Ü 
PR (33 %) 

K 90 (67 %) 
5 

1) nur für Studierende, die dieses Fach nicht im Bachelor belegt haben 
 
Anlage 1.D.3: Wahlmodule 
– entfällt – 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 251 

 
Anlage 1.D.4: Masterarbeit 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Masterarbeit 4 mindestens 60 LP, Nachweis berufs-
praktischer Tätigkeiten und gegebe-

nenfalls weitere Zulassungsvorausset-
zungen entsprechend dem gewählten 

Unterrichtsfach 

- MA 17 

Master-Kolloquium 4 - ML 3 

Summe      20 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
 
1.E Holztechnik 
 
Anlage 1.E.1: Pflichtmodule 
 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fertigungstechnik Holz 3 Vorlesung, Übung 2 - - 
K 90 oder 

MP 20 
5 

Bau- und Möbel-gestaltung Vorlesung, Übung 2 - HA MP 30 5 

Betriebsplanung und Organisation Vorlesung, Übung 3 - LÜ, HA 
K 120 oder 

PR 30 
5 

Fachdidaktik 2 Vorlesung 3 - HA MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - K 90 - 4 

Fachpraktikum Seminar 3-4 - 
Teilnahme 
Praktikum 

AA 8 

Fachdidaktik 3 Vorlesung 4 - HA MP 30 5 

Summe      37 
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Anlage 1.E.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Modul aus dem Wahlpflichtbereich zu studieren. 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Gestaltungtechnik 1 Vorlesung, Übung 1 - Ü 
PR (33 %) 

K 90 (67 %) 
5 

Gestaltung und Darstellung E Technische Darstellung 2 1/ 2 - Ü Ü, AA 5 

Bauwirtschaft 1 Kostenpla-
nung im Hochbau 

Seminar 1-4  3 KU HA 5 

Bauwirtschaft 2 Ausschrei-
bung, Vergabe und Abrech-
nung 

Seminar 1-4  Ü, ES SL, DO 5 

Bauwirtschaft 4 Projektma-
nagement 

Seminar 1-4  Ü, ES HA 5 

 
Anlage 1.E.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.E.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 

Masterarbeit 4 mindestens 60 LP, Nachweis berufs-
praktischer Tätigkeiten und gegebe-
nenfalls weitere Zulassungsvoraus-
setzungen entsprechend dem ge-

wählten Unterrichtsfach 

- MA 17 

Master-Kolloquium 4 - ML 3 

Summe      20 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.F Lebensmittelwissenschaft MA 
 
Anlage 1.F.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
ggf. 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Didaktik im Berufsfeld 
Ernährung 

A) Planung von Lehr-Lernar-
rangements I (S) 
 
B) Planung von Lehr-Lernar-
rangements II (S) 

ab 1./ein-
semestrig 

  HA 5 

Lebensmittel-sicher-
heit 

A) Qualitätsmanagement (V) 
 
B) Monitoring (S) 
 
C) Grundlagen der Toxikolo-
gie (S) 

ab 1./ein-
semestrig 

 R zu C) 

K 120 oder 
M ca. 20 o-
der R oder 

HA 

5 

Technologie und Ver-
fahrenstechnik von 
Lebensmitteln –  Ge-
treide, Fleisch, Gast-
ronomie 

A) Lebensmitteltechnologie - 
Getreide, Fleisch, Gastrono-
mie (V) 
 
B) Experimentelle Übung - 
Getreide, Fleisch, Gastrono-
mie (S) 

ab 1./zwei-
semestrig 

 AA zu B) 

K 120 oder 
M ca. 20 o-
der R oder 
HA zu A) 

8 

Ernährungs-assozi-
ierte Erkrankungen – 
Wissenschaftliche 
Grundlagen und Pra-
xis 

A) Ernährungsassoziierte Er-
krankungen (V) 
 
B) Ernährung in Prävention 
und Therapie (S) 

ab 2./ein-
semestrig 

 KO zu B) M ca. 20 5 

Didaktisches und me-
thodisches Handeln 
im Berufsfeld Ernäh-
rung 

A) Methoden und Medien (S) 
 
B) Planung, Durchführung 
und Evaluation eines Lehr- 
Lern-arrangements (S) 

ab 3./ein-
semestrig 

  HA 5 

Berufsfeld-didaktik: 
Schulische Praxis 

A) Vorbereitung des 2. Schul-
praktikums (S) 
 
B) Durchführung des 2. 
Schulpraktikums (P) 4 Wo-
chen 
 
C) Nachbereitung des 2. 
Schulpraktikums (S) 

ab 3./ 
zwei-se-
mestrig 

  AA 8 

Summe      36 
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Regelung im Hinblick auf die Überführung in die Prüfungsordnung 2016 
 
Wurden die Module „Didaktik im Berufsfeld Ernährung“ und/oder „Didaktisches und methodisches Handeln 
im Berufsfeld Ernährung“ bereits im Bachelorstudiengang Technical Education absolviert, sind stattdessen 
die Module „Lebensmittelrecht und Verbraucherrecht“ und/oder „Marketing und Kommunikation für Lebens-
mittelwissenschaft“ zu studieren. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
ggf. Voraus-

setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungsleist
ung 

Leistungsp
unkte 

Lebensmittelrecht 
und Verbraucher-
recht 

A) Vorlesung zum Le-
bensmittel- und Verbrau-
cherrecht (V) 
 
B) Übungen zum Lebens-
mittel- und Verbraucher-
recht (Ü) 

ab 2./ein-
semestrig 

 HA 
K 60 oder KA 

60 
5 

Marketing für Le-
bensmittel-wissen-
schaft 

A) Grundlagen des Mar-
ketings (S) 
 
B) Exkursion und Übung 
zum Marketing (Ü) 

ab 2./ein-
semestrig 

  
PR oder 
PR/AA 

5 

 
Anlage 1.F.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Wahlpflichtmodul zu wählen.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
ggf. Voraus-

setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Berufliche Fach-
praxis Ernährung 

A) Seminar (S) 
 
B) Experimentelle Übung 
(S) 

ab 1./ein-
semestrig 

  V 6 

Technologie und 
Verfahrens-tech-
nik: Gastronomie 
und Gemein-
schafts-verpfle-
gung 

A) Seminar (S) 
 
B) Experimentelle Übung 
(S) 

ab 1/ein-
semestrig 

  K 60 oder R 6 

Technologie und 
Verfahrens-tech-
nik: Fleischtechnik 

A) Seminar (S) 
 
B) Experimentelle Übung 
(S) 

ab 1/ein-
semestrig 

  AA 6 

Technologie und 
Verfahrens-tech-
nik: Getreide-, 
Back- und Süßwa-
rentechnik 

A) Seminar (S) 
 
B) Experimentelle Übung 
(S) 

ab 1./ein-
semestrig 

  AA 6 

Summe      6 
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Regelung im Hinblick auf die Überführung in die Prüfungsordnung 2016 
 
Studierende, die vor dem 01.10.2016 ihr Studium in der beruflichen Fachrichtung aufgenommen haben und 
zum Zeitpunkt der Überführung in diese Prüfungsordnung das bisher nach der alten Prüfungsordnung vorge-
sehene Modul „Getränketechnologie und -sensorik“ bereits absolviert haben, können das Modul in den Mas-
terabschluss als Wahlpflichtmodul einbringen. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
ggf. 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungslei
stung 

Leistungspun
kte 

Getränke-techno-
logie und -senso-
rik 

A) Getränketechnologie 
und –sensorik (S) 
 
B) Experimentalseminar 
Getränkesensorik (S) 

ab 1/ein-
semestrig 

  PR und LÜ 6 

 
Anlage 1.F.3: Wahlmodule 
entfällt 
 
Anlage 1.F.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  ab 4. 

mind. 60 LP, Nachweis berufs-
praktischer Tätigkeiten und ge-

gebenenfalls weitere Zulas-
sungs-voraussetzungen ent-

sprechend dem gewählten Un-
terrichtsfach 

 

MA 17 

20 
ML 60 3 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.G Metalltechnik 
 
Anlage 1.G.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzung für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBSM1 
Steuerungstech-
nik 

Automatisierung 1  - K oder MP 5 

LBSM2 
Fertigungs-ver-
fahren 

Spanen - Modelle, Metho-
den und Innovationen 

2  - K oder MP 5 

BFM3 
Berufswissen-
schaftliche Ana-
lysen 

Einführung in die Berufswis-
senschaften der Metalltech-
nik 

2  
Empirische 

Studie 
HA 5 

Berufswissenschaftliche 
Studie 

3  

BFM4 

Berufsbildungs-
praxis in der be-
ruflichen Fach-
richtung Metall-
technik 

Fachdidaktische Projekte 1  Referat 

MP 

4 

12 
Praktikumsbegleitung 2  Praktikum 2 

Praktikum in der beruf-li-
chen Fachrichtung 

3  
Prakti-

kums-be-
richt 

6 

BFM5 

Curriculum- und 
Unterrichts-ge-
staltung in der 
beruflichen 
Fachrichtung 
Metalltechnik 

Didaktik der beruflichen 
Fachrichtung Metalltechnik 

2  Referat 

HA 5 
Analyse und Gestaltung be-
ruflichen Lernens 

2  
Präsenta-

tion 

Summe       32 

 
Anlage 1.G.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Module aus dem Modulkatalog der Fakultät für Maschinenbau zu wählen. 

Modul 
Lehr-

veranstaltung 
Semester 

ggf. 
Voraussetzung für 

die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBSMW1 Wahlmodul I      5 

LBSMW2 Wahlmodul II      5 

Summe       10 

 
Anlage 1.G.4: Masterarbeit 

Modul Lehr-
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzung für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  4 

mindestens 60 LP, 
Nachweis berufspraktischer Tätigkei-
ten und gegebenenfalls weitere Zu-
lassungsvoraussetzungen entspre-

chend dem gewählten Unterrichtsfach 

 

MA 17 

ML 3 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.H Chemie 
 
Die Abkürzung „SWS“ steht für Semesterwochenstunden. Bei Seminaren (S) und Experimentellen Übungen 
(EÜ) können die Studierenden nach Maßgabe der Seminar- oder Übungsleitung zur Anwesenheit verpflich-
tet werden. Zulassungsvoraussetzung für Übungen ist stets die Teilnahme an den zugehörigen Sicherheits-
belehrungen. Über Ausnahmen von den Voraussetzungen für die Zulassung zur Übung entscheidet die Lei-
terin oder der Leiter der Übung. 
 
Anlage 1.H.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Sem. 

ggf. Voraus-
setzungen für 

die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für die 

Zulassung zur 
Übung 

PL LP 

Rechen-me-
thoden der 
Chemie 1 

Vorlesung (2 SWS) Re-
chenmethoden der Che-
mie I 

1 

- K 120 - - 5 
Übung (2 SWS) Re-
chenmethoden der Che-
mie I 

1 

Physikalische 
Chemie 1 für 
Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) 
Physikalische Chemie I 

2 

- K180 - - 7 
Übung (2 SWS) Physi-
kalische Chemie I 

2 

Fach-prakti-
kum 

Begleitende Lehrveran-
staltung, 
2 Wochen Schule 

2,3 - 

Seminar: Regel-
mäßige Teil-

nahme, schriftli-
che Ausarbei-

tungen 

- 

HA (Prak-ti-
kums-be-

richt, Refle-
xion) 

4 

FC 3 Fach-di-
daktik 3 

Demonstrations-prakti-
kum 

1,3 - 
Präsenz-, Haus- 
und Schulübun-

gen 
- H, VA 4 

Summe 20 

 
Anlage 1.H.2: Wahlpflichtmodule 
 
Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 8 LP zu wählen. 

Modul Lehr-veranstaltungen Sem. 
ggf. Voraus-

setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-setzungen für 
die Zulassung zur 

Übung 
PL LP 

Anorgani-
sche Che-
mie 2 für 
Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) An-
organische Chemie II 
 
EÜ+S (6 SWS) Anorga-
nische Chemie I für 
Lehramt 

3 
 
 
3 

Abgeschlossene 
Ü+S aus Anorga-
nische Chemie 2 

für Lehramt 

Ü + S Anorga-
nische Chemie 
I für Lehramt 

- MP 30 8 

Organische 
Chemie 2für 
Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) Or-
ganische Chemie II 
EÜ+S (10 SWS) Organ-
ische Chemie I 

4 

Abgeschlossene 
Ü+S aus Organi-

sche Chemie 2 für 
Lehramt 

Ü+S Organ-
ische Chemie I 

- K 180 9 

Physikali-
sche Che-
mie 2 
für Lehramt 

EÜ+S (9 SWS) Physika-
lische Chemie I 

 

Abgeschlossene 
Ü+S aus Physika-
lische Chemie 2 

für Lehramt 

Ü + S Physika-
lische Chemie 
I für Lehramt 

Abgeschlossene Mo-
dule Physikalische Che-
mie 1 für Lehramt und 
Rechen-methoden der 

Chemie 1 

MP 30 9 

Summe 8 

 
Anlage 1.H.3: Wahlmodule 
– entfällt – 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 258 

Anlage 1.H.4: Masterarbeit 
 
Das Modul „Masterarbeit“ besteht je nach Aufgabenstellung aus praktischen und/oder theoretischen Arbei-
ten und wird mit 20 Leistungspunkten bewertet. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  4 
mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
eine Studien-

leistung 
MA mit ML 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit dem Master-Kolloquium. 
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1.I Deutsch 
 
Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein und derselben Veranstaltung erbracht 
werden. Die Studierenden wählen in Absprache mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls 
sie die jeweilige Leistung erbringen. 
 
Anlage 1.I.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

FP LBS Fach-
praktikum LBS 

Vorbereitung auf das Fach-prakti-
kum: 
1 Veranstaltung in der Literatur-di-
daktik oder der Sprachdidaktik Ab 1. - 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

PF 10-20 o-
der AA 10-

15 
8 

5 

Praktikum in der Schule (2 Wo-
chen) 

3 

Summe      8 

 
Anlage 1.I.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu wählen, die noch nicht in der Bachelorphase belegt worden sind. Dabei 
muss ein Modul aus dem Bereich Literatur (L3-L4) und eines aus dem Bereich Sprachwissenschaft (S 3-S 5, 
S 7) nachgewiesen werden. 
 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

L 3 Literaturgeschichte 

L 3.1 Literatur bis 
1830 (Vorlesung od. 
Seminar) 

Ab 1. - 
1 Studien-

leistung pro 
Modul 

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder 

PR 
10 

L 3.2 Literatur ab 
1830 (Vorlesung od. 
Seminar) 

L 4 Medien - Kultur - 
Wissen 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 1. - 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder 

PR 
10 

Seminar 

S 3 Sprache, Gesell-
schaft und Medien 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 1. - 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR 

oder MP 20-30 
10 

Seminar 

S 4 Deutsch in Ge-
schichte und Gegenwart 

Vorlesung od. Semi-
nar 

Ab 1. - 
1 Studien-

leistung pro 
Modul 

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR 

oder MP 20-30 o-
der PF 

10 

Seminar 

S 5 Bedeutung und Ge-
brauch von Sprache 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 1. - 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR 

oder MP 20-30 
10 

Seminar 

S 7 Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache 

S 7.1 Grundlagen 

Ab 1. 
Für S 7.2: 

S 7.1 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
oder K 90 oder 
PR oder MP 20-

30 in S 7.1 

10 
S 7.2 Vertiefung 

Summe      20 

 
Anlage 1.I.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.I.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltung 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie Nachweis be-

rufspraktischer Tätigkeiten 
- MA 60-65 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
 
1.J Englisch 
 
Anlage 1.J.1: Pflichtmodule 
 
Für das Modul Advanced Methodology of Teaching English as a Foreign Language mit Schulpraktikum gilt: 
Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt als Teaching Assistant 
o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus der Bearbeitung eines 
„Teaching Assistant Portfolios“ und einer 20-minütigen mündlichen Prüfung nach Rückkehr. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistun
gs-

punkte 

Intermediate and 
Advanced Linguistics 
TECH 

LingF4 (2 SWS) 

ab 1 - 

1 Studien-
leistung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

9 
LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Advanced 
Methodology of 
Teaching English as a 
Foreign Language mit 
Schulpraktikum 

DidA (2 SWS) 

2-3 - 

1 Studien-
leistung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

6 

9 
DidPA (2 SWS) 
Planung und Analyse von 
Englischunterricht 

1 Studien-
leistung 

Schulpraktikum 
(2 Wochen) 

1 Studien-
leistung 

AA 2000 3 

Summe 18 

 
Anlage 1.J.2: Wahlpflichtmodule 
Studierende wählen das Modul, das sie noch nicht im Bachelorstudium absolviert haben. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Intermediate American 
Literature and Culture 

AmerF2 (2 SWS) 

ab 1 - 

- K/KA 60 
oder 

MP 20 
10 

AmerF3 (2 SWS) 
1 Studien-

leistung 

Intermediate British 
Literature and Culture 

BritF2 (2 SWS) 

ab 1 - 

- K/KA 60 
oder 

MP 20 
10 

BritF3 (2 SWS) 
1 Studien-

leistung 

Summe 10 

 
Anlage 1.J.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.J.4: Masterarbeit 
 
Für die Zulassung wird nach § 12 Absatz 3 Satz 3 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in 
einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der 
Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 
mind. 60 LP, Nachweis des Auslands-
aufenthaltes sowie Nachweis berufs-

praktischer Tätigkeiten 
- MA 60-65 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.K Evangelische Religion 
 
Innerhalb der Module müssen Studien- und Prüfungsleistungen in getrennten Veranstaltungen erbracht wer-
den. 
 
Anlage 1.K.1: Pflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4-5 
Kirchengeschichte/Reli-
gionspädagogik 

VM 4a Zentrale Themen der 
Theologiegeschichte 
oder 
VM 4b Brennpunkte der The-
ologiegeschichte der Neuzeit 
und 
VM 5a Gesellschaftliche und 
systemische Bedingungen für 
Religionsunterricht 
oder 
VM 5b Inhaltliche und anthro-
pologische Bedingungen für 
Religionsunterricht 

1-2 - 
1 Studien-

leistung 
HA 15 oder 

MP 30 
10 

Themenmodul 7 
Fachpraktikum (Lehramt 
an berufsbildenden 
Schulen) 

TM 7a Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum für Lehramt an 
berufsbildenden Schulen 2 - 

1 Studien-
leistung 

AA 10-12 8 

TM 7b Fachpraktikum 

Summe      18 

 
Anlage 1.K.2: Wahlpflichtmodule 
Es muss entweder Vertiefungsmodul 1-3 oder Themenmodul 2 gewählt werden. 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 1-3 
Biblische Theologie / 
Systematische Theolo-
gie 

VM 1 Altes Testament 
oder 
VM 2 Neues Testament 
und 
VM 3a Exemplarische Prob-
leme und Entwürfe christlicher 
Dogmatik 
oder 
VM 3b Exemplarische Prob-
leme und Entwürfe christlicher 
Ethik 

2-4 - 
1 Studien-

leistung 
HA 15 o-

der MP 30 
10 

Themenmodul 2 
Schlüsselthemen in 
fachwissenschaftlicher 
und fachdidaktischer 
Vernetzung (Wahl-
pflicht) 

TM 2a Altes Testament/Neues 
Testament 

2-4 - 
1 Studien-

leistung 
PF 10 TM 2b Kirchengeschichte/Sys-

tematische Theologie 

TM 2c Religionspädagogik 

Summe      10 

 
Anlage 1.K.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.K.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 
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Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
1 Studien-

leistung 
MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.L Katholische Religion 
 
Anlage 1.L.1: Pflichtmodule 
 
Eine der Studienleistungen in den Vertiefungsmodulen oder Aufbaumodulen muss in einer Veranstaltung 
erbracht werden, die von einer evangelischen Dozentin oder einem evangelischen Dozenten und einer ka-
tholischen Dozentin oder einem katholischen Dozenten gemeinsam verantwortet wird, sofern im Wahlpflicht-
bereich nicht Aufbaumodul 5 gewählt wird. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

meste
r 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die 
Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 

Vorbereitende Lehr-
veranstaltung 2 - - AA 10-12 7 

Fachpraktikum 

Vertiefungsmodul 5: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Moraltheologie/ Christli-
che Sozialwissenschaften 

VM 5a Glaube und sitt-
liches Handeln 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

HA 10-12 9 
VM 5b Kirche und Ge-
sellschaft 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Vertiefungsmodul 6: 
Fachdidaktische Differen-
zierung: 

VM 6a Didaktik des 
Religionsunterrichts 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

VM 6b Methodik des 
Religionsunterrichts 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Summe      22 

 
Anlage 1.L.2: Wahlpflichtmodule 
Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 6 LP gewählt werden. 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. 
Voraus-

setzungen 
für die 

Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4: 
Kategorien biblisch-theo-
logischen Denkens: Exe-
gese 

VM 4a Exegese und Theo-
logie des AT 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

HA 10-12 9 
VM 4b Exegese und Theo-
logie des NT 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Vertiefungsmodul 7: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Dogmatik 

VM 7a Theologische Anth-
ropologie 

1 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

VM 7b Christologie/ Sote-
riologie 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Aufbaumodul 4: 
Theologie im Kontext IV: 
Religion und Religiosität 
im gesellschaftlichen Kon-
text 

AM 4a Religionsphiloso-
phie/ Religionskritik 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

6 
AM 4b Religion in biogra-
phischer Sozialisation 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im Kontext V: 
Ökumenische Theologie 

AM 5 Ökumenische Theo-
logie - konfessionell-ko-
operatives Modul 

3 - 
Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

3 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im Kontext VI: 
Theologie interdisziplinär 

AM 6 Theologie im Kon-
text der Wissenschaften - 
inter-disziplinäres Modul 

4 - 
Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

3 

Summe      6-9 

 
Anlage 1.L.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
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Anlage 1.L.4: Masterarbeit 
 
Fachspezifische Voraussetzung für die Zulassung zum Studium des Faches Katholische Theologie ist der 
Nachweis fachbezogener Grundkenntnisse in Latein. Der Nachweis der Sprachkenntnisse ist Zulassungsvo-
raussetzung zur Masterarbeit. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
60 LP, Nachweis von fachbezogenen 

Grundkenntnissen in Latein sowie 
Nachweis berufspraktischer Tätigkeiten 

1 Studien-
leistung 

MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.M Mathematik 
 
A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 

(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 
Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 

(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. In-
nerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 

 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemesse-

nen Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
Anlage 1.M.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum (LBS) 

Begleitende Lehrveranstal-
tung 

2 oder 3 - 

Eine Leis-
tung ge-
mäß § 6 
Absatz 1 

AA 4 

Schulpraktikum 

Fachdidaktik Mathematik 
(LBS) 

Fachdidaktische Veranstal-
tungen im Umfang von min-
destens 4 LP 

1 und 2 - 
Ü oder SL 
oder PF o-

der R 

MP oder 
PF oder 

HA oder K 
4 

Geometrie für das Lehr-
amt 

VL Geometrie für das Lehr-
amt Übung Geometrie für 
das Lehramt 

Ab 2 -  K 10 

Summe      18 

 
Anlage 1.M.2: Wahlpflichtmodule 
Sofern das Modul Stochastische Methoden für LbS im Bachelorstudiengang Technical Education noch nicht 
absolviert wurde, ist dies verpflichtend/obligatorisch. Andernfalls ist das Modul Algorithmische Mathematik 
für LbS zu absolvieren. 
 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs
leistung 

Leistungs-
punkte 

Stochastische Me-
thoden für LBS 

Stochastik A 
Übung Stochastik A 

Ab 5 

- 
Ü 
 

Ü 

K 

10 
Stochastik B 
Übung Stochastik B 

Ab 6 K 

Algorithmische Ma-
thematik für LBS 

Angewandtes Programmieren 
VL Numerische Mathematik A 
Übung Numerische Mathematik A 

Ab 1 
Ab 3 

Stochastische Me-
thoden für LbS 

Ü 
Ü 

K 10 

Summe      10 

 
Anlage 1.M.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.M.4: Masterarbeit 

Modul Lehrveranstaltungen Se-mester 
ggf. Voraussetzungen für 

die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 
4. Semes-

ter 

mindestens 60 LP sowie 
Nachweis berufspraktischer 

Tätigkeiten 
V MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.N Physik 
 
A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 

(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 
Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 

(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. In-
nerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 

 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemesse-

nen Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
Anlage 1.N.1: Pflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 

Begleitende Lehrveranstaltung 

3 - 

Eine Studien-
leistung ge-
mäß § 6 Ab-

satz 1 

AA 4 
Schulpraktikum 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik Physik 

Fachdidaktische Veran-staltun-
gen der Physik im Umfang von 
mindestens 4 LP 

ab 1 - 

jeweils SL MP oder K 
(über die 

Fachdidak-
tische Ver-
anstaltung) 

8 
Praktikum Experimente und Ex-
perimentieren im Physikunter-
richt (PEX) 

LÜ und SL 

Kerne, Teilchen, 
Festkörper für LBS 

Grundlagen der Radioaktivität 
und des Strahlenschutzes 

2 - 

- 

MP oder K 6 
Festkörper 
Übung zu Festkörper 

Ü 

Summe     18 

 
Anlage 1.N.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Module zu wählen. 
 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Einführung in die 
Festkörperphysik für 
LBS 

Einführung in die Festkörperphysik 

Ab 1 - Ü K oder MP 5 Übung Einführung in die Festkör-
perphysik 

Atom- und Molekül-
physik für LBS 

Atom- und Molekülphysik für das 
Lehramt 

Ab 1 - Ü K oder MP 5 
Übung Atom- und Molekülphysik für 
das Lehramt 

Kohärente Optik für 
LBS 

Kohärente Optik 
Ab 2 - Ü K oder MP 5 

Übung Kohärente Optik 

Strahlenschutz für 
LBS 

Strahlenschutz und Radioökologie Ab 1 - LÜ K oder MP 5 

 
Anlage 1.N.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
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Anlage 1.N.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Semester 

ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. Semester 
mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
V MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
 
1.O Politik 
 
Anlage 1.O.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-leistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 

Fachpraktikum (2 Wo-
chen) 

1 - 
1 Studien-leistung pro 

Lehrveranstaltung 
AA 10-12 8 

Begleitende Lehrveran-
staltung 

Summe      8 

 
Anlage 1.O.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu belegen, die noch nicht im Bachelorstudiengang Technical Education 
studiert worden sind. 
 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Politische Ideenge-
schichte und Theo-
rien der Politik 

Vorlesung oder Seminar 
1-3 - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 

Politische Soziolo-
gie 

Vorlesung oder Seminar 
1-3 - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 

Internationale Be-
ziehungen, Weltge-
sellschaft, Europäi-
sche Integration 

Vorlesung oder Seminar 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 

Politikfelder und Po-
litische Verwaltung 

Vorlesung oder Seminar 
1-3 - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 

Gesellschaftstheorie 
Seminar oder Vorlesung 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

10 
Seminar 

Weltgesellschaft 
und Kulturvergleich 

Seminar oder Vorlesung 
1-3 - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

10 
Seminar 

Bildungssysteme 
und Sozialisations-
prozesse 

Seminar oder Vorlesung 
1-3 - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

10 
Seminar 

Aufbaumodul Arbeit 
und Organisation 

Seminar 
1-3 - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 

HA 15 oder PF 
10 

Seminar 

Summe      20 

 
Anlage 1.O.3: Wahlmodule 
-entfällt - 
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Anlage 1.O.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie Nach-
weis berufspraktischer Tätigkei-

ten 

1 Studien-
leistung 

MA 60-80 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.P Sozial-/Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung 
 
Anlage 1.P.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul 7: 
Gewinn eines wissen-
schaftlichen Verständ-
nisses der Zielgruppe 

7.1 Sichtweisen, Zugänge, Theo-
rien zur beruflichen Förderpäda-
gogik Empfoh-

len im 
1./2. 

- 
1 Stu-

dien-leis-
tung pro 
Modul 

MP 15 o-
der AA o-
der SA o-
der HA je-

weils 
10-15 

7 7.2 Theorien zu Lebens-welten 
und Milieus 

- 

7.3 Verhaltensauffälligkeiten und 
Einzelfallförderung 

- 

Modul 8: 
Erarbeitung förderpä-
dagogischer Konzepte 
(Didaktik und Metho-
dik) 

8.1 Spezielle Didaktik und Curri-
culumsentwicklung 

Empfoh-
len im 
1./2. 

- 

1 Stu-
dien-leis-
tung pro 
Modul 

MP 15 o-
der AA o-
der SA o-
der HA je-

weils 
10-15 

7 
8.2 Lerntheorien, Lernstrategien 
und Lernschwierigkeiten 

- 

8.3 Professionalisierung (Diag-
nostik, Testtheorie, Beratungs-
konzepte, Teamentwicklung) 

- 

Modul 9: 
Erarbeitung förderpä-
dagogischer Institutio-
nen, Strukturen und 
Diskurse 

9.1 Begleitveranstaltung zu den 
schulpraktischen Studien 

Empfoh-
len im 
3./4. 

- 

1 Stu-
dien-leis-
tung pro 
Modul 

- 3 

Modul 10: 
Überblick und Ver-
ständnis gesellschaft-
licher Rahmen-bedin-
gungen 

10.1 Historische und internatio-
nale Aspekte beruflicher Förder-
pädagogik Empfoh-

len im 
3./4. 

- 1 Stu-
dien-leis-
tung pro 
Modul 

MP 15 o-
der AA o-
der SA o-
der HA je-

weils 
10-15 

7 
10.2 Gesellschaftliche Exklusion 
und Desintegration 

- 

10.3 Wandel der Erwerbsarbeit - 

Summe      24 

 
Anlage 1.P.2: Wahlpflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 
2 Lehrveranstaltungen 
aus den Schwerpunkten 
der Pflichtmodule 

1-4 - 
Nachweis über 
die Veranstal-

tungen 
- 4 

Summe      4 

 
Anlage 1.P.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.P.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
-punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
Mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
1 Studien-

leistung 
MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.Q Spanisch 
 
Anlage 1.Q.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBS Vertiefungsmodul 
Sprachpraxis 

LBS E3.1 (4 SWS) 
Übung 
Curso superior 1 

1. 

- 

1 Studien-leis-
tung 

K 90 9 
LBS E3.2 (4 SWS) 
Übung 
Curso superior 2 

2. 
1 Studien-leis-
tung: MP 10 o-

der R 8 

LBS Kombimodul 

K S2 (2 SWS) 
Seminar 
K L2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studien-leis-

tung pro LV 

HA 15-20 o-
der 

PR/A 20-30 
oder 

MP 15 

10 

LBS Aufbaumodul Fach-
didaktik mit Fachprakti-
kum 

LBS D3 (2 SWS) 
Seminar 
Schulpraktikum 
(2 Wochen) 

1.-3. - 
1 Studien-leis-

tung 
AA 

15-20 

6 

3 

Summe      28 

 
Anlage 1.Q.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.Q.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.Q.4: Masterarbeit 
Für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 wird ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in 
einem Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der 
Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für 

die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. 
Mindestens 60 LP, Auslands-

aufenthalt sowie Nachweis 
berufspraktischer Tätigkeiten 

- MA 60-65 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.R Sport 
 
Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt be-
ziehungsweise eingebracht werden. 
 
Anlage 1.R.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Projektmodul TE 

EP sportwiss. Forschungsme-
thoden (2 SWS) 

1-2 - 

1 Studien-
leistung 

HA 15 o-
der MP 20 

als Ab-
schluss 
des Mo-

duls 

5 
Lehrveranstaltung in Projekt-
form (4 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Wahlvertiefung Didaktik 
und Methodik der Sport-
arten 

VP in einer bisher nicht vertief-
ten Sportart mit Ausnahme der 
Spiele (2 SWS) 

1 - 
1 Studien-

leistung 
FP 30 und 

K 60 
4 

Fachpraktikum LBS 

Fachpraktikum (ca. 2 Wochen) 

1-3 - 

1 Studien-
leistung 

AA 15 

4 
Begleitendes Seminar (2 SWS) 

Helfen und Sichern (1 SWS) 
1 Studien-

leistung 
- 

Summe 13 
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Anlage 1.R.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich (insgesamt 15 Leistungspunkte) ist im Umfang von 7 Leistungspunkten das Modul „In-
dividualsport TE/So“ zu wählen, wenn im Bachelorstudium das Modul „Weitere Sportarten TE/So“ absolviert 
wurde – und umgekehrt. Im gesamten Bachelor- und Masterstudium müssen also beide Module bestanden 
worden sein, sodass dadurch die Bereiche Leichtathletik, Schwimmen und eine weitere Individualsportart 
(Turnen oder Gymnastik/Tanz), zwei der „weiteren Sportarten“ und eine Exkursion jeweils erfolgreich mit 
fachpraktischen Prüfungsanteilen abgeschlossen wurden. 
Alle Studierenden, die den Bachelorstudiengang Technical Education vor dem 01.10.2017 abgeschlossen 
haben, müssen pflichtgemäß das Modul „Weitere Sportarten TE/So“ absolvieren. Näheres zur Modulbele-
gung ergibt sich aus dem Modulkatalog für das Fach Sport. 
Weiterhin muss im Umfang von 8 Leistungspunkten das Modul „Spielen in Mannschaften“ gewählt werden, 
wenn im Bachelorstudium das Modul „Rückschlagspiele“ absolviert wurde – und umgekehrt. Im gesamten 
Bachelor- und Masterstudium müssen also beide Module bestanden worden sein 
Die Exkursion im Modul „Weitere Sportarten TE/So“ darf nicht in einer Sportart absolviert werden, die schon 
als „EP Weitere Sportarten“ oder als VP im Pflichtmodul „Wahlvertiefung Didaktik und Methodik der Sportar-
ten“ belegt wurde – und umgekehrt. 
 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Individualsport 
TE/So 

EP Leichtathletik (2 SWS) 

1-3 - 

1 Studien-leis-
tung 

FP 20 und 
K 45 in einer 

EP, FP 15 (un-
benotet) in den 
beiden ande-

ren EPs 

7 EP Schwimmen (2 SWS) 
1 Studien-leis-

tung 

EP Turnen oder EP Gym-
nastik/Tanz (2 SWS) 

1 Studien-leis-
tung 

Weitere Sportarten 
TE/So 

EP Weitere Sportarten 
(2 SWS) 

1-3 - 

1 Studien-leis-
tung 

FP 20 und 
K 45 

7 
EP Weitere Sportarten 
(2 SWS) 

1 Studien-leis-
tung 

FP 15 (unbe-
notet) 

Exkursion (7-14 Tage) 
1 Studien-leis-

tung 
FP 15 (unbe-

notet) 

Spielen in Mann-
schaften 

EP Mannschaftsspiel 
(2 SWS) 

2-4 

- 

1 Studien-leis-
tung 

FP 15 (unbe-
notet) 

8 

EP Mannschaftsspiel 
(2 SWS) 

1 Studien-leis-
tung 

FP 15 (unbe-
notet) 

VP in einem der beiden 
Mannschaftsspiele 
(2 SWS) 

Studienleistung 
der dazugehörigen 

EP 

1 Studien-leis-
tung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

Rückschlagspiele 

EP Rückschlagspiel 
(2 SWS) 

2-4 

- 
1 Studien-leis-

tung 
FP 15 (unbe-

notet) 

8 
VP Rückschlagspiel 
(2 SWS) 

Studienleistung 
der dazugehörigen 

EP 

1 Studien-leis-
tung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

EP Mannschafts- oder 
Rückschlagspiel (2 SWS) 

- 
1 Studien-leis-

tung 
FP 15 (unbe-

notet) 

Summe 15 

 
Anlage 1.R.3: Wahlmodule: 
– entfällt – 
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Anlage 1.R.4: Masterarbeit 
 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt 
wurden. 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Se-mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium / Se-
minar 

4 mindestens 60 LP, Nachweis der Ersten 
Hilfe und des Rettungsschwimm-abzei-
chens in Bronze, Nachweis berufsprakti-

scher Tätigkeiten 

- MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1.: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 
Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie be-
inhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 
Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 
Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 
Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 
Experimentelles Seminar  
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 
Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 
Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung. 
 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 
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Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 
4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit. 
 
Laborübungen 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 
Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 
Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
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Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 
Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 
Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert. 
 
Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 
Referat 
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließen-
den Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
 
Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt). 
 
Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 
Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage. 
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Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten vorgeschlagen werden. 4Mit Ge-
nehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Pro-
fessor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der einer beteiligten Fakultät ist. 5Gegebenfalls 
kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das 
Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die 
Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Or-
gan beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbei-
tungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die 
zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur 
Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur in-
nerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in 
zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt wer-
den. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 
Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 
Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
 
Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 
Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalte kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 
Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 
 
Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur 
uKA unbenotete Klausur im Antwort-Wahl-Verfahren 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistungen 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
 

Anlage 3.1.: Melde- und Prüfungszeiträume 
 

1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studi-
engangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ 
zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 
 Prüfungszeitraum im Wintersemester:  15.12. – 14.04. 
 Meldezeitraum im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 
 Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 
 Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 
 Meldezeitraum II im Wintersemester:  16.03. – 23.03. 
 Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 
 Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 
 Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 
 Meldezeitraum II im Sommersemester 16.09. – 23.09. 
 Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Bachelor-
arbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der gem. Anlage 3.1 geregelten Zeiträume 
angemeldet werden. 8Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrex-
porte) abweichende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ers-
ten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 
 
Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  
Variante 1:  

- bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
- bis zum 15.10. für das Sommersemester  

Variante 2:  
- bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  
- bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  
 

Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
– entfällt –  
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Der Fakultätsrat der Philosophische Fakultät, der Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Fakultät für Mathematik und Phy-
sik sowie der Leibniz School of Education der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover haben am 19.06.2019 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Masterstudi-
engang "Lehramt an Gymnasien" beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung am 31.07.2019 gemäß § 37 Abs. 
1 Nr. 5. b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover am 01.10.2019 in Kraft. 
 
 

Gemeinsame Prüfungsordnung für den Masterstudiengang "Lehramt an Gymnasien" 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
 
Die Philosophische Fakultät, die Naturwissenschaftliche Fakultät sowie die Fakultät für Mathematik und Phy-
sik sowie die Leibniz School of Education der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und der Senat 
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haben gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Nie-
dersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 
 

Übersicht 
 

Erster Teil: Allgemeines  
§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 7 Masterarbeit  
§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 
§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
§ 11 Fernstudium 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
§ 13 Anmeldung 
§ 14 Wiederholung 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Leistungspunkte und Module 
§ 20 Gesamtnotenbildung 
§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23 Verfahrensvorschriften  
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 
 
§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 

Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge der gewählten Fächer überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 3Durch die Masterprüfung soll ferner festge-
stellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und bildungswissenschaftlichen Voraussetzungen für die 
Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien bis einschließlich der Sekundar-
stufe II erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, bezie-
hungsweise die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, den akademischen Grad „Master 
of Education (M. Ed.)“. 

(3) Wählen Studierende mit dem Erstfach Musik für das Zweitfach die Variante der Kleinen Fakultas, so wer-
den im Zweitfach Studieninhalte für die Sekundarstufe I vermittelt, für das Erstfach Musik werden Studi-
eninhalte bis einschließlich der Sekundarstufe II vermittelt.  

 
§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 
 
§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor für 

Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendirekto-
rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten und Hochschulen ein Prü-
fungsausschuss gebildet. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten und Hoch-
schulen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder aus der Hochschulleh-
rergruppe, davon eines der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, ein Mitglied, das die 
Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertre-
tungen benannt. 3Die Vertreterin oder der Vertreter der Hochschule für Musik, Theater und Medien Han-
nover wird von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover benannt. 4Der Vorsitz und der 
stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hoch-
schullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 5Das studentische Mitglied hat in Be-
wertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende 
Stimme. 6Die Studiendekaninnen und Studiendekane der beteiligten Fakultäten und der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover sowie die Direktorin oder der Direktor für Studium und Lehre der 
Leibniz School of Education können, falls sie nicht als Mitglieder des Prüfungsausschusses benannt sind, 
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Prüfungsausschusses teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  
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(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenen-

falls Studienleistungen innerhalb der gewählten Fächer beziehungsweise im Bereich Bildungswissen-
schaften (Anlage 1). 3Die Prüfungs- und gegebenenfalls Studienleistungen sind in Pflichtmodulen nach 
Anlage 1.A-R.1.1, 1.A-R.2.1 beziehungsweise 1.A-R.3.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 
1.A-R.1.4, 1.A-R.2.4 beziehungsweise 1.B-R.3.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 
1.A-R.1.2, 1.A-R.2.2 beziehungsweise 1.A-R.3.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.A-R.1.3, 1.A-R.2.3 
beziehungsweise 1.A-R.3.3 zu erbringen.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Das Masterstudium gliedert sich in: 
- ein Erstfach im Umfang von 20 Leistungspunkten (Anlage 1.B-R.1), 
- ein Zweitfach im Umfang von 45 Leistungspunkten (Anlage 1.B-R.2), 
- ein Modul Masterarbeit im Umfang von 25 LP (Anlage 1.A-R.1.4 oder 1.A-R.2.4) und 
- die Bildungswissenschaften im Umfang von 30 LP (Anlage 1.A). 
2Das Erstfach beziehungsweise Zweitfach entspricht für Absolventinnen und Absolventen des Fächer-
übergreifenden Bachelorstudiengangs der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungs-
weise der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover dem Erstfach beziehungsweise dem 
Zweitfach des Bachelorstudiengangs. 

(4) 1Wählen Studierende des Erstfaches Musik die Studienvariante der Kleinen Fakultas, gliedert sich das 
Masterstudium in: 
- Erstfach Musik im Umfang von 35 Leistungspunkten (Anlage 1.L.1) 
- Zweitfach im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.B-R.3) 
- ein Modul Masterarbeit im Umfang von 25 Leistungspunkten (Anlage 1.L.1.4) sowie 
- die Bildungswissenschaften im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.A). 
2Eine Kombination aus der regulären Studienvariante und der Studienvariante der Kleinen Fakultas ist 
nicht möglich. 3Studierende mit dem Erstfach Musik, die sich im Zweitfach für die Studienvariante Kleine 
Fakultas entscheiden, müssen mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung verbindlich erklären, dass sie 
die Studienvariante Kleine Fakultas studieren. 4Ein späterer Wechsel ist nicht zulässig. 

(5) 1Im Rahmen des Masterstudiums sind im Erstfach (Anlage 1.B-R.1) und im Zweitfach (Anlage 1.B-R.2) 
sowie in der Studienvariante Kleine Fakultas (Anlage 1.B-R.3) je ein Fachpraktikum im Umfang von 5 
Wochen an einer Schule abzuleisten. 2Mit dem Nachweis der erfolgreich abgeleisteten Praktika werden 
jeweils 7 Leistungspunkte vergeben. 3Die Praktika werden im Rahmen eines Moduls „Fachpraktikum“ mit 
einer begleitenden Lehrveranstaltung erbracht. 

(6) Die Bildungswissenschaften (Anlage 1.A) umfassen Module aus dem Bereich Erziehungswissenschaft im 
Umfang von 18 Leistungspunkten und dem Bereich Psychologie im Umfang von 12 Leistungspunkten. 

(7) 1Ist eines der gewählten Fächer eine Fremdsprache, so ist in einem Land, in dem die Sprache Amtsspra-
che ist, ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 2Sind beide Unterrichtsfä-
cher eine Fremdsprache, so ist nur in einen Fach ein Auslandsaufenthalt nachzuweisen. 
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§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Master Lehramt an Gymnasien 
Mitglieder der Hochschullehrergruppe der beteiligten Fächer der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover, der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig als Prüfungsberechtigte. 2Das nach §°3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, 
sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besit-
zen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht 
Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, bzw. der Hochschule für Musik, Thea-
ter und Medien Hannover sind. 4Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von 
Beisitzenden kann vom nach § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 
 
§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-

tikumsberichte, Klausuren, Vorträge, Hausarbeiten, regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen und 
Exkursionen, die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Die zu erbringenden Studienleistungen wer-
den in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Be-
ginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach 
Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Aufsätze, Ausarbeitungen, Essays, Fachpraktische Prüfun-
gen, Fallstudien, Hausarbeiten, Klausuren mit und ohne Antwortwahlverfahren, Kolloquien, Laborübun-
gen, das Masterkolloquium, Musikalische Erarbeitungen in einer Lerngruppe, Multimedia Präsentationen 
mit oder ohne Ausarbeitung, Musikpädagogisch-praktische Präsentationen, Portfolios, pädagogisch ori-
entierte Konzerte Präsentationen, Referate, Seminararbeiten, Theaterpraktische Präsentationen, Übun-
gen sowie Vorträge. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1.  

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-S in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die 
Anlagen 1.A-S eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu ver-
sichern, dass  
a) die Arbeit selbständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind. 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maxi-
mal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen 
ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann 
auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistun-
gen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der 
Gesamt-bewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der 
innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststu-
dium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 
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(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 
6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch 
wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und 
ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu 
Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 
§ 7  Masterarbeit  
(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-

leistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.A.4, 1.B-R.1.4 beziehungsweise 1.B-
R.2.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
ein Problem aus dem gewählten Erst-, Zweifach oder den Bildungswissenschaften selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Die Masterarbeit kann im Erst- oder Zweitfach oder in den 
Bildungswissenschaften geschrieben werden. 4Wird die Masterarbeit in den Bildungswissenschaften un-
ter erziehungswissenschaftlichem oder psychologischem Schwerpunkt angefertigt, muss für die Master-
arbeit eine berufsfeldbezogene Aufgabe mit deutlichen Forschungsaspekten gestellt werden, und es 
muss im Masterstudium eine fachwissenschaftliche schriftliche Prüfungsleistung in einem Fach erbracht 
worden sein. 5Studierende mit dem Erstfach Musik, die die Studienvariante Kleine Fakultas gewählt ha-
ben, schreiben die Masterarbeit im Erstfach Musik entsprechend der Anlage 1.L.1.4. 6Für das bestan-
dene Modul Masterarbeit werden 25 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 4 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Bei experimentellen und empirischen Arbeiten kann auch eine Dauer von 6 Monaten vorge-
sehen werden. 3Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von 
den beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.A-R.1.4 beziehungsweise 1. B-R.2.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den Prü-
fenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Ab-
fassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach 
§ 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 
§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.A-R ge-

nannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 
(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-

fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 
(1) 1Studierende können sich auf Antrag über die in den Anlagen 1.A-R im jeweiligen Erst- oder Zweitfach 

sowie im Bereich der Bildungswissenschaften genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente gemäß 
§ 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

 
§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-

setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität oder der Hochschule für Musik, Theater und Me-
dien Hannover erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.A-R. vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab-
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 
§ 10 a  Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 
 
§ 11  Fernstudium 
Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 

betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungsweise für 
das Erstfach Musik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-R zu ent-
nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang end-
gültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das 
einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in 
diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und - soweit vorgesehen - 
weitere in der Anlage 1.A.4, 1.B-R.1.4, 1.B-R.2.4 beziehungsweise 1.B-R.3.4 aufgeführte Voraussetzun-
gen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zustän-
dige Organ. 4Sieht die fachspezifische Anlage des gewählten Erst- beziehungsweise Zweitfaches oder 
auch in der Studienvariante Kleine Fakultas einen Auslandsaufenthalt entsprechend § 4 Absatz 7 bezie-
hungsweise Sprachnachweise oder im Fach Sport den Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens in Bronze vor, so sind diese unabhängig davon, in welchem Fach die Mas-
terarbeit geschrieben werden soll, zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen. 5Glei-
ches gilt, wenn die Masterarbeit in den Bildungswissenschaften geschrieben werden soll. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid. 

 
§ 13  Anmeldung 
(1) Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 

Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine An-
meldung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagement-
systems die gemäß Anlage 3.1. aufgeführten Regelungen. 

(2) Die Melde- und Prüfungszeiträume des Faches Musik werden von der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover (HMTMH) festgesetzt. 

 
§ 14  Wiederholung 
(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-

tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im 
Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 288 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine 
mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht überschreiten. 
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Beste-
hens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur 
die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergän-
zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 
§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-

fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
7Studierende des Faches Musik müssen den Rücktritt auch gegenüber dem Prüfungsamt der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover schriftlich bekannt geben. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige 
Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um ins-
gesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung dar-
über hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 
§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
 
§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-

leistungen werden in der Regel benotet.  
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die ge-
mäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen. 5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende No-
tenstufen zu verwenden:  
1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 
3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 
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(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei ist 
es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note 
1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 
1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 
1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 
2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 
2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 
2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  
3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  
3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 
3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 
4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 
der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 
 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1)1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch 
elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem 
wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling 
von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als 
endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität oder der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 
(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-

fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 
§ 19  Leistungspunkte für Module 
(1) 1Die in den Anlagen 1.A-R aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zuge-

hörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausrei-
chend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-R in Form von modulüber-
greifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-R genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die Mo-
dulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen des 
Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestan-
den worden sind. 
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(3) 1Innerhalb der gewählten Fächer bzw. der Bildungswissenschaften können in Bereichen jenseits der 
Pflichtmodule nach Anlage 1.A-R.1.1, 1.A-R.2.1 beziehungsweise 1.B-R.3.1 können jeweils mehr Module 
gewählt und abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die 
Berechnung der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erfor-
derlichen Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmo-
dulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Ein Fach beziehungsweise der Bereich Bildungswissenschaften ist bestanden, wenn alle dem Fach oder 
dem Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.A-R zugeordneten erforderlichen Module bestanden 
wurden.  

 
§ 20  Gesamtnotenbildung 
(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 

sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der beiden 
Fächer, der Note des Moduls Masterarbeit und der Note des Bereiches Bildungswissenschaften. 2Dabei 
werden die nach den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote 
des jeweiligen Faches und des Bereiches Bildungswissenschaften wird entsprechend § 20 Absatz 1 bis 3 
aus allen dem Fach beziehungsweise dem Bereich Bildungswissenschaften zugeordneten Einzelnoten 
der Module gebildet. 4Die Gesamtnote lautet  
- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 
- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 
- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note mindestens 1,0 
bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 ver-
merkt. 

(5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen – als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie 

ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supple-
ment und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 291 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Fächer und deren Noten, den Bereich Bildungswissenschaften und dessen Note, 
den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote 
der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis 
wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das 
die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der 
Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens 
der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 
für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für 
alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquiva-
lenten aus: 
Note Notenwertäquivalente 
1,0 = 4,0 
1,3 = 3,7 
1,7 = 3,3 
2,0 = 3,0 
2,3 = 2,7 
2,7 = 2,3 
3,0 = 2,0 
3,3 = 1,7 
3,7 = 1,3 
4,0 = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bil-
dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma auf-
gerundet. 

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungsweise der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die bestandenen Prü-
fungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte aufführt. 
2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf hin, 
dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

(8) Bei der Studienvariante Kleine Fakultas wird auf dem Zeugnis angegeben, dass für das Zweitfach eine 
Lehrbefähigung ausschließlich für die Sekundarstufe I vorliegt. 

 
§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 
 
§ 23  Verfahrensvorschriften 
(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-

hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen. 
(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 

Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 
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(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet-

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
 
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm 

Leibniz Universität Hannover sowie durch den Senat der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover und nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover sowie der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover zum 01.10.2019 in Kraft. 

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Lehramt an 
Gymnasien eingeschrieben haben und nach der Prüfungsordnung vom 03.03.2017 in der letzten Ände-
rungsfassung studieren, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung. 

(3) Die fachspezifische Anlage des Faches Sport der Prüfungsordnung in der Fassung vom 03.03.2017 ist 
weiterhin gültig. Prüfungen gemäß der genannten Anlage können letztmalig zum 30.09.2022 abgelegt 
werden. Im Anschluss erfolgt eine automatische Überführung in die zu dem Zeitpunkt geltende Prüfungs-
ordnung.  
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Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1: Fachspezifische Anlagen der Bildungswissenschaften und der im Masterstudiengang Lehr-

amt an Gymnasien studierbaren Fächer 
 

1.A Bildungswissenschaften (Erziehungswissenschaften Anlage 1.A.1 und Psychologie An-
lage 1.A.2) 

1.B Biologie 
1.C Chemie 
1.D Darstellendes Spiel 
1.E Deutsch 
1.F Englisch 
1.G Erdkunde 
1.H Evangelische Religion 
1.I Geschichte 
1.J Katholische Religion 
1.K Mathematik 
1.L Musik 
1.M Philosophie 
1.N Physik 
1.O Politik-Wirtschaft 
1.P Spanisch 
1.Q Sport 
1.R Werte und Normen 
 

Die oben genannten Fächer B bis R sind mit Ausnahme des Faches Musik in der Variante Erst- und Zweitfach 
studierbar. Die Anlagensystematik gliedert sich dann in Anlage 1.B-R.1. für das Erstfach und Anlage 1.B-R.2 
für das Zweitfach. 
 
Darüber hinaus sind die Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik und Politik-Wirtschaft nach den 
Anlagen 1.E.3, 1.F.3, 1.I.3, 1.K.3 sowie 1.O.3 in der Studienvariante Kleine Fakultas studierbar. 
 
Innerhalb der jeweiligen fachspezifischen Anlage der Fächer sind die Module unterteilt in  

 1.B-R.1.1 beziehungsweise 1.B-R.2.1 beziehungsweise 1.B-R.3.1 Pflichtmodule 
 1.B-R.1.2 beziehungsweise 1.B-R.2.2 beziehungsweise 1.B-R.3.2 Wahlpflichtmodule  
 1.B-R.1.3 beziehungsweise 1.B-R.2.3 beziehungsweise 1.B-R.3.3 Wahlmodule 
 1.A.4 beziehungsweise 1.B-R.1.4 beziehungsweise 1.B-R.2.4 Masterarbeit 
 

Anlage 2: Prüfungsformen 
 

Anlage 2.1: Definitionen 
Anlage 2.2: Glossar 
 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
3.1 Melde- und Prüfungszeiträume 
3.2 Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
3.3 Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum  

– entfällt – 
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Anlage 1: Fachspezifische Anlagen für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
 
Die Abkürzungen uK oder uKA stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 
Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü-
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 
 
1.A Bildungswissenschaften 
 
Anlage 1.A.1: Pflichtmodule  
 
Anlage 1.A.1.1: Pflichtmodule der Erziehungswissenschaft 

Modul Lehrveranstaltungen Semester 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

EW 1 
Schule und 
Unterricht 
 

EW 1.1 Vorlesung Schul-
pädagogik, Schulentwick-
lung und Professionalisie-
rung 

1. Sem. - 
1 Studienleis-
tung je Lehr-
veranstaltung 

- 

9 
EW 1.2 Seminar Unter-
richten im Kontext hetero-
gener Lerngruppen ZP oder P oder K 60 oder 

HA 10-15 oder PR oder R 
in EW 1.2 oder EW. 1.3 

EW 1.3 Seminar Lebens-
welten und Wissensfor-
men von Schülerinnen 
und Schülern 

EW 2 Päda-
gogische 
Kontexte 

EW 2.1 Vorlesung Bil-
dungstheorie und Bil-
dungsforschung 

empfohlen 
im 2. Sem. 

- 
1 Studienleis-
tung je Lehr-
veranstaltung  

 

9 
EW 2.2 Seminar Erzie-
hung – Grundlagen und 
Handlungsformen  ZP oder P oder K 60 oder 

HA 10-15 oder PR oder R 
in EW 2.2 oder EW 2.3 EW 2.3 Seminar Soziali-

sation in der ausdifferen-
zierten Gesellschaft  

 
Anlage 1.A.1.2: Pflichtmodule der Psychologie 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Semester 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung 

Studienleistung 
Prüfungsleis-

tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Psychologie 
in Erziehung 
und Unter-
richt 

Vorlesung Ent-
wicklungspsycho-
logie 

empfohlen 
im 2. oder 

3. Semester 
- 

je 1 Studienleistung in der 
Vorlesung Entwicklungs-

psychologie und in beiden 
Seminaren 

K 60 aus der Vor-
lesung Pädagogi-
sche Psychologie 

12 

Vorlesung Päda-
gogische Psycho-
logie 

Zwei vertiefende 
Seminare zur Pä-
dagogischen Psy-
chologie 

 
Anlage 1.A.2: Wahlpflichtmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.A.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.A.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 
Semester 

ggf. Voraussetzungen für die Zu-
lassung 

Studienle-
istung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kollo-
quium 

Empfohlen im 
4. Semester 

mindestens 60 LP sowie gegebe-
nenfalls weitere Voraussetzungen 

aus dem gewählten Erst- und Zweit-
faches entsprechend den Anlagen 

1.A-R.1.4. beziehungsweise 1.B-.2.4  

Eine Stu-
dienleistung 

MA  25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.B Biologie 
 
1.B.1 Biologie als Erstfach  
Anlage 1.B.1.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-

lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Wahrnehmen, Denken, Ler-
nen 

Seminar 1: Biologieunter-
richt diversitätssensibel ge-
stalten 2 - 

- PF 50% 

4 

Seminar 2: Wahrnehmen 
Denken und Lernen 

-  R 50% 

Forschungsmethodik und 
fachwissenschaftliche Ver-
tiefung 

Seminar: Forschungs-me-
thodik 

3 - - 
SA oder 

KO 
9 Experimentelle Übung 

Didaktischer Teil der For-
schungsmethodik 

Fachpraktikum 

Seminar zur Vorbereitung 
auf das Fachpraktikum 1 und 

2 
- - U 7 

Praktikum in der Schule (5 
Wochen) 

Summe      20 

A 
nlage 1.B.1.2: Wahlpflichtmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.B.1.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.B.1.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master-
arbeit 

 
3 
4 

Mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Zweitfach entspre-

chend den Anlagen 1.B-R.2.4 
- MA mit KO 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium.  
1.B.2 Biologie als Zweitfach  
 
Anlage 1.B.2.1: Pflichtmodule 
Für die Kombination mit dem Erstfach Chemie gilt: Studierende mit dem Erstfach Chemie belegen statt der 
Module „Allgemeine Chemie“ (3 LP) sowie „Allgemeine Biochemie“ (3 LP) das Modul „Biochemie der Natur-
stoffe“ im Umfang von 6 LP. 
 
Für die Kombination mit dem Erstfach Chemie oder Physik gilt: Studierende mit den Erstfächern Chemie o-
der Physik belegen statt des Moduls Tier- und Humanphysiologie: Neuro- und Sinnesphysiologie (6 LP) das 
Modul „Pflanzenphysiologie“ mit 6 LP. 
 
Für alle andern Fächerkombinationen gilt: Studierende, die nicht das Erstfach Chemie studieren, belegen 
obligatorisch das Modul „Allgemeine Chemie“ sowie das Modul „Allgemeine Biochemie“.  
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Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungspunkte 

Mikrobiologie 

Vorlesung: Mikrobiolo-
gie  

1 - 
- uK 60 

oder 
uKA 60 

6 

Experimentelle Übung 2 

Allgemeine Che-
mie 

Experimentelle Übung 
zur Allgemeinen Che-

mie 
2 - 1 - 3 

Allgemeine Bio-
chemie 

Vorlesung: Allgemeine 
Biochemie 

1 - - uK 60 3 

Tier- und Human-
physiologie: 

Neuro- und Sin-
nesphysiologie 

Vorlesung: Tier- und 
Humanphysiologie 

2 - 

- K 60 
oder 

KA 60 
6 

Experimentelle 
Übung 

1 

Pflanzen-physiolo-
gie 

Vorlesung: Pflanzen-
physiologie 

2 - 

- 
K 90 oder 

KA 90 
6 

Experimentelle 
Übung 

1 

Grundlagen der 
Ökologie 

Vorlesung 1: Groß-le-
bensräume der Erde 

2 - 

- 

K 60 6 Vorlesung 2: 
Grundlagen der Ökolo-

gie 
- 

Geländepraktikum 1 

Biomathematik / 
Biometrie / Epide-

miologie 

Vorlesung: Biomathe-
matik / Biometrie / Epi-

demiologie 2 - 
- K 120  

oder  
KA 120 

4 

Übungen 1 

Biochemie der Na-
turstoffe 

Vorlesung Biochemie 
der Naturstoffe 

3 - 
1 

(Vortrag) 
K 90 6 

Evolution 
Vorlesung: Evolution 

3 - 
- K 90 

Oder 
KA 90 

6 
Seminar 1 

Forschungs-me-
thodik und fach-

wissenschaft-liche 
Vertiefung 

Seminar Forschungs-
methodik 

3 - 

- 

SA oder KO 4 
Didaktischer Teil der 
Forschungsmethodik 

- 

Fachpraktikum 

Seminar zur Vorberei-
tung auf das Fachprakti-

kum 
1 und 2 - - U 7 

Praktikum in der Schule 
(5 Wochen) 

Summe      45 

 
Anlage 1.B.2.2: Wahlpflichtmodule  
– entfällt – 
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Anlage 1.B.2.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.B.2.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 
Semes-

ter 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studienle-

istung 
Prüfungsleis-

tung 
Leistungs-

punkte 

Masterarbeit  
3 
4 

Mindestens 60 LP sowie gege-
benenfalls weitere Vorausset-
zungen aus dem gewählten 

Erstfach entsprechend den An-
lagen 1.A-R.1.4  

- MA mit KO 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium. 
 
 
1.C Chemie 
Die Abkürzung „SWS“ steht für Semesterwochenstunden. Bei Seminaren (S) und Experimentellen Übungen 
Seminaren (EÜ) können die Studierenden nach Maßgabe der Seminar- oder Übungsleitung zur Anwesen-
heit verpflichtet werden. Zulassungsvoraussetzung für die Übungen ist stets die Teilnahme an den zugehöri-
gen Sicherheitsbelehrungen. Über Ausnahmen von den Voraussetzungen für die Zulassung zur Übung ent-
scheidet die Leiterin oder der Leiter der Übung. 
 
1.C.1 Chemie als Erstfach 
 
Anlage 1.C.1.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Studienleistungen 

Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung zur 
Übung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 

Begleitende Lehrver-
anstaltung, 
5 Wochen Schule 

2,3 - 

Seminar: Regel-
mäßige Teilnahme, 
schriftliche Ausar-

beitungen 

- 

HA (Prakti-
kumsbe-

richt, Refle-
xion) 

7 

FC 3 
Fachdidak-
tik Chemie 
3 

Übung/S (4 SWS) 
Kernthemen der Sek. 
II in Theorie und Ex-
periment 

1 - 
Präsenz-, Haus- 

und Schul-übungen 
- V, HA  

8 
S (2 SWS) Didakti-
sche Strukturierung 
von Chemieunterricht  

1 - 
Haus- und Prä-
senzübungen 

-  

S (2 SWS) Didaktisch 
reflektierte Fachwis-
senschaft 

1 - 
Haus- und Prä-
senzübungen 

-  

For-
schungs-
methodik 

S (2 SWS) Seminar 
zur Forschungs-me-
thodik 

2 - 
Haus- und Prä-
senzübungen 

- SA 5 

Summe       20 

 
Anlage 1.C.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.C.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.C.1.4: Masterarbeit 
Das Modul „Masterarbeit“ wird in der Regel im 4. Semester, frühestens nach dem Erwerb von 60 Leistungs-
punkten begonnen. 

Modul 
Lehrver-

anstaltun-
gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit 
mit Kollo-
quium 

 4  
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem gewählten Zweitfach 

entsprechend den Anlagen 1.B-R.2.4 

eine Stu-
dienleis-

tung  
MA mit ML 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium. 
 
1.C.2 Chemie als Zweitfach 
 
Anlage 1.C.2.1: Pflichtmodule 
Diese Module müssen belegt werden, wenn im Fächerübergreifenden Bachelor-Studiengang die Module 
„Physikalische Chemie 1 für Lehramt + Physikalische Chemie 2 für Lehramt“ belegt wurden: 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-
lassung  

Studienleistungen 

Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung zur 
Übung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fach-
praktikum 

Begleitende Lehrver-
anstaltung,5 Wochen 
Schule 

2, 3 - 

Seminar: Regelmä-
ßige Teilnahme, 

schriftliche Ausar-
beitungen 

- 
HA (Prakti-

kumsbericht, 
Reflexion) 

7 

FC 3 

Übung/S (4 SWS) 
Kernthemen der Sek. 
II in Theorie und Ex-
periment 

1 - 
Präsenz-, Haus- 

und Schul-übungen 
- V, HA  

8 
S (2 SWS) Didakti-
sche Strukturierung 
von Chemieunterricht  

1 - 
Haus- und Präsenz-

übungen 
-  

S (2 SWS) Didaktisch 
reflektierte Fachwis-
senschaft  

1 - 
Haus- und Präsenz-

übungen 
-  

Summe       15 

 
Diese Module müssen belegt werden, wenn im Fächerübergreifenden Bachelor-Studiengang die Module 
„Organische Chemie 1+2 für Lehramt“ oder „Anorganische Chemie 1+2 für Lehramt“ belegt wurden: 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Studienleistungen 

Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung zur 
Übung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fach-
praktikum 

Begleitende Lehrver-
anstaltung, 
5 Wochen Schule 

2, 3 - 

Seminar: Regelmä-
ßige Teilnahme, 

schriftliche Ausar-
beitungen 

- 
HA (Prakti-

kumsbericht, 
Reflexion) 

7 

FC 3 

Übung/S (4 SWS) 
Kernthemen der Sek. 
II in Theorie und Ex-
periment 

1 - 
Präsenz-, Haus- 

und Schul-übungen 
- V, HA  

7 

S (2 SWS) Didakti-
sche Strukturierung 
von Chemieunterricht  

1 - 
Haus- und Präsenz-

übungen 
-  

Summe       14 
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Anlage 1.C.2.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 30 LP beziehungsweise 31 LP zu wählen, welche 
noch nicht im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang absolviert wurden. Bei der Auswahl der Module 
ist zu berücksichtigen, dass die Kombination der Module wie folgt verpflichtend ist: 
 
- „Anorganische Chemie 1“ und „Anorganische Chemie 2 für Lehramt“ sowie „Experimentalphysik“    bezie-
hungsweise das „Ersatzmodul Experimentalphysik 1“; 
- „Organische Chemie 1“ und „Organische Chemie 2 für Lehramt“; 
- „Physikalische Chemie 1 für Lehramt“ und „Physikalische Chemie 2 für Lehramt“; 
 
Die in den Kombinationen aufgeführten Module können nicht einzeln belegt werden. Weitere Module müs-
sen so gewählt werden, dass die Mindestpunktzahl erreicht wird.  
 
Studierende mit dem Erstfach Physik können anstatt des Moduls „Experimentalphysik 1“ andere Module Im 
Umfang von 4 LP belegen. Für die Zulassung zur Übung im Modul „Physikalische Chemie 2 für Lehramt“ 
muss der Nachweis von Studienleistungen erbracht werden, die zum Modul „Rechenmethoden der Chemie 
1“ äquivalent sind. Studierende, die die Voraussetzungen zur Zulassung zur Übung nicht erfüllen, können in 
Ausnahmefällen zugelassen werden. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die Leiterin oder der Leiter 
der Übung. 
 
Zur Berechnung der Gesamtnote werden bei dem Modul "Anorganische Chemie 2 für Lehramt" die Summe 
der Leistungspunkte der Module "Anorganische Chemie 1" und "Anorganische Chemie 2 für Lehramt", bei 
dem Modul "Organische Chemie 2 für Lehramt" die Summe der Leistungspunkte der Module "Organische 
Chemie 1" und "Organische Chemie 2 für Lehramt" sowie bei dem Modul "Physikalische Chemie 2 für Lehr-
amt" die Summe der Leistungspunkte der Module "Physikalische Chemie 1 für Lehramt" und "Physikalische 
Chemie 2 für Lehramt" heran gezogen. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung  

Studien-
leistun-

gen 

Voraussetzungen für 
die Zulassung zur 

Übung 

Prü-
fungs-
leis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Anorgani-
sche Che-
mie 1 

Vorlesung (4 SWS) Anor-
ganische Chemie I 

2 

- K 180 - - 5 

Übung (1 SWS) Anorgani-
sche Chemie I 

2 

Anorgani-
sche Che-
mie 2 für 
Lehramt  

EÜ+S (6 SWS) Anorgani-
sche Chemie I für Lehramt 

3 
 

3 

Abgeschlos-
sene Ü und S 
aus Anorgani-
sche Chemie 
2 für Lehramt 

S mit V 
Anorgani-
sche Che-

mie I 
Ü Anorga-

nische 
Chemie I 

- MP 30 6 

Experimen-
tal-physik 1 

Vorlesung (2 SWS) Expe-
rimentalphysik I 

1 

- K 120 - - 4 
Übung (1 SWS) Experi-
mentalphysik I 

1 

Organische 
Chemie 1 

Vorlesung (4 SWS) Orga-
nische Chemie I 

3 

- K 180 - - 6 
Übung (1 SWS) Organi-
sche Chemie I 

3 

Organische 
Chemie 2 
für Lehramt  

Vorlesung (2 SWS) Orga-
nische Chemie II 

4 Abgeschlos-
sene Ü und S 
aus Organi-

sche Chemie 
2 für Lehramt 

Ü+S Or-
ganische 
Chemie I 

- K 180 9 
EÜ+S (10 SWS) Organi-
sche Chemie I 

4 
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Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung  

Studien-
leistun-

gen 

Voraussetzungen für 
die Zulassung zur 

Übung 

Prü-
fungs-
leis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Physikali-
sche Che-
mie 1 für 
Lehramt 

Vorlesung (4 SWS) Physi-
kalische Chemie I 

2 

- K 180 - - 7 

Übung (2 SWS) Physikali-
sche Chemie I 

2 

Physikali-
sche Che-
mie 2 
für Lehramt 

EÜ+S (9 SWS) Physikali-
sche Chemie I 

 

Abgeschlos-
sene Ü+S aus 
Physikalische 
Chemie 2 für 

Lehramt 

Ü+S Phy-
sikalische 
Chemie I 

Abgeschlossene Module 
Allgemeine Chemie 1+2, 
Physikalische Chemie 1, 

Rechenmethoden der 
Chemie 1, Abgeschlos-
sene Ü+S aus Analyti-

sche Chemie 1 + 2 

MP 30 9 

Ersatzmo-
dul 
Experimen-
tal-physik 1 

Rechenmethoden der 
Chemie 1 (sofern noch 
nicht belegt) bzw. weitere 
LV im Gesamtumfang von 
4 LP aus dem Angebot für 
den Bachelor-studiengang 
Chemie 

1,2,3, 
4,5,6 

Lt. PO für den 
Bachelor- 

Studiengang 
Chemie 

Lt. PO für 
den 

Bachelor- 
Studien-

gang 
Chemie 

Ggf. Zulassungsvoraus-
setzungen nach der PO 

für den Bachelor-Studien-
gang Chemie 

Keine 4 

Summe       
30 bzw. 

31 

 
Anlage1.C.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.C.2.4: Masterarbeit 
Das Modul „Masterarbeit“ wird in der Regel im 4. Semester, frühestens nach dem Erwerb von 60 Leistungs-
punkten begonnen 

Modul 
Lehrver-

anstaltun-
gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit 
mit Kollo-

quium 
 4  

mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem gewählten Erstfach 

entsprechend den Anlagen 1.A-R.1.4  

eine Stu-
dienleis-

tung  
MA mit ML 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium. 
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1.D Darstellendes Spiel 
 
Das Lehrangebot des Faches Darstellendes Spiel wird gemeinsam von folgenden Hochschulen erbracht: 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK), Hochschulen für Musik, Theater und Medien Hanno-
ver (HMTMH), Leibniz Universität Hannover (LUH), TU Braunschweig (TU BS) und Stiftung Universität Hil-
desheim (U Hi).  
Im Verlauf des Studiums sollen sowohl mündliche als auch schriftliche Prüfungsleistungen erbracht werden. 
 
1.D.1 Darstellendes Spiel als Erstfach  
 
Anlage 1.D.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

MM 3 
Gegenwartstheater 
und Theater-pädago-
gik 

MM 3.1 Gegenwartsthea-
ter im kulturellen Prozess  

1.-3. - 

1 Studienle-
istung pro 
Veranstal-

tung 

HA 15 oder 
K 120 

8 

MM 3.2 Interkulturelles 
Theater 
oder 
Theater und Gender 

MM 3.3 Gegenwartsthea-
ter im theaterpädagogi-
schen Kontext 

MM 4 
Fachpraktikum 

Vorbereitendes Seminar 

1.-3. - 
1 Studienle-

istung 
AA 15 7 

Fachpraktikum  
(5 Wochen) 

MM 5  
Fachpraktisches Ex-
periment 

1 Fachpraktische Lehrver-
anstaltung nach Wahl 

1.-3. - 
1 Studienle-

istung 
PD 5-8  5 

Summe      20 

 
Anlage 1.D.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.D.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.D.1.4: Masterarbeit  

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  

Modul 
Lehrveran-

staltung 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

MM 7 
Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4. 

mindestens 60 LP 
sowie gegebenenfalls weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Zweitfach entsprechend den Anla-

gen 1.B-R.2.4 

- 
MA 
50 

25 
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1.D.2 Darstellendes Spiel als Zweitfach  
 
Anlage 1.D.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

M 5  
Formen des Gegen-
warts-theaters 

M 5.1 Übung Aufführungs-
analyse 

1.-3. - 

1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

HA 10-15  
bei oder in Ab-
sprache mit ei-

ner/m der haupt-
amtlich Lehrenden 

oder K 120  

8 
M 5.2 Seminar Dramenana-
lyse 

M 5.3 Seminar Ästhetik des 
Gegenwartstheaters 

M 6 
Theorie und Praxis 
der Theater-päda-
gogik 

Seminar Orientierungswis-
sen Theaterpädagogik 

1.-3. - 

1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

R 15 oder  
Ü 15 

(unbenotet) 
5 

Übung Spielleitung 

MM 3 
Gegenwarts-theater 
und Theater-päda-
gogik 

MM 3.1 Gegenwartstheater 
im kulturellen Prozess  

1.-3. - 

1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

HA 15 oder 
K 120 

8 

MM 3.2  
Interkulturelles Theater 
oder 
Theater und Gender 

MM 3.3 Gegenwartstheater 
im theaterpädagogischen 
Kontext 

MM 4 
Fachpraktikum 

Vorbereitendes Seminar 

1.-3. - 
1 Studien-

leistung 
AA 5.000  7 Fachpraktikum  

(5 Wochen) 

MM 5 
Fachpraktisches Ex-
periment 

1 Fachpraktische Lehrver-
anstaltung nach Wahl 

1.-3. - 
1 Studien-

leistung 
PD 5-8  5 

MM 6 
Eigenständige 
künstlerische Praxis 

1 Projekt (mit max. 3 Prüf-
lingen) 
 

1.-3. - - 
TP 20 und AA 15 
(Gewichtung: TP 

70% und AA 30%) 
12 

Summe      45 

Anlage 1.D.2.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.D.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.D.2.4: Masterarbeit  

Modul 
Lehrveran-

staltung 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

MM 7 
Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4. 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.1.4  
- MA 50 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.E Deutsch 
Die Angebote des Faches Deutsch setzen sich zusammen aus Literaturwissenschaft (L 1 - L 5), Sprachwis-
senschaft (S 1 - S 7) und Didaktik (D). Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein 
und derselben Veranstaltung erbracht werden. Die Studierenden wählen in Absprache mit den Lehrenden, in 
welcher Veranstaltung des Moduls sie die jeweilige Leistung erbringen. 
 
1.E.1 Deutsch als Erstfach 
 
Anlage 1.E.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

FP  
Fachpraktikum 

Vorbereitung auf das Fachprakti-
kum: 
1 Veranstaltung in der Literaturdi-
daktik oder der Sprachdidaktik 1.-3. - - 

PF 10-20 oder 
AA 10-15 

7 

Praktikum in der Schule (5 Wo-
chen) 

D 2  
Fachdidaktik 

Fachdidaktisches Seminar in dem 
Bereich, in dem die Vorbereitung 
auf das Fachpraktikum nicht belegt 
worden ist 

1.-3.  - 
1 Studien-

leistung 
- 5 

FV Fachwis-
senschaftliche 
Vertiefung 

1 Lehrveranstaltung Literaturwis-
senschaft aus den Modulen L 3 - L 
5 

1.-3. - 
1 Studien-

leistung 
pro Modul 

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR oder 

MP 20-30 
8 

 
1 Lehrveranstaltung Sprachwissen-
schaft aus den Modulen S 3 - S 7 

     

Summe      20 

 
Anlage 1.E.1.2.: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.E.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.E.1.4: Masterarbeit  
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von zwei Fremdsprachen 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zu-
lassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  

Modul 
Lehrver-
anstal-
tung 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Mas-
ter-Kollo-
quium 

4 

mindestens 60 LP, Nachweis fachbezogener Sprachkennt-
nisse sowie gegebenenfalls weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Zweitfach entsprechend den Anlagen 1.B-

R.2.4 

- MA 60-65 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.E.2 Deutsch als Zweitfach  
 
Anlage 1.E.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

FP  
Fachpraktikum 

Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum: 
1 Veranstaltung in der Lite-
raturdidaktik oder der 
Sprachdidaktik 

1.-3. - - 
PF 10-20 oder 

AA 10-15 
7 

Praktikum in der Schule 
(5 Wochen) 

V 
Vertiefung Zweitfach 

D 2: Fachdidaktische Lehr-
veranstaltung in dem Be-
reich, in dem die Vor-be-
reitung auf das Fachprakti-
kum nicht belegt worden 
ist 1.-3. - 

1 Studien-
leistung 

pro Modul 

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder 
PR oder K 90 
oder PF 15-25 

8 

1 Lehrveranstaltung Litera-
tur- oder Sprachwissen-
schaft aus den Modulen L 
3-5 oder S 3 - S 7 

Summe      15 

 
Anlage 1.E.2.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich müssen drei Module belegt werden, davon mindestens ein literatur- und ein sprach-
wissenschaftliches Modul. Es sind Module zu wählen, die noch nicht während des Studiums des Fächer-
übergreifenden Bachelorstudiengangs studiert worden sind. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 

die Zulas-
sung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

L 3  
Literaturgeschichte 

L 3.1 Literatur bis 1830 
(Vorlesung od. Seminar) 

ab 1. - 
1 Studien-

leistung 
pro Modul 

HA 10-15 oder  
MP 20-30 oder PR  

10 
L 3.2 Literatur ab 1830 
(Vorlesung od. Seminar) 

L 4  
Medien – Kultur – 
Wissen 

Vorlesung od. Seminar 
ab 1. - 

1 Studien-
leistung 

pro Modul 

HA 10-15 oder  
MP 20-30 oder PR  

10 

Seminar 

L 5  
Projekt 

1 - 2 Lehrveranstaltun-
gen 

ab 1. - 
1 Studien-

leistung 
pro Modul 

HA 10-15 oder  
MP 20-30 oder PR  

10 

S 3  
Sprache, Gesellschaft 
und Medien 

Vorlesung od. Seminar 

ab 1. - 
1 Studien-

leistung 
pro Modul 

HA 10-15 oder K 90 o-
der PR oder MP 20-30 

10 

Seminar 

S 4  
Deutsch in Geschichte 
und Gegenwart 

Vorlesung od. Seminar 

ab 1. - 
1 Studien-
leistung/ 
Modul 

HA 10-15 oder K 90 o-
der PR oder MP 20-30 

oder PF 
10 

Seminar 

Vorlesung od. Seminar ab 1. - 10 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 306 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 

die Zulas-
sung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

S 5 Bedeutung und 
Gebrauch von Spra-
che 

Seminar 
1 Studien-

leistung 
pro Modul 

HA 10-15 oder K 90 o-
der PR oder MP 20-30 

S 6 Sprachpsycholo-
gie, Spracherwerb 
und Mehrsprachigkeit 

Vorlesung od. Seminar 
ab 1. - 

1 Studien-
leistung 

pro Modul 

HA 10-15 oder K 90 o-
der PR oder MP 20-30 

10 

Seminar 

S 7 Deutsch als 
Fremd- und Zweit-
sprache 

S 7.1 Grundlagen 

ab 1.  
1 Studien-

leistung 
pro Modul 

HA 10-15 oder K 90 o-
der PR oder MP 20-30 

in S 7.1 
10 

S 7.2 Vertiefung 

Summe      30 

 
Anlage 1.E.2.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.E.2.4: Masterarbeit  
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von zwei Fremdsprachen 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zu-
lassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die Zu-

lassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 

mindestens 60 LP, Nachweis fach-
bezogener Sprachkenntnisse sowie 
gegebenenfalls weitere Vorausset-

zungen aus dem gewählten Erstfach 
entsprechend den Anlagen 1.A-

R.1.4 

- MA 60-65 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.E.3 Deutsch als Kleine Fakultas 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
Die Angebote des Faches Deutsch setzen sich zusammen aus Literaturwissenschaft (L 1 – L 5), Sprachwis-
senschaft (S 1 – S 7) und Didaktik (D). Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein 
und derselben Veranstaltung erbracht werden. Wenn nicht anders in der fachspezifischen Anlage festgelegt, 
wählen die Studierenden in Absprache mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls sie die je-
weilige Leistung erbringen. 
 
Anlage 1.E.3.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

FP  
Fachpraktikum 

 

Vorbereitung auf das Fachprakti-
kum: 1 Veranstaltung in der Litera-
turdidaktik oder der Sprachdidaktik Ab 1. - - 

PF 10-20 oder 
AA 10-15 

7 

Praktikum in der Schule (5 Wo-
chen) 

D2 Fachdidak-
tik 

Fachdidaktisches Seminar in dem 
Bereich, in dem die Vorbereitung 
auf das Fachpraktikum nicht belegt 
worden ist 

Ab 1. - 
1 Studien-

leistung 
- 5 

FV Fachwis-
senschaftliche 
Vertiefung  

1 Lehrveranstaltung Literaturwis-
senschaft aus den Modulen L 3 – L 
5 Ab 1.  - 

1 Studien-
leistung 

pro Modul 

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR oder 

MP 20-30 
8 

1 Lehrveranstaltung Sprachwissen-
schaft aus den Modulen S 3 – S 7 

Summe      20 

 
Anlage 1.E.3.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich muss ein Modul belegt werden, das noch nicht in der Bachelorphase studiert wurde. 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

L 3  
Literaturgeschichte 

L 3.1 Literatur bis 
1830 (Vorlesung od. 
Seminar) 

Ab 2.  - 
1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder PR 

10 
L 3.2 Literatur ab 
1830 (Vorlesung od. 
Seminar) 

L 4  
Medien - Kultur - Wis-
sen 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 2.  - 

1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder PR 

10 

Seminar 

L 5  
Projekt 

1 – 2 Lehrveranstal-
tungen 

Ab 2.  - 
1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder PR 

10 

S 3  
Sprache, Gesellschaft 
und Medien 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 2.  - 

1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder K 90 
oder PR oder 

MP 20-30 
10 

Seminar 

S 4  
Deutsch in Geschichte 
und Gegenwart 

Vorlesung od. Semi-
nar 

Ab 2.  - 
1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder K 90 
oder PR oder 

MP 20-30 
oder PF 

10 

Seminar 

S 5  
Bedeutung und Ge-
brauch von Sprache 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 2.  - 

1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder K 90 
oder PR oder 

MP 20-30 
10 

Seminar 
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Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

S 6  
Sprach-psychologie, 
Spracherwerb und 
Mehrsprachigkeit 

Vorlesung od. Semi-
nar 

Ab 2.  - 
1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder K 90 
oder PR oder 

MP 20-30 
10 

Seminar 

S 7  
Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache 
 

S 7.1 Grundlagen 

Ab 2.   
1 Studienle-
istung pro 

Modul  

HA 10-15 oder K 90 
oder PR oder 

MP 20-30 
in S 7.1 

10 
S 7.2 Vertiefung 

Summe      10 

 
Anlage 1.E.3.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.E.3.4: Masterarbeit 
Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.L.3.4 
geschrieben.  
 
Unabhängig davon setzt die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 bei Studium des 
Zweitfaches Deutsch den Nachweis von einer Fremdsprache voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei 
der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen von An-
lage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt 
an Gymnasien entsprechen. 
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1.F Englisch 
 
1.F.1 Englisch als Erstfach 
 
Anlage 1.F.1.1: Pflichtmodule 
Modul „Fachpraktikum“: Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt 
als Teaching Assistant o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus 
der Bearbeitung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 30-minütigen mündlichen Prüfung nach 
Rückkehr. Das Belegen der Veranstaltung „Planung und Analyse von Englischunterricht“ ist für alle Studie-
renden verbindlich. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 
ggf. Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 
Englisch 

DidPA (2 SWS) 
Planung & Analyse von 
Englischunterricht 1 - 

1 Studienle-
istung 

AA 5000 7 

Fachpraktikum an der 
Schule (5 Wochen) 

1 Studienle-
istung 

Advanced 
Methodo-
logy 

DidA (2 SWS) 

2-3 - 

1 Studienle-
istung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

8 

DidA (2 SWS) 
1 Studienle-

istung 

Advanced 
Studies 

AmerA oder BritA 
oder  
LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

1 - 
1 Studienle-

istung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

5 

Summe 20 

 
Anlage 1.F.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.F.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.F.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit“ gemäß § 12 Abs. 3 setzt den Nachweis von einer weiteren Fremd-
sprache voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt 
wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. 
Ferner wird für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsauf-
enthalt in einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht be-
reits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. 
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in engli-
scher Sprache erfolgen muss. 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 

mind. 60 LP, Nachweis fachbezogener 
Sprachkenntnisse, Nachweis des Aus-

landsaufenthaltes sowie ggf. weitere Vo-
raussetzungen des gewählten Zweit-

fachs 

- MA 60-70 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.F.2 Englisch als Zweitfach 
 
Anlage 1.F.2.1: Pflichtmodule 
Modul „Fachpraktikum“: Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt 
als Teaching Assistant o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus 
der Bearbeitung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 30-minütigen mündlichen Prüfung nach 
Rückkehr. Das Belegen der Veranstaltung „Planung und Analyse von Englischunterricht“ ist für alle Studie-
renden verbindlich. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
Englisch 

DidPA (2 SWS) 
Planung & Analyse von 
Englischunterricht 1 - 

1 Studien-
leistung 

AA 5000 7 

Fachpraktikum an der 
Schule (5 Wochen) 

1 Studien-
leistung 

Advanced 
Methodology 

DidA (2 SWS) 

2-3 - 

1 Studien-
leistung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

8 

DidA (2 SWS) 
1 Studien-

leistung 

Intermediate and Ad-
vanced Linguistics 

LingF3 (2 SWS) 

1-3 - 

1 Studien-
leistung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

15 LingA1 (2 SWS) 
1 Studien-

leistung 

LingA2 (2 SWS) 
1 Studien-

leistung 

Focus Module 

AmerA oder BritA 
oder  
LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

ab 1 - 
1 Studien-

leistung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

5 

Advanced Literature 
and Culture 

AmerA oder BritA 
(2 SWS) 

2-3 - 

1 Studien-
leistung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

10 
AmerA oder BritA 
(2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Summe 45 

 
Anlage 1.F.2.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage1. F.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage1. F.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit“ gemäß § 12 Abs. 3 setzt den Nachweis von einer weiteren Fremd-
sprache voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt 
wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. 
Ferner wird für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsauf-
enthalt in einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht be-
reits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. 
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in engli-
scher Sprache erfolgen muss. 

Modul 
Lehrver-

anstaltun-
gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Kolloquium 4 
mind. 60 LP, Nachweis fachbezogener Sprachkennt-
nisse, Nachweis des Auslandsaufenthaltes sowie ggf. 

weitere Voraussetzungen des gewählten Erstfachs 
- MA 60-70 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
 
 
1.F.3 Englisch als Kleine Fakultas 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 
Anlage 1.F.3.1: Pflichtmodule 
Modul „Fachpraktikum“: Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt 
als Teaching Assistant o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus 
der Bearbeitung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 30-minütigen mündlichen Prüfung nach 
Rückkehr. Das Belegen der Veranstaltung „Planung und Analyse von Englischunterricht“ ist für alle Studie-
renden verbindlich. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 
ggf. Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 
Englisch 

DidPA (2 SWS) 
Planung & Analyse von 
Englischunterricht ab 1 - 

1 Studienle-
istung 

AA 5000 7 

Fachpraktikum an der 
Schule (5 Wochen) 

1 Studienle-
istung 

Advanced 
Methodology 

DidA (2 SWS) 

ab 2 - 

1 Studienle-
istung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

8 

DidA (2 SWS) 
1 Studienle-

istung 

Advanced 
Studies 

AmerA oder BritA 
oder 
LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

1 - 
1 Studienle-

istung 

HA 5000  
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

5 

Focus Elec-
tive 

AmerA oder BritA 
oder 
LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

ab 1 - 

1 Studienle-
istung 

HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

10 
AmerA oder BritA 
oder 
LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

1 Studienle-
istung 

Summe 30 
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Anlage 1.F.3.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.F.3.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.F.3.4: Masterarbeit  
Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.L.3.4 
geschrieben. 
Unabhängig davon setzt die Zulassung zum Modul „Masterarbeit“ gemäß § 12 Absatz 3 bei Studium des 
Zweitfaches Englisch den Nachweis von einer weiteren Fremdsprache voraus, soweit der Nachweis nicht 
bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen 
von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang 
Lehramt an Gymnasien entsprechen. 
Ferner wird für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsauf-
enthalt in einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht be-
reits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. 
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1.G Erdkunde 
 
1.G.1 Erdkunde als Erstfach 
 
Anlage 1.G.1.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 
Studienleistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

G.7 
Raumkonzepte und 
Raumanalysen  

Seminar (2 SWS) ab 1 - Zwei Studienleistungen 
 AA oder 
PF oder 

MP 
5 

D.3 
Forschendes Lernen 
an Schule und Hoch-
schule 

Seminar (2 SWS) ab 1 - 
Planung und Durchfüh-
rung einer empirischen 

Erhebung MP 30  
oder SA 

8 

Übung (2 SWS) ab 1 - 
Planung und Durchfüh-
rung einer schulprakti-

schen Übung 

D.4 
Betreutes Fachprak-
tikum 

Begleitveranstaltung 
zum Fachpraktikum 
(2 SWS) 

ab 1 - - AA 7 

Summe      20 

 
Anlage 1.G.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.G.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.G.1.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master-
arbeit 

- 
Empfoh-
len im 4. 

mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Zweitfach ent-

sprechend den Anlagen 1.B-R.2.4 
ML MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
1.G.2 Erdkunde als Zweitfach  
 
Anlage 1.G.2.1: Pflichtmodule  

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 
Studienleistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

G.7 
Raumkonzepte und 
Raumanalysen  

Seminar (2 SWS) ab 1 - Zwei Studienleistungen  
AA oder 
PF oder 

MP 
5 

D.3 
Forschendes Lernen 
an Schule und Hoch-
schule 

Seminar(2 SWS) ab 1 - 
Planung und Durchfüh-
rung einer empirischen 

Erhebung MP 30 
oder SA 

8 

Übung (2 SWS) ab 1 - 
Planung und Durchfüh-
rung einer schul-prakti-

schen Übung 

D.4 
Betreutes Fachprakti-
kum 

Begleitveranstaltung 
zum Fachpraktikum 
(2 SWS) 

ab 1 - - AA 7 

Summe      20 
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Anlage 1.G.2.2: Wahlpflichtmodule 
Für Studierende mit dem Zweitfach Erdkunde gelten folgende Regeln für die Auswahl der Wahlpflichtmo-
dule: 

- Es müssen insgesamt 25 LP erworben werden. 
- Aus den beiden Bereichen Physische Geographe (P) und Humangeographie (H) müssen jeweils min-

destens 8 LP erworben werden. 
Für die Verteilung der LP auf die einzelnen Module gelten im Weiteren folgende Anforderungen: 

- Ein Modul „Hauptseminar“ muss belegt werden (P.1, H.5 oder H.6). 
- Zwei Module P.9, P.10, H.10 bis H.14 müssen belegt werden. 
- Ein Exkursionsmodul muss belegt werden (P.4, H.7 oder H.8). 

 
Bereits im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang studierte Module müssen unter anderem Themen-
schwerpunkt stehen. 
 
Module der Physischen Geographie und Landschaftsökologie 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungsleis-

tung 

Leis-
tungs-
punkte 

P.1 
Hauptseminar der Physi-
schen Geographie und 
Landschaftsökologie 

Seminar ab 1 - 
Eine Studienleis-

tung 
R 8 

P.2 
Studienprojekt der Physi-
schen Geographie und 
Landschaftsökologie 

Seminar, Ge-
ländearbeit, 
Übung 

ab 1 - Eine SM SA oder AA 16 

P.3 
Geographische Informati-
onssysteme B 

Übung GIS B 
Teil 1 (Winter-
semester) 

ab 1 - 
Je eine Studienleis-
tung in Teil 1 und 

Teil 2 

K (60) oder Ü am 
Ende von GIS B 

Teil 1 (50%) 
8 

Übung GIS B 
Teil 2 (Sommer-
Semester) 

ab 2 - 
K (60) oder Ü am 
Ende von GIS B 

Teil 2 (50%) 

P.4 
Zweiwöchige Exkursion 

Seminar; 
Exkursion 

ab 1 - Eine SM 
R oder AA (unbe-

notet) 
10 

P.6 
Praktische Landschafts-
analyse 

Seminar; Ge-
ländeübung; La-
borübung 

ab 1 - 

Je eine Studienleis-
tung im Seminar 
und in Gelände-

übung 

R im Seminar 
(50%); LÜ in La-
borübung (50%) 

12 

P.7 
Weiterführende Methoden 
in der Physischen Geogra-
phie I 

Seminar oder 
Übung 

ab 1 - 
Eine Studienleis-

tung 
HA oder R oder 

AA 
4 

P.8 
Weiterführende Methoden 
in der Physischen Geogra-
phie II 

Seminar oder 
Übung 

ab 1 - 
Eine Studienleis-

tung 
HA oder R oder 

AA 
4 

P.9 
Angewandte Physische 
Geographie und Land-
schaftsökologie 

Seminar oder 
Vorlesung mit 
Übung 

ab 1 - 
Eine Studienleis-

tung 
R oder HA 4 

P.10 
Raumsysteme in der Phy-
sischen Geographie 

Seminar oder 
Vorlesung mit 
Übung 

ab 1 - 
Eine Studienleis-

tung 
R oder HA 4 
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Module der Humangeographie 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

H.3 
Studienprojekt Kultur-
/Sozialgeographie 

Seminar (3 SWS), Gelände-
übung 

ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R 8 

H.4 
Studienprojekt Wirt-
schaftsgeographie 

Seminar (3 SWS), Gelände-
übung 

ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R 8 

H.5 
Hauptseminar Kultur-
/Sozialgeographie 

Seminar (2 SWS, Sommer-
Semester); Seminar (2 SWS, 
Winter-Semester) 

ab 1 - 
Eine Studienle-
istung in jedem 

Seminar 
R 10 

H.6 
Hauptseminar Wirt-
schaftsgeographie 

Seminar (2 SWS, Sommer-
semester); Seminar (2 SWS, 
Wintersemester) 

ab 1 - 
Eine Studienle-
istung in jedem 

Seminar 
R 10 

H.7 
Einwöchige Exkursion 
in der Kultur-/Sozial-
geographie 

Seminar (1 SWS); Exkursion ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R oder AA 
(unbenotet) 

5 

H.8 
Einwöchige Exkursion 
in der Wirtschafts-ge-
ographie 

Seminar (1 SWS); Exkursion ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R oder AA 
(unbenotet) 

5 

H.10 
Strukturen/Prozesse 
in der Kultur-/Sozial-
geographie A 

Seminar (2 SWS) ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R oder HA 4 

H.11 
Strukturen/Prozesse 
in der Kultur-/Sozial-
geographie B 

Seminar (2 SWS) ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R oder HA 4 

H.12 
Strukturen/Prozessein 
der Wirtschafts-geo-
graphie 

Vorlesung (2 SWS) ab 1 - - K 60 4 

H.13 
Angewandte Wirt-
schaftsgeographie A 

Seminar (2 SWS) ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R oder HA 4 

H.14 
Angewandte Wirt-
schaftsgeographie B 

Seminar (2 SWS) ab 1 - 
Eine Studienle-

istung 
R oder HA 4 

 
Anlage 1.G.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.G.2.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 
Semes-

ter 
ggf. Voraussetzungen für die Zulas-

sung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit - 
Empfoh-
len im 4. 

mindestens 60 LP sowie gegebenen-
falls weitere Voraussetzungen aus dem 
gewählten Erstfach entsprechend den 

Anlagen 1.A-R.1.4 

ML MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.H Evangelische Religion 
 
Im Zusammenhang mit den Lehrveranstaltungen sind im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang und im 
Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien insgesamt mindestens vier Exkursionstage im Fach Evangeli-
sche Theologie bzw. Religion zu absolvieren. 
Innerhalb der Module müssen Studien- und Prüfungsleistungen in getrennten Veranstaltungen erbracht wer-
den. 
 
1.H.1 Evangelische Religion als Erstfach 
Anlage 1.H.1.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Themenmodul 5 
Werkstattseminar 

TM 5 Erarbeitung und Erpro-
bung von Handlungs-praxis 

1 - 
1 Studienle-

istung 

PR 20 oder 
PF oder 
HA 15 

5 

Themenmodul 6 
Intrareligiöser und 
interreligiöser Dialog 

TM 6a Ökumene/Konfessions-
kunde 2 - 

1 Studienle-
istung 

MP 30 8 

TM 6b Weltreligionen 

Themenmodul 7 
Fachpraktikum 
(Lehramt an Gym-
nasien) 

TM 7a Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum für Lehramt an 
Gymnasien 2-3 - 

1 Studienle-
istung 

AA 10-12 7 

TM 7b Fachpraktikum (5 Wo-
chen) 

Summe      20 

 
Anlage 1.H.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.H.1.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.H.1.4: Masterarbeit 
Zulassungsvoraussetzung zu dem Modul Masterarbeit ist der Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbe-
zogener Lateinkenntnisse sowie der Nachweis des Graecums beziehungsweise fachbezogener Griechisch-
kenntnisse oder des Hebraicums beziehungsweise fachbezogener Hebräischkenntnisse. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 

60 LP, Nachweis von Latein- und 
Griechisch- oder Hebräischkennt-
nissen sowie gegebenenfalls wei-
tere Voraussetzungen aus dem 
gewählten Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Studien-
leistung  

MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.H.2 Evangelische Religion als Zweitfach 
Es wird dringend empfohlen, dass das Vertiefungsmodul 4 erst nach Erwerb der fachbezogenen Sprach-
kenntnisse Latein belegt wird. 
 
Anlage 1.H.2.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Stu-
dienle-
istung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Themenmodul 1 
Schlüsselthemen in fachwis-
senschaftlicher und fachdi-
daktischer Vernetzung 

TM 1a Altes Testament/Neues 
Testament 

1-3 - 
1 Stu-

dienleis-
tung 

PF 10 TM 1b Kirchengeschichte/Sys-
tematische Theologie 

TM 1c Religionspädagogik 

Vertiefungsmodul 4 
Kirchen-geschichte  

VM 4a Zentrale Themen der 
Theologiegeschichte 
oder 
VM 4b Brennpunkte der Theo-
logiegeschichte der Neuzeit 

1-2 - 
1 Stu-

dienleis-
tung 

HA 15 oder 
MP 30 

5 

Themenmodul 6 
Intrareligiöser und interreligi-
öser Dialog 

TM 6a Ökumene/Konfessions-
kunde 2 - 

1 Stu-
dienleis-

tung 
MP 30 8 

TM 6b Weltreligionen 

Themenmodul 7 
Fachpraktikum (Lehramt an 
Gymnasien) 

TM 7a Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum für Lehramt an 
Gymnasien 2-3 - 

1 Stu-
dienleis-

tung 
AA 10-12 7 

TM 7b Fachpraktikum (5 Wo-
chen) 

Summe      30 

 
Anlage 1.H.2.2: Wahlpflichtmodule 
Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 Leistungspunkten gewählt werden. Es muss entweder 
Vertiefungsmodul 1-2 oder Vertiefungsmodul 3 gewählt werden. Es muss entweder Themenmodul 4 oder 
Themenmodul 5 gewählt werden. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 1-2 
Biblische Theologie 

VM 1 Altes Testament 
1-3 - 

1 Studien-
leistung 

HA 15 10 
VM 2 Neues Testament 

Vertiefungsmodul 3 
Systematische Theo-
logie 

VM 3a Exemplarische 
Probleme und Entwürfe 
christlicher Dogmatik 

1-3 - 
1 Studien-

leistung 
HA 15 oder 

MP 30 
10 

VM 3b Exemplarische 
Probleme und Entwürfe 
christlicher Ethik 

Themenmodul 4 
Forschung 

TM 4 Forschung 3 - 
1 Studien-

leistung 
PR 20 5 

Themenmodul 5 
Werkstattseminar 

TM 5 Erarbeitung und Er-
probung von Handlungs-
praxis 

3 - 
1 Studien-

leistung 
PR 20 oder PF 

oder HA 15 
5 

Summe      15 

 
Anlage H.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage H.2.4: Masterarbeit 
Zulassungsvoraussetzung zu dem Modul Masterarbeit ist der Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbe-
zogener Lateinkenntnisse sowie der Nachweis des Graecums beziehungsweise fachbezogener Griechisch-
kenntnisse oder des Hebraicums beziehungsweise fachbezogener Hebräischkenntnisse. 

Modul 
Lehrver-

anstaltun-
gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Mas-
ter-Kollo-
quium 

4 

Mindestens 60 LP, Nachweis von Latein- und Griechisch- o-
der Hebräischkenntnissen sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.1.4 

1 Stu-
dienleis-

tung 
MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.I Geschichte 
 
BM = Basismodul 
VT = Vertiefungsmodul 
 
1.I.1 Geschichte als Erstfach  
Anlage 1.I.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleistung 
Leistungs-

punkte 

Fachpraktikum 

Fachdidaktisches Se-
minar Ab 1. - 

1 Studienle-
istung im Se-

minar 
PF 20 7 

Praktikum 5 Wochen 

Vertiefung Ge-
schichts- 
didaktik A 

Seminar (VGD 2) Ab 1. - 
1 Studienle-

istung  
HA 15-20 oder 

MP 20 oder PF 20 
5 

Summe      12 

 
Anlage 1.I.1.2: Wahlpflichtmodule 
Ein Vertiefungsmodul ist zu belegen. Das gewählte VT-Modul darf nicht bereits im Fächerübergreifenden 
Bachelorstudiengang studiert worden sein. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

VT Global-ge-
schichte 

Vorlesung oder Seminar 
1.-3. - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 20 

8 
Seminar 

VT Gesellschafts-
geschichte 

Vorlesung oder Seminar 
1.-3. - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 15-20 
oder 

MP 20 
8 

Vorlesung oder Seminar 

VT Kultur-ge-
schichte 

Vorlesung oder Seminar 
1.-3. - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 15-20 
oder MP 20  
oder PR 20 

8 
Vorlesung oder Seminar 

VT Regionen-ge-
schichte 

Vorlesung oder Seminar 
1.-3. - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 15-20 
oder MP 20  
oder PR 20 

8 
Vorlesung oder Seminar 

VT Medien/ Öf-
fentlichkeit/ Ge-
schichtskultur 

Vorlesung oder Seminar 

1.-3. - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 20 

oder K 90 
8 

Seminar 

Summe      8 

 
Anlage 1.I.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.I.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Latinums (siehe Infor-
mation der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie den Nachweis einer neueren Fremdsprache 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zu-
lassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  

Modul 
Lehrver-
anstal-
tung 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Mas-
ter-Kollo-
quium 

4. 

mindestens 60 LP, Nachweis fachbezogener Sprachkennt-
nisse sowie gegebenenfalls weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Zweitfach entsprechend den Anlagen 1.B-

R.2.4 

 MA 60-65 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
 
 
1.I.2 Geschichte als Zweitfach 
 
Anlage 1.I.2.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 
Studienleistung Prüfungsleistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefung Ge-
schichtsdidaktik B 

Seminar 
(VGD 1) 

Ab 1. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

PR 20 oder MP 20 
oder PF 20 (30%) 

8 
Seminar 
(VGD 2) 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PF 20 

(70%) 

Fachpraktikum 

Fachdidakti-
sches Semi-
nar Ab 1. - 

1 Studienleistung 
im Seminar  

PF 20 7 

Praktikum 5 
Wochen 

Summe      15 

 
Anlage 1.I.2.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich müssen drei Module belegt werden.  
Es muss das Basismodul studiert werden, das im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang noch nicht 
belegt wurde, also entweder „BM Alte Geschichte“ oder „BM Mittelalter“.  

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 
Studienleistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

BM Alte Ge-
schichte 

Vorlesung* oder Übung 
Ab 1. - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K 90 oder  
MP 20 

10 
Seminar mit Tutorium 

BM Mittelalter 

Vorlesung* oder Übung 

Ab 1. - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K 90 oder  
MP 20 

10 

Seminar mit Tutorium 

*In Absprache mit der oder dem Modulverantwortlichen kann in begründeten Ausnahmefällen alternativ ein 
weiteres Seminar belegt werden. 
Sollten beide BM-Module bereits in der Bachelorphase nachgewiesen worden sein, so sind drei VT-Module 
zu absolvieren. Das gewählte VT-Modul darf nicht bereits im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang 
studiert worden sein. 
 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 321 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Se-

mester 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 
Studienleistung Prüfungsleistung 

Leis-
tungs-
punkte 

VT 
Global-ge-
schichte 

Vorlesung oder Se-
minar  

1.-3. - 
1 Studienleistung pro 

Lehrveranstaltung 
HA 15-20 oder 

MP 20 oder PR 20 
10 

Seminar 

VT 
Gesellschafts-
geschichte 

Vorlesung oder Se-
minar  

1.-3. - 
1 Studienleistung pro 

Lehrveranstaltung 
HA 15-20 oder 

MP 20 oder 
10 

Seminar 

VT Kultur-ge-
schichte 

Vorlesung oder Se-
minar  1.-3. - 

1 Studienleistung pro 
Lehrveranstaltung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 20 

10 

Seminar 

VT Regionen-
geschichte 

Vorlesung oder Se-
minar  1.-3. - 

1 Studienleistung pro 
Lehrveranstaltung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 20 

10 

Seminar 

VT Medien/ Öf-
fentlichkeit/ Ge-
schichts-kultur 

Vorlesung oder Se-
minar  

1.-3. - 
1 Studienleistung pro 

Lehrveranstaltung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 20 

oder K 90 
10 

Seminar 

Summe      30 

 
Anlage 1.I.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.I.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Latinums (siehe Infor-
mation der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie den Nachweis einer neueren Fremdsprache 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zu-
lassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  

Modul 
Lehrver-
anstal-
tung 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Mas-
ter-Kollo-
quium 

4. 

mindestens 60 LP, Nachweis fachbezogener Sprachkennt-
nisse sowie gegebenenfalls weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Erstfach entsprechend den Anlagen 1.A-

R.1.4 

- MA 60-65 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.I.3 Geschichte als Kleine Fakultas  
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 
Anlage 1.I.3.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 

Fachdidaktisches Se-
minar Ab 1. - 

1 Studienleis-
tung im Semi-

nar 
PF 20 7 

Praktikum 5 Wochen 

Vertiefung Ge-
schichts-didaktik A 

Seminar (VGD 1) Ab 1. - 
1 Studienleis-

tung  

HA 15-20 o-
der MP 20 o-

der PF 20 
5 

Summe      12 

 
Anlage 1.I.3.2: Wahlpflichtmodule 
Es muss ein Vertiefungsmodul belegt werden.  

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 
Studienleistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

VT Globalgeschichte 

Vorlesung o-
der Seminar 

Ab 2. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 o-
der  

MP 20 oder  
PR 20 

8 

Seminar 

VT Gesellschaftsge-
schichte 

Vorlesung o-
der Seminar Ab 2. - 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 o-
der  

MP 20  
8 

Seminar 

VT Kulturgeschichte 

Vorlesung o-
der Seminar 

Ab 2. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 o-
der  

MP 20 oder  
PR 20 

8 

Seminar 

VT Regionengeschichte 

Vorlesung o-
der Seminar 

Ab 2. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 o-
der  

MP 20 oder  
PR 20 

8 

Seminar 

VT Medien/ Öffentlich-
keit/ Geschichtskultur 

Vorlesung o-
der Seminar 

Ab 2. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 o-
der  

MP 20 oder  
PR 20 oder  

K 90 

8 

Seminar 

Summe      8 

 
Anlage 1.I.3.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.I.3.4: Masterarbeit 
Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.L.3.4 
geschrieben. 
Unabhängig davon setzt die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 den Nachweis fach-
bezogener Lateinkenntnisse (siehe Information der Leibniz School of Education zum Latinum) voraus, so-
weit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis 
muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für 
den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
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1.J Katholische Religion 
 
1.J.1 Katholische Religion als Erstfach 
Anlage 1.J.1.1: Pflichtmodule  

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Se-

mester 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 
Studienleistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 

Vorbereitende Lehr-
veranstaltung 

2 - - AA 10-12 7 
Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

Vertiefungsmodul 8: 
Fachdidaktische Differen-
zierung 

VM 8a Didaktik des 
Religionsunterrichts 

1-2 - 

Referat oder 
kleinere schriftli-

che Leistung MP 20 oder 
K 90 

8 

VM 8b Methodik des 
Religionsunterrichts 

Referat oder 
kleinere schriftli-

che Leistung 

Aufbaumodul 7 
Theologie im Kontext VII: 
Wissenschaftstheorie der 
Theologie 

AM 7 Wissen-
schaftstheorie der 
Theologie 

3 - - PR 45 5 

Summe      20 

 
Anlage1. J.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.J.1.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.J.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Kleinen Latinums 
(siehe Information der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie des Graecums oder des Hebraicums 
beziehungsweise fachbezogener Latein- und Griechisch- oder Hebräischkenntnisse voraus, soweit der 
Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den 
Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Mas-
terstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  

Modul 
Lehrver-

anstaltun-
gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Mas-
ter-Kollo-
quium 

4 

Mindestens 60 LP, Nachweis von Latein- und Griechisch- o-
der Hebräischkenntnissen sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem gewählten Zweitfach entspre-

chend den Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Stu-
dienleis-

tung 
MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.J.2 Katholische Religion als Zweitfach 
 
Anlage 1.J.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 

Vorbereitende Lehr-
veranstaltung 

2 - - AA 10-12 7 
Fachpraktikum (5 Wo-
chen) 

Vertiefungsmodul 8: 
Fachdidaktische Diffe-
renzierung 

VM 8a Didaktik des 
Religionsunterrichts 

1-2 - 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung MP 20 oder 

K 90 
8 

VM 8b Methodik des 
Religionsunterrichts 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Summe      15 

 
Anlage 1.J.2.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind Module im Umfang von 30 LP zu wählen, die im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang nicht 
gewählt worden sind. Das Vertiefungsmodul 5 (Kategorien systematisch-theologischen Denkens: Dogmatik) 
und das Aufbaumodul 2 (Theologie im Kontext II: Christentum in Geschichte und Gegenwart) sind Pflichtmo-
dule, soweit sie nicht im Bachelor absolviert worden sind. In diesem Fall ist der Nachweis über die entspre-
chenden Leistungspunkte vorzulegen. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung 

Studienle-
istung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Moraltheologie/ Christliche 
Sozial-wissenschaften 

VM 4a Glaube und sittliches 
Handeln 

1-2 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

- 

6 

VM 4b Kirche und Gesell-
schaft 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

Vertiefungsmodul 5: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Dogmatik 

VM 5a Theologische Anth-
ropologie 

1 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

VM 5b Christologie/ Soterio-
logie 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

Vertiefungsmodul 7: 
Fachwissenschaftliche Dif-
ferenzierung 

VM 7a Biblische Hermeneu-
tik 

2-3 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

HA 10-12 10 

VM 7b Schöpfungs-lehre – 
Eschatologie 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 1: 
Theologie im Kontext I: 
Christentum und Religio-
nen 

AM 1a Das frühe Christen-
tum im Kontext seiner Zeit 

2 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

9 
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Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung 

Studienle-
istung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

AM 1b Theologie der Religi-
onen 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

AM 1c Christentum und 
Weltreligionen in religions-
pädagogischen Handlungs-
feldern 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 2: 
Theologie im Kontext II: 
Christentum in Geschichte 
und Gegenwart 

AM 2a Brennpunkte der Kir-
chen-geschichte 

3-4 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

- 

9 

AM 2b Ethik – verantwortete 
Gestaltung des persönli-
chen, sozialen und gesell-
schaftlichen Lebens 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

AM 2c Kirche und Recht 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

- 

Aufbaumodul 3: 
Theologie im Kontext III: 
Christentum und Kultur 

AM 3a Kirche und Sakra-
mente/Liturgie 

2 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

AM 3b Ästhetik und Reli-
gion/ Liturgische Bildung 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 4: 
Theologie im Kontext IV: 
Religion und Religio-sität 
im gesellschaft-lichen Kon-
text 

AM 4a Religions-philoso-
phie/ Religionskritik 

3-4 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

AM 4b Religion in biographi-
scher Sozialisation 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im Kontext V: 
Ökumenische Theologie 

AM 5 Ökumenische Theolo-
gie - konfessionell-koopera-
tives Modul 

3 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

3 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im Kontext 
VI:Theologie inter-diszipli-
när 

AM 6 Veranstaltung: Theo-
logie im Kontext der Wis-
senschaften - interdiszipli-
näres Modul 

4 - 

Referat o-
der kleinere 
schriftliche 
Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

3 

Summe      30 

 
Anlage 1.J.2.3: Wahlmodule 
– entfällt –  
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Anlage 1.J.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Kleinen Latinums 
(siehe Information der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie des Graecums oder des Hebraicums 
beziehungsweise fachbezogener Latein- und Griechisch- oder Hebräischkenntnisse voraus, soweit der 
Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den 
Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Mas-
terstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 
Semes-

ter 
ggf. Voraussetzungen für die Zulas-

sung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterar-
beit 

Master-Kollo-
quium 

4 

Mindestens 60 LP, Nachweis von La-
tein- und Griechisch- oder Hebräisch-

kenntnissen sowie gegebenenfalls wei-
tere Voraussetzungen aus dem ge-

wählten Erstfach entsprechend den An-
lagen 1.A-R.1.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.K Mathematik 
 
A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 

(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 
Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 

(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten.In-
nerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 

 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemesse-

nen Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
1.K.1.1 Mathematik als Erstfach 
Anlage K.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vo-
rausset-

zungen für 
die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 

Begleitende Lehrveranstaltung 
2 o-

der 3 
- 

Eine Leis-
tung ge-

mäß 
§ 14(2) 

AA 7 
Schulpraktikum  

Fachdidak-
tik Mathe-
matik 

2 Fachdidaktische Veranstaltungen im Umfang von 
insgesamt mindestens 8 LP 

1 und 
2 

- 

Ü oder 
SM oder 

PF oder R 

MP oder 
PF oder 
HA oder 

K  
8 

Ü oder 
SM oder 

PF oder R 

MP oder 
PF oder 
HA oder 

K 

Fachwis-
senschaftli-
che Vertie-
fung 

Es ist eine Veranstaltung im Umfang von mindestens 
5 LP zu wählen, geeignet sind zum Beispiel Stochastik 
für Lehramtskandidaten oder Mathematik für Physiker 
I oder II. Darüber hinaus können dem Modul im Vorle-
sungsverzeichnis weitere geeignete Lehrveranstaltun-
gen zugeordnet werden. 

Ab 1 - 
Ü, SM o-

der R 
M oder K 5 

Summe      20 

 
Anlage 1.K.1.2: Wahlpflichtmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.K.1.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
Anlage 1.K.1.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4 
mindestens 60. LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Zweitfach entspre-

chend den Anlagen 1.B-R.2.4  
V MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.K.2 Mathematik als Zweitfach 
 
Anlage 1.K.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 

Begleitende Lehrveranstaltung 2 oder 
3 

- 
Eine Leistung 
gemäß § 14(2) 

AA 7 
Schulpraktikum  

Fachdidaktik 
Mathematik 

2 Fachdidaktische Veranstaltun-
gen im Umfang von insgesamt 
mindestens 8 LP 

1 und 
2 

- 

Ü oder SM o-
der PF oder R  

MP oder PF 
oder HA oder 

K  
8 

Ü oder SM o-
der PF oder R 

MP oder PF 
oder HA oder 

K 

Stochastische 
Methoden 

Mathematische Stochastik I 
Übung Math. Stoch. 

2 - Ü K 10 

Summe      25 

 
Anlage 1.K.2.2: Wahlpflichtmodule 
 
Anlage 1.K.2.2.a: Fortgeschrittene Mathematische Methoden 
Es ist eines der Module Fortgeschrittene Mathematische Methoden A oder B zu wählen. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die Zulas-
sung 

Stu-
dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fortgeschrittene 
Mathematische 
Methoden A 

Eine der Vorlesungen, Analysis III oder Diskrete 
Mathematik. Weitere Veranstaltungen können 
dem Modul im Veranstaltungskatalog zugeord-
net werden. 

Ab 1 - Ü 
K oder 

MP 
10 

Fortgeschrittene 
Mathematische 
Methoden B 

Eine der Vorlesungen Numerische Mathematik II 
oder Mathematische Stochastik II. Weitere Ver-
anstaltungen können dem Modul im Veranstal-
tungskatalog zugeordnet werden. 

Ab 1 - Ü 
K oder 

MP 
10 

Summe      10 

 
Anlage 1.K.2.2.b Vertiefung 
Es ist eines der beiden Module zu absolvieren. Sofern das Modul „Algebra I“ im FächerübergreifendenBa-
chelorstudiengang noch nicht absolviert wurde, ist dies verpflichtend zu belegen. Andernfalls ist dasModul 
„Algorithmische Mathematik“ zu absolvieren.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Algebra I 
Algebra I 
Übung Algebra I 

3 - Ü K oder MP  10 

Algorithmische 
Mathematik 

Algorithmische Mathematik 
Übung Algorithmische Ma-
thematik 

Ab 1 - Ü K oder MP 10 

Summe      10 

 
Anlage 1.K.2.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
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Anlage 1.K.2.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.1.4 
V MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
 
 
1.K.3 Mathematik als Kleine Fakultas 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
Anlage 1.K.3.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 

Begleitende Lehrveranstaltung 
2 oder 

3 
- 

Eine Leis-
tung gemäß 

§ 14(2) 
AA 7 

Schulpraktikum  

Fachdidaktik 
Mathematik 

2 Fachdidaktische Veranstaltungen im 
Umfang von insgesamt mindestens 8 LP 

1 und 
2 

- 

Ü oder PF o-
der SM oder 

R  

MP oder PF 
oder HA o-

der K  
8 

Ü oder PF o-
der SM oder 

R 

MP oder PF 
oder HA o-

der K  

Stochastische 
Methoden 

Mathematische Stochastik I 
Übung Math. Stoch. 

2 - Ü K 10 

Fortgeschrit-
tene Mathe-
matik 

Funktionentheorie I für Lehramt, weitere 
Veranstaltungen können dem Modul im 
Veranstaltungs-katalog zugewiesen wer-
den. 

Ab 1 - Ü K oder MP 5 

Summe      30 

 
Anlage 1.K.3.2: Wahlpflichtmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.K.3.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.K.3.4: Masterarbeit  
Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach der Anlage 
1.L.3.4 geschrieben. 
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1.L Musik 
 
1.L.1 Musik als Erstfach 
 
Anlage 1.L.1.1: Pflichtmodule 
Für das Vertiefungsfach im Modul „Schulmusikpraktisch angewandtes Vertiefungsfach“ findet die Auswahl 
an Vertiefungsfächern und -veranstaltungen nach Maßgabe der gültigen Studienordnung und des aktuellen 
Vorlesungsverzeichnisses statt. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester 
ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

Musikwissenschaft/ 
Musikpädagogik 1 

Musikpädagogik I  
(2 SWS) 

1. und 2. - 
SA/Ü 

R HA 
15-20 Seiten 

2 

4 
Musikwissenschaft I 
(2 SWS) 

1. und 2. - 
SA/Ü 

R 
2 

Musikwissenschaft/ 
Musikpädagogik 2 

Musikpädagogik II 
(2 SWS) 

3. - 
SA/Ü 

R 
PR 

2 

4 
Musikwissenschaft II 
(2 SWS) 

3. - 
SA /Ü 

R 
2 

Schulmusik- 
praktischangewand-
tes Vertiefungsfach 

Vertiefungsfach 1. und 2. - 1 K oder MP oder R 
oder HA oder AA 
(Ausarbeitung in 
Form eines Pro-
jektberichts) oder 

PR  
oder SA oder MK 

3 

5 Musikpädagogik, 
Teachertraining 
(2 SWS) 

1. und 2. Vertiefungsfach SA  2 

Fachpraktikum 

Vorbereitungs-semi-
nar 
(2 SWS) 

1. - SA AA (Ausarbeitung 
in Form eines 
Praktikumsbe-
richts ca. 5000 

Wörter) 

2 
7 

Schulpraktikum 
(5 Wochen) 

2. und 3. 
Vorbereitungs-

seminar 
1 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.L.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.L.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.L.1.4: Masterarbeit  

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kollo-
quium (2 SWS) 

4. 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-

raussetzungen aus dem gewählten Zweitfach ent-
sprechend den Anlagen 1.B-R.2.4 

1 MA  25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.L.2 Musik als Zweitfach 
Das Fach Musik kann nur als Erstfach studiert werden, da im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang 
der Leibniz Universität das Fach Musik nur als Erstfach angeboten wird. 
 
 
1.L.3 Musik als Erstfach mit dem Zweitfach als Kleine Fakultas 
Anlage 1.L.3.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vo-
raussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

Musikwissenschaft/ 
Musikpädagogik I 

Seminar Musikwissenschaft  
(2 SWS) 1. 

und 
2. 

- 

1 
PR HA 15-20 Seiten 

oder MM 

3 

5 

Seminar Musikpädagogik (2 SWS) 
1 

PR 
2 

Musikpädagogik/ Mu-
sikwissenschaft II 

Seminar  
Musikpädagogik  
(2 SWS) 

1. 
und 
2. 

- 

1 
R MM 

oder HA 15-20 
Seiten 

3 

5 

Seminar 
Musikwissenschaft II (2 SWS) 

1 
R 

2 

Fachpraktikum 

Vorbereitungsseminar  
(2 SWS) 

3. - 

1 AA (Ausarbeitung 
in Form eines 
Praktikumsbe-
richts ca. 5.000 

Wörter) 

2 

7 

Schulpraktikum (5 Wochen) 

1 
Vor-be-

reitungs-
seminar 

5 

Künstlerischer 
Schwerpunkt/ musik-
pädagogische ange-
wandte Instrumental-
ausbildung 

Einzelunterricht (Instrument oder 
Gesang – weitergeführt aus dem 
Bachelorstudiengang) schulprak-
tisch orientiert (1+1 SWS, 60 min.) 1. 

und 
4. 

- 

1 

PK ggf. mit ME 
(Kombinations-

prüfung) 

6 

10 
Schulpraktisches Musizieren – 
Gruppenunterricht Gitarre 
(1+1 SWS) oder Einzelunterricht 
Klavier (½ + ½ SWS) 

1 4 

Summe      27 

 
Anlage 1.L.3.2: Wahlpflichtmodule 
Aus drei Modulen müssen zwei ausgewählt werden. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Stu-
dienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

Schwerpunkt Klassen-
musizieren und schul-
praktisches Arrangieren 

Seminar zum Schulprakti-
schen Arrangieren – prak-
tisch angewandter Theorie-
unterricht (2 SWS) 

1. und 
3. 

- 

1 
PR einer SA oder PR 
eines Schul-projekts 

2 

4 
2 

Studienbegleitendes Schul-
projekt (2 SWS) 

1 

Schwerpunkt Chorleitung 
(Chor, Jazzchor) 

Chor, Pop- oder Jazzchor 
(2 SWS) 

2. und 
3. 

- 

1 PR (musikpraktisch mit 
Schulensemble) oder 
SA (Lerntagebuch im 

Portfoliostil) 

2 
4 

Chor, Jazzchor – schulisch 
orientiert (2 SWS) 

1 
2 

Schwerpunkt Ensemble-
leitung (Orchester, Big-
band/Combo) 

Orchester, Bigband/ Combo 
(2 SWS) 2. und 

3. 
- 

1 PR (musikpraktisch mit 
Schulensemble) oder 

2 4 

1 
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Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung 

Stu-
dienle-
istung 

Prüfungsleistung 
Leis-

tungs-
punkte 

Orchester, Bigband/ Combo 
- schulisch orientiert 
(2 SWS) 

SA (Lerntagebuch im 
Portfoliostil) 2 

Summe      8 

 
Anlage 1.L.3.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.L.3.4: Masterarbeit  
In der Studienvariante Kleine Fakultas wird die Masterarbeit immer im Erstfach Musik geschrieben werden. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulas-
sung 

Stu-
dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit 
Master-Kolloquium 

(2 SWS) 
4. 

Mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls 
weitere Voraussetzungen aus dem ge-

wählten Zweitfach entsprechend den Anla-
gen 1.B-R.3.4 

1 MA  25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 333 

1.M Philosophie 
 
1.M.1 Philosophie als Erstfach 
 
Anlage 1.M.1.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Übersichtsmodul zur Theoreti-
schen Philosophie und Prakti-
schen Philosophie 

2 Seminare 1 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12  
oder  

ES 10-12  
oder MP 20 

8 

Fachpraktikum 
Praktikum (5 Wo-
chen) und beglei-
tendes Seminar 

3 - 
1 Studienleis-

tung 
AA 8 7 

Klassische Texte der Philoso-
phie 

1 Seminar (Lek-
türekurs) 

2 - 
1 Studienleis-

tung 

HA 10-12  
oder  

ES 10-12  
oder MP 20 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.M.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.M.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.M.1.4: Masterarbeit 
Für die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit sind Sprachkenntnisse erforderlich, die ein angemesse-
nes Arbeiten mit den jeweiligen Quellen ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Themen aus der antiken oder 
mittelalterlichen Philosophie (Griechisch- beziehungsweise Lateinkenntnisse) als auch für solche der neu-
zeitlichen oder modernen Philosophie (Englisch- beziehungsweise Französischkenntnisse etc.). Der Nach-
weis ist durch das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der erfolgreichen Teilnahme an entspre-
chenden Sprachkursen zu erbringen. 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die Zulas-

sung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 

mindestens 60 LP, Nachweis fachbezo-
gener Sprachkenntnisse sowie gegebe-
nenfalls weitere Voraussetzungen aus 

dem gewählten Zweitfach entsprechend 
den Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.M.2 Philosophie als Zweitfach 
 
Anlage 1.M.2.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Geschichte der Philoso-
phie II 

Aus zwei der Epochen 
Antike, Mittelalter, Neu-
zeit und Moderne je-
weils ein Seminar 

1-2 - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 12-15 oder 
ES 12-15 oder 

MP 20 
10 

Klassische Texte der 
Philosophie 

2 Seminare (Lektüre-
kurse) 

2-3 o-
der 
3-4 

Erfolgreiche Teil-
nahme an dem 

Modul Gesch. d. 
Phil. II 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 12-15 oder 
ES 12-15 oder 

MP 20 
10 

Übersichtsmodul zur 
Theoretischen Philoso-
phie und Praktischen 
Philosophie 

2 Seminare 1-2 - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
8 

Fachpraktikum 
Praktikum (5 Wochen) 
und begleitendes Semi-
nar 

3 - 
1 Studienle-

istung 
AA 8 7 

Summe      35 

 
Anlage 1.M.2.2: Wahlpflichtmodule  
Es ist eines der folgenden Wahlpflichtmodule zu wählen. 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Rhetorik, Sprache und 
Kommunikation 

2 Seminare 
oder 
1 Vorlesung 
und 1 Se-
minar 

1-2 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
10 

Vertiefungsmodul zu 
einem systematischen 
Schwerpunkt 

2 Seminare 
oder 
1 Vorlesung 
und 1 Se-
minar 

3-4 
Erfolgreiche Teilnahme an 
dem Übersichtsmodul und 

dem Modul Gesch. d. Phil. II 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
10 

Vertiefungsmodul zu 
einem historischen 
Schwerpunkt 

2 Seminare 
oder 
1 Vorlesung 
und 1 Se-
minar 

3-4 
Erfolgreiche Teilnahme an 
dem Übersichtsmodul und 

dem Modul Gesch. d. Phil. II 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
10 

Summe      10 

 
Anlage 1.M.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 335 

Anlage 1.M.2.4: Masterarbeit 
Für die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit sind Sprachkenntnisse erforderlich, die ein angemesse-
nes Arbeiten mit den jeweiligen Quellen ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Themen aus der antiken oder 
mittelalterlichen Philosophie (Griechisch- beziehungsweise Lateinkenntnisse) als auch für solche der neu-
zeitlichen oder modernen Philosophie (Englisch- beziehungsweise Französischkenntnisse etc.). Der Nach-
weis ist durch das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der erfolgreichen Teilnahme an entspre-
chenden Sprachkursen zu erbringen. 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die Zu-

lassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 

mindestens 60 LP, Nachweis fachbe-
zogener Sprachkenntnisse sowie ge-
gebenenfalls weitere Voraussetzun-

gen aus dem gewählten Erstfach ent-
sprechend den Anlagen 1.A-R.1.4  

1 Studien-
leistung 

MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.N Physik 
 
A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 

(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 
Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 

(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. In-
nerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 

 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemessenen 

Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
 
1.N.1 Physik als Erstfach  
 
Anlage 1.N.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vo-
rausset-
zungen 
für die 
Zulas-
sung 

Stu-
dienle-
istung 

Prü-
fungs-
leis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachprakti-
kum 

Begleitende Lehrveranstaltung 
3 - 

Eine 
Studien-
leistung 

AA 7 
Schulpraktikum 

Fortge-
schrittene 
Fachdidak-
tik Physik 

Fachdidaktische Veranstaltungen der Physik im Umfang 
von mindestens 4 LP 

Ab 1 - 

jeweils 
SM 

MP o-
der K 

8 
Praktikum Experimente und Experimentieren im Physikun-
terricht (PEX)  

LÜ und 
Sicher-
heitsan-
weisung 

 

Fachwis-
senschaftli-
che Vertie-
fung 

Es ist entweder ein Wahlpflichtmodul gemäß Anlage 
1.N.2.2 (falls eine Übung angeboten wird ohne Laborprakti-
kum) oder eines der Module Fortgeschrittene Festkörper-
physik, Gravitationsphysik, Quantenoptik oder Quantenfeld-
theorie zu belegen. Darüber hinaus können der Fachwis-
senschaftlichen Vertiefung im Modulkatalog weitere geeig-
nete Lehrveranstaltungen zugeordnet werden. 

Ab 1 - 

Ü oder 
R  

oder LÜ  
oder SM 

MP o-
der K 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.N.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage1. N.1.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.N.1.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem gewählten Zweitfach 

entsprechend den Anlagen 1.B-R.2.4 
V MA  25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.N.2 Physik als Zweitfach 
 
Anlage 1.N.2.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-

lassung 

Studienle-
istung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
Begleitende Lehrveranstaltung 

3 - 
Eine Stu-
dienleis-

tung  
AA 7 

Schulpraktikum 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik Phy-
sik 

Fachdidaktische Veranstaltungen 
der Physik im Umfang von min-
destens 4 LP 

Ab 1 - 

jeweils SM MP oder K 

8 
Praktikum Experimente und Ex-
perimentieren im Physikunterricht 
(PEX) 

LÜ  

Theoretische Phy-
sik C 

Theoretische Physik C 
Übung Theoretische Physik C 

1 - Ü  MP 10 

Physik präsentie-
ren 

Proseminar Ab 1 - SM - 4 

Summe      29 

 
Anlage 1.N.2.2: Wahlpflichtmodule 
1) Es sind zwei der Module „Einführung in die Festkörperphysik“, „Kohärente Optik“, „Atom- und Molekülphy-

sik“ und „Strahlenschutz“ zu wählen.  
2) Module oder Veranstaltungen, die bereits im Bachelorstudiengang absolviert und in die Bachelorprüfung 

eingebracht wurden, dürfen nicht erneut gewählt werden. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Einführung in die 
Festkörperphysik 

Einführung in die Festkör-
perphysik 
Übung Einf. Festkörperph. Ab 1 - 

U 
K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Atom- und Mole-
külphysik 

Atom- und Molekülphysik 
für das Lehramt  
Übung Atom- und Molekül-
physik für das Lehramt 

Ab 1 - 
Ü 

K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Kohärente Optik 

Kohärente Optik 
Übung Kohärente Op. Ab 2 - 

Ü 
K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Strahlenschutz 

Strahlenschutz und Ra-
dioökologie Ab 1 - 

- 
K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Summe      16 

 
Anlage 1.N.2.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
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Anlage 1.N.2.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Semes-

ter 
ggf. Voraussetzungen für die Zulas-

sung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 

mindestens 60 LP sowie gegebenen-
falls weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.2.4 

V MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.O Politik-Wirtschaft 
 
1.O.1 Politik-Wirtschaft als Erstfach 
 
Anlage 1.O.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 

Fachpraktikum (5 Wochen) 

1 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

AA 10-12 7 Begleitende 
Lehrveranstaltung 

Wirtschafts-, Ar-
beits- und Gesell-
schafts-politik 

Vorlesung „Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre“ 1-3 - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

8 

Vorlesung oder Seminar 

Vertiefungsmodul 
Fachdidaktik 

Seminar 
2 oder 

3 
- 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.O.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.O.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.O.1.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem gewählten Zweitfach 

entsprechend den Anlagen 1.B-R.2.4  

1 Stu-
dienleis-

tung 
MA 60-80 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
 
 
1.O.2 Politik-Wirtschaft als Zweitfach 
Anlage 1.O.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 

Fachpraktikum (5 Wochen) 

1 - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

AA 10-12 7 Begleitende Lehrveranstal-
tung 

Internationale Be-
ziehungen, Welt-
gesellschaft, Euro-
päische Integra-
tion 

Vorlesung oder Seminar 

1-3 - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 

Wirtschafts-, Ar-
beits- und Gesell-
schafts-politik 

Vorlesung „Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre“ 

1-3 - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

8 

Vorlesung oder Seminar 
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Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 
Fachdidaktik 

Seminar 2 oder 3 - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

5 

Summe      30 

 
Anlage 1.O.2.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind drei der folgenden Wahlpflichtmodule zu wählen. 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Se-

mester 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 
Studienleistung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Politische Soziologie 
Vorlesung oder 
Seminar 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

5 

Politikfelder und Politi-
sche Verwaltung 

Vorlesung oder 
Seminar 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

5 

Gesellschaftstheorie 
Seminar oder Vor-
lesung 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

5 

Weltgesellschaft und 
Kulturvergleich 

Seminar oder Vor-
lesung 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

5 

Arbeit und Organisa-
tion 

Seminar oder Vor-
lesung 

1-3 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

5 

Vertiefungsmodul Po-
litikwissenschaftliche 
Methoden 

Vorlesung oder 
Seminar 

1-3 

erfolgreich studiertes 
Modul „Politikwissen-
schaftliche Methoden“ 
im Fächerübergreifen-
den Bachelorstudien-

gang 

1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 
MP 20 5 

Summe      15 

 
Anlage 1.O.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.O.2.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.1.4 

1 Stu-
dienleis-

tung 
MA 60-80 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 341 

1.O.3 Politik-Wirtschaft als Kleine Fakultas 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 
Anlage 1.O.3.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachpraktikum und Fach-
didaktik 

Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

1 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

AA 10-12 7 
Begleitende 
Lehrveranstaltung 

Internationale Beziehun-
gen, Weltgesellschaft, Eu-
ropäische Integration 

Vorlesung oder Se-
minar 

1-3 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Se-
minar 

Wirtschafts-, Arbeits- und 
Gesellschafts-politik 

Vorlesung „Einfüh-
rung in die Volks-
wirtschaftslehre“ 1-3 - 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

8 

Vorlesung oder Se-
minar 

Vertiefungsmodul Fachdi-
daktik 

Seminar 
2 oder 

3 
- 

1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

5 

Summe      30 

 
Anlage 1.O.3.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.O.3.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.O.3.4: Masterarbeit 
Die Masterarbeit wird in der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.l.3.4 
geschrieben.  
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1.P Spanisch 
 
1.P.1 Spanisch als Erstfach 
 
Anlage 1.P.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Aufbaumodul 
Fachdidaktik: 
Spanisch als Fremd-
sprache im Schul-un-
terricht 

D2.1 (2 SWS) 
Seminar 
D2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studienle-
istung pro 

LV 

PR/A 30-40 o-
der K 90 

oder HA 15-20 
oder 

AA 15-20 

8 

Fachpraktikum 
D3 (2 SWS) 
Seminar und Schul-
praktikum (5 Wochen) 

1.-3. - 
1 Studienle-
istung pro 

Modul 

AA 
15-20 

7 

Summe      15 

 
Anlage 1.P.1.2: Wahlpflichtmodule  
Im Wahlpflichtbereich muss das Modul belegt werden, das noch nicht in der Bachelorphase studiert worden 
ist. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienle-
istung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Master Vertiefungs-
modul Literatur- und 
Kulturwissenschaft 

M L3 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studien-

leistung 

HA 15-20 oder 
PR/A 20-30 o-

der MP 15 
5 

Master Vertiefungs-
modul Sprach- und 
Kulturwissenschaft 

M S3 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studien-

leistung 

HA 15-20 oder 
PR/A 20-30 o-

der MP 15 
5 

Summe      5 

 
Anlage 1.P.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.P.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von einer weiteren Fremd-
sprache voraus, soweit die Nachweise nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt 
wurden. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zu-
gang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für die 
Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem 
Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in spani-
scher Sprache erfolgen muss. 

Modul 
Lehrveranstaltun-

gen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die Zu-

lassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. 

mindestens 60 LP Nachweis fachbe-
zogener Sprachkenntnisse, Aus-

landsaufenthalt sowie gegebenenfalls 
weitere Voraussetzungen aus dem 
gewählten Zweitfach entsprechend 

den Anlagen 1.B-R.2.4 

- MA 60-65 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.P.2 Spanisch als Zweitfach 
Es wird dringend empfohlen, dass die Vertiefungsmodule Sprach- und Kulturwissenschaft und Literatur- und 
Kulturwissenschaft erst nach vorherigem Besuch des korrespondierenden Aufbaumoduls studiert werden. 
 
Anlage 1.P.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leistungs-
punkte 

Aufbaumodul 
Fachdidaktik: 
Spanisch als Fremd-
sprache im Schul-unter-
richt 

D2.1 (2 SWS) 
Seminar 
D2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 

1 Studienle-
istung pro 
Lehrveran-

staltung 

PR/A 30-40 o-
der K 90 

oder 
HA 15-20  

oder 
AA 15-20 

8 

Fachpraktikum 

D3 (2 SWS) 
Seminar 
Schulpraktikum  
(5 Wochen) 

1.-3. - 
1 Studienle-
istung pro 

Modul 
AA 15-20 7 

Vertiefungsmodul 
Sprachpraxis 1 

E3.1 (4 SWS) 
Übung  
Curso superior 1 

1. - 
1 Studienle-

istung 
K 90 5 

Vertiefungsmodul 
Sprachpraxis 2 

E3.2 (4 SWS) 
Übung  
Curso superior 2 

2. - 
1 Studienle-

istung 

MP 15 
oder 
R 10 

5 

Master Vertiefungs-mo-
dul Literatur- und Kultur-
wissenschaft 

M L3 (2 SWS) 
Seminar 

2.-3. - 
1 Studienle-

istung  

HA 15-20  
oder 

PR/A 20-30 o-
der  

MP 15 

5 

Master Vertiefungsmo-
dul Sprach- und Kultur-
wissenschaft 

M S3 (2 SWS) 
Seminar 

2.-3. - 
1 Studienle-

istung  

HA 15-20  
oder 

PR/A 20-30 o-
der  

MP 15 

5 

Summe      35 

 
Anlage 1.P.2.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich muss das Modul belegt werden, das noch nicht in der Bachelorphase studiert worden 
ist. 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 
Studienleistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Aufbaumodul Sprach- 
und Kulturwissenschaft 

S2.1 (2 SWS)  
Seminar od. 
Vorlesung 
S2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 10-15 o-
der 

PR/A 20 o-
der 

MP 15 

10 

Aufbaumodul Literatur- 
und Kulturwissenschaft 

L2.1 (2 SWS) 
Seminar od. 
Vorlesung 
L2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 10-15 o-
der 

PR/A 20 o-
der 

MP 15 

10 

Summe      10 

 
Anlage 1.P.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.P.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von einer weiteren Fremd-
sprache voraus, soweit die Nachweise nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt 
wurden. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zu-
gang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für die 
Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem 
Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in spani-
scher Sprache erfolgen muss. 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit 
Master-Kollo-

quium 
4. 

mindestens 60 LP Nachweis fachbezogener 
Sprachkenntnisse sowie gegebenenfalls weitere 

Voraussetzungen aus dem gewählten Erstfach ent-
sprechend den Anlagen 1.A-R.1.4 

 MA 60-65 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.Q Sport 
 
1.Q.1. Sport als Erstfach 
Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt be-
ziehungsweise eingebracht werden. 
 
Anlage 1.Q.1.1: Pflichtmodule 
Im Modul „Wahlvertiefung Didaktik und Methodik der Sportarten“ darf die VP nicht in der Sportart absolviert 
werden, die im Bachelorstudium als Exkursion belegt wurde. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leitungs-
punkte 

Heterogenität im 
Schulsport 

Anfängerschwimmen (1 SWS)  

1-2 - 

1 Studienleistung 

AA5 4 
Psychomotorische Bewegungs-
förderung (1 SWS) 

1 Studienleistung 

Helfen und Sichern (1 SWS) 1 Studienleistung 

Wahlvertiefung Di-
daktik und Metho-
dik der Sportarten 

VP in einer bisher nicht vertief-
ten Sportart mit Ausnahme der 
Spiele (2 SWS) 

1 - 1 Studienleistung 
FP 30 und 

K 60 
4 

Fachpraktikum LG 
Fachpraktikum (5 Wochen) 

2 - 1 Studienleistung AA 15 7 
Begleitendes Seminar (2 SWS) 

Forschendes Ler-
nen 

1-2 Forschungsseminare 
(4-2 SWS) im gesamten Um-
fang von 4 SWS 

3 - 
1 Studienleistung 

pro Lehrveran-
staltung 

HA 15 o-
der MP 20 

5 

Summe 20 

 
Anlage 1.Q.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.Q.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.Q.1.4: Masterarbeit 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt 
wurden. 

Modul 
Lehrver-
anstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Lei-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Kollo-
quium / 
Seminar 

4 

mindestens 60 LP, Nachweis der Ersten Hilfe und des Deut-
schen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze, sowie gegebe-
nenfalls weitere Voraussetzungen aus dem gewählten Zweit-

fach entsprechend den Anlagen 1.B-R.2.4 

- MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.Q.2 Sport als Zweitfach 
Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt be-
ziehungsweise eingebracht werden. 
 
Anlage 1.Q.2.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studienle-

istung 
Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Heterogenität im 
Schulsport 

Anfängerschwimmen 
(1 SWS) 

1-2 - 

1 Studien-
leistung 

AA 5 4 
Psychomotorische Bewe-
gungsförderung (1 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Helfen und Sichern 
(1 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Wahlvertiefung Sport-
theorie 

VP aus Sport und Erzie-
hung, Sport und Gesell-
schaft, Sport und Bewe-
gung/Training oder Sport 
und Gesundheit (2 SWS) 

1-3 
Studienleistung der da-

zugehörigen EP 
1 Studien-

leistung 
HA 15 oder 

MP 20 
4 

Wahlvertiefung Didak-
tik und Methodik der 
Sportarten 

VP in einer bisher nicht ver-
tieften Sportart mit Aus-
nahme der Spiele (2 SWS) 

1 - 
1 Studien-

leistung 
FP 30 und 

K 60 
4 

Fachpraktikum LG 

Fachpraktikum (5 Wochen) 

2 - 
1 Studien-

leistung 
AA 15 7 Begleitendes Seminar 

(2 SWS) 

Summe 19 

 
Anlage 1.Q.2.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich (insgesamt 26 Leistungspunkte) ist im Umfang von 8 Leistungspunkten das Modul 
„Vertiefung Erziehungs-, sozial- und gesellschaftswiss. Sporttheorie“ zu wählen, wenn im Bachelorstudium 
das Modul „Vertiefung Naturwiss. Sporttheorie“ absolviert wurde – und umgekehrt. Im gesamten Bachelor- 
und Masterstudium müssen also beide Vertiefungsmodule der Sporttheorie bestanden worden sein. 
Des Weiteren ist im Wahlpflichtbereich im Umfang von 10 Leistungspunkten das Modul „Individualsport“ zu 
wählen, wenn im Bachelorstudium das Modul „Weitere Sportarten“ absolviert wurde – und umgekehrt. Im 
gesamten Bachelor- und Masterstudium müssen also beide Module bestanden worden sein, sodass 
dadurch die Bereiche Leichtathletik, Schwimmen und eine weitere Individualsportart (Turnen oder Gymnas-
tik/Tanz) (eine dieser drei gewählten vertiefend), zwei der „weiteren Sportarten“ (eine dieser beiden gewähl-
ten vertiefend) sowie eine Exkursion jeweils erfolgreich mit fachpraktischen Prüfungsanteilen abgeschlossen 
wurden. 
Alle Studierenden, die den Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang vor dem 01.10.2017 abgeschlossen 
haben, müssen pflichtgemäß das Modul „Weitere Sportarten“ absolvieren. Näheres zur Modulbelegung 
ergibt sich aus dem Modulkatalog für das Fach Sport. 
Weiterhin muss im Umfang von 8 Leistungspunkten das Modul „Spielen in Mannschaften“ gewählt werden, 
wenn im Bachelorstudium das Modul „Rückschlagspiele“ absolviert wurde – und umgekehrt. Im gesamten 
Bachelor- und Masterstudium müssen also beide Spielmodule bestanden worden sein. 
Die Exkursion im Modul „Weitere Sportarten“ darf nicht in einer Sportart absolviert werden, die schon als „EP 
Weitere Sportarten“ oder als VP im Pflichtmodul „Wahlvertiefung Didaktik und Methodik der Sportarten“ be-
legt wurde – und umgekehrt. 
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Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 

Studienle-
istung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefung Erzie-
hungs-, so-
zial- und gesell-
schaftswiss. 
Sporttheorie 

VP Sport und Erziehung 
(2 SWS) 

1-3  

1 Studien-
leistung 

HA 15 als 
Abschluss 
des Moduls 

8 
VP Sport und Gesellschaft 
(2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

VP Sport und Erziehung oder 
VP Sport und Gesellschaft 
(2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Vertiefung Natur-
wiss. Sporttheorie 

VP Sport und Bewegung/ Trai-
ning (2 SWS) 

1-3  

1 Studien-
leistung 

HA 15 als 
Abschluss 
des Moduls 

8 
VP Sport und Gesundheit 
(2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

VP Sport und Bewegung/ Trai-
ning oder VP Sport und Ge-
sundheit (2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Individualsport 

EP Leichtathletik (2 SWS) 

1-3 

- 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

10 

EP Schwimmen (2 SWS) - 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

EP Turnen oder EP Gymnas-
tik/Tanz (2 SWS) 

- 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

VP in einer der drei Individual-
sportarten (2 SWS) 

Studienleistung der 
dazugehörigen EP 

1 Studien-
leistung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

Weitere Sportar-
ten 

EP Weitere Sportarten (2 SWS) 

1-3 

- 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

10 

EP Weitere Sportarten (2 SWS) - 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

VP in einer der zwei weiteren 
Sportarten (2 SWS) 

Studienleistung der 
dazugehörigen EP 

1 Studien-
leistung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

Exkursion (7-14 Tage)  
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

Spielen in Mann-
schaften 

EP Mannschaftsspiel (2 SWS) 

2-4 

- 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

8 
EP Mannschaftsspiel (2 SWS) - 

1 Studien-
leistung 

FP 15 (un-
benotet) 

VP in einem der beiden Mann-
schaftsspiele (2 SWS) 

Studienleistung der 
dazugehörigen EP 

1 Studien-
leistung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

Rückschlagspiele 

EP Rückschlagspiel (2 SWS) 

2-4 

- 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

8 VP Rückschlagspiel (2 SWS) 
Studienleistung der 
dazugehörigen EP 

1 Studien-
leistung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

EP Mannschafts- oder Rück-
schlagspiel (2 SWS) 

- 
1 Studien-

leistung 
FP 15 (un-
benotet) 

Summe 26 
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Anlage 1.Q.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.Q.2.4: Masterarbeit 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt 
wurden. 

Modul 
Lehrver-
anstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Stu-

dienle-
istung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Mas-
terar-
beit 

Kollo-
quium / 
Seminar 

4 

mindestens 60 LP, Nachweis der Ersten Hilfe und des Deut-
schen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze sowie gegebe-

nenfalls weitere Voraussetzungen aus dem gewählten Erst-
fach entsprechend den Anlagen 1.A-R.1.4 

- MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.R Werte und Normen 
 
1.R.1 Werte und Normen als Erstfach 
 
Anlage 1.R.1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Übersichtsmodul zur The-
oretischen Philosophie 
und Praktischen Philoso-
phie 

2 Seminare 1 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
8 

Fachpraktikum 
Praktikum (5 Wochen) 
und begleitendes Se-
minar 

3 - 
1 Studienleis-

tung 
AA 8 7 

Klassische Texte der Phi-
losophie 

1 Seminar (Lektüre-
kurs) 

2 - 
1 Studienleis-

tung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
5 

Summe      20 

 
Anlage 1.R.1.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.R.1.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.R.1.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-

raussetzungen aus dem gewählten Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Stu-
dienleis-

tung 
MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
 
 
1.R.2 Werte und Normen als Zweitfach 
Anlage 1.R.2.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungsleis-
tung 

Leis-
tungs-
punkte 

Grundlagen der Praktischen 
Philosophie 

2 Seminare 1-2 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
10 

Religionswissenschaft: The-
men und Theorien 

2 Seminare 1-2 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

K 60 oder R 25 
oder MP 20 

10 

Übersichtsmodul zur Theo-
retischen Philosophie und 
Praktischen Philosophie 

2 Seminare 3 - 
1 Studienleis-
tung pro Lehr-
veranstaltung 

HA 10-12 oder 
ES 10-12 oder 

MP 20 
8 

Fachpraktikum 
Praktikum (5 Wo-
chen) und beglei-
tendes Seminar 

3 - 
1 Studienleis-

tung 
AA 8 7 

Summe      35 
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Anlage 1.R.2.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Wahlpflichtmodul zu wählen, das noch nicht in der Bachelorphase studiert wurde. 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 
Studienleistung Prüfungsleistung 

Leistungs-
punkte 

Bildungssysteme und 
Sozialisationspro-
zesse 

2 Seminare 
oder 
Seminar, 
Vorlesung 

1-2 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder K/KA 60 
oder ES 7 oder PF 

10 

Weltgesellschaft und 
Kultur-vergleich  

2 Seminare 
oder 
Seminar, 
Vorlesung 

1-2 - 
1 Studienleistung 
pro Lehrveranstal-

tung 

MP 20 oder K/KA 60 
oder ES 7 oder PF 

10 

Summe      10 

 
Anlage 1.R.2.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.R.2.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master-
arbeit 

Master-Kol-
loquium 

4 
mindestens 60 LP sowie gegebenenfalls weitere Vo-
raussetzungen aus dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-Q.1.4 

1 Stu-
dienleis-

tung 
MA 25 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1.: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 
Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie be-
inhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 
Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau. 
 
Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 
Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 
Experimentelles Seminar  
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine Semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 
Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 
Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, 
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gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 
 
Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 
 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 
4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 
Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 
Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 
Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
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Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 
Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 
Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 
Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 
Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließen-
den Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
 
Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  
 
Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
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Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 
Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten und Hochschulen vorgeschlagen 
werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin 
oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der beteiligten Fakultät ist. 5Gege-
benfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 
6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 
7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen 
Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbei-
tungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die 
zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur 
Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur in-
nerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in 
zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt wer-
den. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 
Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 
Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
 
Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 
Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 
Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt.  
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Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur 
uKA unbenotete Klausur im Antwort-Wahl-Verfahren 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistungen 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
 

Anlage 3.1.: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studi-
engangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ 
zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 

 Prüfungszeitraum im Wintersemester:  15.12. – 14.04. 

 Meldezeitraum im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

 Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 

 Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

 Meldezeitraum II im Wintersemester:  16.03. – 23.03. 

 Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

 Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

 Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

 Meldezeitraum II im Sommersemester 16.09. – 23.09. 

 Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Bachelor-
arbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der gem. Anlage 3.1 geregelten Zeiträume 
angemeldet werden. 8Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrex-
porte) abweichende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ers-
ten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 
 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  
Variante 1:  

- bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
- bis zum 15.10. für das Sommersemester  

Variante 2:  
- bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  
- bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  
 

Anlage 3.3: Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum 
– entfällt –  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2019 13/2019 
 

 
Seite 358 

Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
hat am 03.07.2019 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Konstruktiver Ingeni-
eurbau, Wasser-, Umwelt- und Küsteningenieurwesen sowie Computational Methods in Engineering beschlossen. Das 
Präsidium hat die Prüfungsordnung 11.09.2019 gemäß § 37 Abs. 1 Nr.5.b) genehmigt. Sie tritt nach ihrer Hochschulöf-
fentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2019 in 
Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  

Konstruktiver Ingenieurbau, Wasser-, Umwelt- und Küsteningenieurwesen sowie  

Computational Methods in Engineering  

 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung 
der Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Nichtbestehen 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen. 

§ 25 Außerkrafttreten  
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt-
nisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakul-
tätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der 
Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten 
Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entschei-
dung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder 
der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 
und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Mo-
dule nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module der Studiengänge Konstruktiver Ingenieurbau, Was-
ser-, Umwelt- und Küsteningenieurwesen und Computational Methods in Engineering Mitglieder der Hoch-
schullehrergruppe der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind.4Zur Beisitzerin 
oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom nach § 3 zuständigen 
Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-
tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende 
der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen.  

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten sowie Semi-
nararbeiten. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1.   

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform 
spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestand-
teile, wenn die Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maxi-
mal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen 
ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann 
auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistun-
gen bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbe-
wertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des 
jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungs-
punkte) eingehalten wird. 
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(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal. 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich 
sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, 
auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten 
und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätes-
tens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-
leistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 25 
Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

 a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.4. zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache 
abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache 
zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens 
mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) Einer der beiden Prüfenden der Masterarbeit muss Mitglied der Lehreinheit Bauingenieurwesen sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1., 1.2., 
1.3. und 1.4 genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erwor-
ben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Bedingungen nach § 14 Absatz 4 erfüllt sind 
und ein Antrag nach § 14 Absatz 5 oder Absatz 6 abgelehnt worden ist oder ein solcher Antrag nicht 
mehr möglich ist. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus 
weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studi-
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engangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studien-
gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Mo-
dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen aner-
kannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 

 (5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2., 1.3. 
oder 1.4. zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studi-
engang, insbesondere in einem der Studiengänge des Bauingenieurwesens, kein Prüfungsanspruch 
mehr besteht.  

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgesehen 
– weitere in der Anlage 1.4. aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet 
bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Nichtbestehen  

(1) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Pflichtmodulen müssen nach Maßgabe des tatsächlichen Lehr-
angebots wiederholt werden. 2Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlpflichtmodulen müssen nicht 
wiederholt werden, sondern können durch andere Prüfungsleistungen in demselben Wahlpflichtmodul 
ersetzt werden, wobei die Verpflichtung besteht, in dem begonnenen Modul Leistungspunkte zu erwer-
ben und diese in die Masterprüfung einzubringen. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen in Wahlmodulen 
müssen nicht wiederholt werden, stattdessen können andere Prüfungsleistungen oder andere Wahlmo-
dule gewählt werden. 4Über Sonderregelungen entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 5Bei zusam-
mengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt 
werden. 

(2) Eine nicht bestandene Studienarbeit/Projektarbeit oder Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 

(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählsemes-
ter), müssen unter Berücksichtigung von § 4 mindestens 15 ECTS-Leistungspunkte erworben werden. 
2Außerdem muss die Gesamtsumme der erworbenen Leistungspunkte nach jedem Zählsemester größer 
beziehungsweise gleich sein der Anzahl der Zählsemester multipliziert mit 15. 

(4) Ist eine der Bedingungen nach Absatz 3 nicht erfüllt oder sind die Studienarbeit/Projektarbeit oder die 
Masterarbeit endgültig nicht bestanden, so ist die Gesamtprüfung nicht bestanden.  

(5) 1Auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden kann das nach § 3 zuständige Organ die Bedingun-
gen nach Absatz 3 aussetzen, wenn für die Nichterfüllung ein wichtiger Grund vorliegt. 2Der Antrag nach 
Satz 1 ist spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen 
der Gesamtprüfung zu stellen. 3Mit dem Antrag ist der wichtige Grund anzuzeigen und glaubhaft zu ma-
chen. 4Auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs findet hierzu eine Anhörung durch das Organ 
selbst oder durch eine Beauftragte oder einen Beauftragten der Fakultät statt. 5In der Anhörung sollen die 
Gründe für die Nichterfüllung der Bedingungen des Absatzes 3 erörtert werden und eine Beratung zum 
weiteren Studienverlauf der oder des Studierenden stattfinden. 6Das nach § 3 zuständige Organ kann die 
Anzahl der Zählsemester nach Abs. 3 zurücksetzen.  

(6) 1Ist ein Antrag nach Absatz 5 nicht gestellt worden, weil für die Nichterfüllung keine wichtigen Gründe 
vorliegen, oder ist ein Aussetzungsantrag nach Absatz 5 abgelehnt worden, erfolgt auf schriftlichen An-
trag der oder des Studierenden eine Anhörung durch eine vom nach § 3 zuständigen Organ bestimmte 
Anhörungsbeauftragte oder einen Anhörungsbeauftragten. 2Im Fall der Ablehnung eines Antrags nach 
Absatz 5 gilt der Antrag nach Satz 1 als fristgerecht gestellt; anderenfalls ist er innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung zu stellen. 3Ist die Anhö-
rung die letzte mögliche Anhörung, erfolgt sie vor dem nach § 3 zuständigen Organ. 4Absatz 5 Satz 5 und 
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6 gelten entsprechend. 5Vor dem endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung muss die oder der Stu-
dierende die Möglichkeit gehabt haben, alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen einmal zu wiederho-
len. 

(7) 1Der Antrag nach Absatz 6 darf höchstens zweimal im Verlauf des Masterstudiums gestellt werden. 2Im 
Falle der Nichterfüllung nur einer der beiden in Absatz 3 genannten Bedingungen oder der Nichterfüllung 
der Bedingungen im ersten Semester handelt es sich nicht um einen nach Satz 1 mitzuzählenden Antrag.  

(8) Entspricht das nach § 3 zuständige Organ einem Antrag nach Absatz 5 oder ist eine Anhörung nach Ab-
satz 6 erfolgt, gilt der Bescheid über das Nichtbestehen der Gesamtprüfung als aufgehoben. 

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung.  6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zustän-
dige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um 
insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung 
darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-

trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger an-
derer Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer 
wichtiger Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend 
zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen. 

5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

 1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

 1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

 2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

 3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

 5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  

 6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
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ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es un-
erheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

 (4)1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden verge-
ben, wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestan-
den oder mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1., 1.2. 
oder 1.3. in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leis-
tungspunkte erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2., 1.3 oder 1.4. genannten Leistungspunkte be-
standen. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 
3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergrei-
fende Prüfung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1. können jeweils mehr Module gewählt und ab-
gelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs-
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, 
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kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodu-
len oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1., 1.2. oder 1.3. erforderlichen Module 
bestanden wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen 
dem Kompetenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. o-
der 1.4. besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte 
verwendet. 3Die Gesamtnote lautet  

 - bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

 - bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

 - bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

 - bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

 - bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note  
1,3 oder besser bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten 
gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie 
ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supple-
ment und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die er-
worbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der 
Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Abs. 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Mo-
dul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des 
Drucks. 
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(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äqui-
valenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der 
Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 

vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(1) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 

 1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

 2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

 3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
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4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

 5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröf-
fentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2019 
in Kraft.  

(2) 1Studierende, die im Masterstudiengang Computational Methods in Engineering eingeschrieben sind, 
werden zum 01.10.2019 in die zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretene Prüfungsordnung überführt. 2Über 
Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe auf begründeten Antrag, welcher innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten der zum 01.10.2019 geltenden Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach 
§ 3 zuständige Organ. 

(3) Studierende des Masterstudienganges Computational Methods in Engineering, die zum Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens den Regelungen dieser Prüfungsordnung unterliegen, werden zum 01.04.2022 in die 
zu diesem Zeitpunkt geltende Prüfungsordnung überführt. 

 

§ 25  Außerkrafttreten 
(1) 1Diese Prüfungsordnung tritt für den Masterstudiengang Computational Methods in Engineering zum 

31.03.2022 außer Kraft. 2Masterarbeiten können letztmalig zum 30.09.2021 angemeldet werden. 
(2) Die Masterstudiengänge Konstruktiver Ingenieurbau und Wasser-, Umwelt- und Küsteningenieurwesen 

werden zum 30.09.2019 geschlossen. 
(3) 1Diese Prüfungsordnung tritt für die Masterstudiengänge Konstruktiver Ingenieurbau und Wasser-, Um-

welt- Küsteningenieurwesen zum 30.09.2022 außer Kraft. Masterarbeiten können letztmalig zum 
31.03.2022 angemeldet werden. 
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Anlage 1: Module der Masterstudiengänge 

 

Anlage 1A: Module des Masterstudiengangs  
Konstruktiver Ingenieurbau 

Anlage 1A.0: Struktur 

Kompetenzbereich LP Module 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 6  LP  
30  LP Pflichtmodule n.  Anl. 1.1 

2 Fachspezifische Grundlagen 24  LP 

3 Fachspezifische Vertiefung mind. 48  LP 
60 LP Wahlmodule n.  Anl. 1.3 

4 Übergreifende Inhalte  mind. 12  LP 

Wissenschaftliches Arbeiten 30  LP 
  5 LP Seminararbeit n. Anl. 1.1 

25 LP Masterarbeit  n. Anl. 1.4 

Summe mind. 120  LP  

 

(1) Das Masterstudium hat einen Umfang von 120 Leistungspunkten (LP). 

(2) Das Lehrangebot im Masterstudium KIB gliedert sich in 4 Kompetenzbereiche, die wiederum aus Modu-
len zusammengesetzt sind. Jedes Modul ist eine Lehr- und Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es erstreckt 
sich in der Regel über ein Semester und wird in der Regel mit einer benoteten Prüfung im Semester ab-
geschlossen. Die Prüfungen werden somit studienbegleitend abgelegt. 

(3) Aus den Kompetenzbereichen sind fachbezogene und weitere Module im Umfang von zusammen 90 
LP erfolgreich zu bestehen, darunter 30 LP Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 60 LP Wahlmodule nach 
Anlage 1.3. Die Wahlmodule sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen einge-
halten sind. 

(4) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind fachbezogene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang 
von zusammen 30 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 

(5) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht 
gewählt werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen 
handelte. Handelt es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

Anlage 1A.1: Pflichtmodule 

Kompetenzbereich Modul 
Vorausset-
zungen 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung LP 

1 
Mathematisch naturwis-
senschaftliche Grundla-
gen 

Festkörpermechanik 
Keine Vo-
rausset-
zungen 

- / S K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/ZP 6 

2 
Fachspezifische  
Grundlagen 

Finite Elemente Anwendungen 
in der Statik und Dynamik 

- / S K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/ZP 6 

Grundbaukonstruktionen - / S K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/ZP 6 

Spannbetontragwerke - / S K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/ZP 6 

Tragsicherheit im Stahlbau - / S K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/ZP 6 

Wissenschaftliches Arbeiten Seminararbeit - ST (80%) + KO (20%) 5 

Anlage 1A.2: Wahlpflichtmodule  

Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 
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Anlage 1A.3: Wahlmodule 

(1) In den Kompetenzbereichen 3 und 4 wird eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule ange-
boten. Die Zuordnung der Module zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunkt-
zahl und die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen sind im Modulkatalog des 
Studiengangs geregelt. 

(2) Im Kompetenzbereich Übergreifende Inhalte können weitere Module aus dem übrigen Lehrangebot der 
Leibniz Universität Hannover gewählt werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium 
Generale). Die zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus 
dem jeweiligen Modulkatalog. 

Anlage 1A.4: Masterarbeit 

Modul 
Sem.-Empf. 

Zulassungsvoraussetzung 
Studien-
leistung 

Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 60 LP  - MA(80%)+KO(20%) 25 
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Anlage 1B: Module des Masterstudiengangs  
Wasser-, Umwelt- und Küsteningenieurwesen 

Anlage 1B.0: Struktur 

Kompetenzbereich LP Module 

1 Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 6  LP  
30  LP Pflichtmodule n.  Anl. 1.1 

2 Fachspezifische Grundlagen 24  LP 

3 Fachspezifische Vertiefung mind. 48  LP 
60 LP Wahlmodule n.  Anl. 1.3 

4 Übergreifende Inhalte  mind. 12  LP 

Wissenschaftliches Arbeiten 30  LP 
  5 LP Seminararbeit n. Anl. 1.1 

25 LP Masterarbeit  n. Anl. 1.4 

Summe mind. 120  LP  

 

(1) Das Masterstudium hat einen Umfang von 120 Leistungspunkten (LP). 

(2) Das Lehrangebot im Masterstudium WUK gliedert sich in 4 Kompetenzbereiche, die wiederum aus Mo-
dulen zusammengesetzt sind. Jedes Modul ist eine Lehr- und Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es er-
streckt sich in der Regel über ein Semester und wird in der Regel mit einer benoteten Prüfung im Se-
mester abgeschlossen. Die Prüfungen werden somit studienbegleitend abgelegt. 

(3) Aus den Kompetenzbereichen sind fachbezogene und weitere Module im Umfang von zusammen 90 
LP erfolgreich zu bestehen, darunter 30 LP Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 60 LP Wahlmodule nach 
Anlage 1.3. Die Wahlmodule sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen einge-
halten sind. 

(4) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind fachbezogene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang 
von zusammen 30 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 

(5) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht 
gewählt werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen 
handelte. Handelt es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

Anlage 1B.1: Pflichtmodule 

Kompetenzbereich Modul 
Voraus-
setzun-
gen 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung 
L
P 

1 
Mathematisch naturwissen-
schaftliche Grundlagen 

Numerische Strömungsmecha-
nik  

Keine Vo-
rausset-
zungen 

- / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

2 Fachspezifische Grundlagen 

Hydrologie und Flussgebietsbe-
wirtschaftung 

- / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Grundbaukonstruktionen - / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Wasser- und Abwassertechnik - / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Wasserbau und Verkehrswas-
serbau 

- / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Wissenschaftliches Arbeiten Seminararbeit - ST (80%) + KO (20%) 5 

Anlage 1B.2: Wahlpflichtmodule  

Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 
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Anlage 1B.3 Wahlmodule 

(1) In den Kompetenzbereichen 3 und 4 wird eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule ange-
boten. Die Zuordnung der Module zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunkt-
zahl und die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen sind im Modulkatalog des 
Studiengangs geregelt. 

(2) Im Kompetenzbereich Übergreifende Inhalte können weitere Module aus dem übrigen Lehrangebot der 
Leibniz Universität Hannover gewählt werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium 
Generale). Die zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus 
dem jeweiligen Modulkatalog. 

Anlage 1B.4: Masterarbeit 

Modul 
Sem.-Empf. 

Zulassungsvoraussetzung 
Studien-
leistung 

Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 60 LP  - MA(80%)+KO(20%) 25 
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Anlage 1C: Module des Masterstudiengangs Computational Methods in Engineering 

Anlage 1C.0: Struktur  

Kompetenzbereich LP Module 

1 Höhere Mathematik mind. 10  LP  

34  LP Pflichtmodule n.  Anl. 1.1 

26 LP Wahlmodule n.  Anl. 1.3, 

davon mind. 11 LP aus den fachbezo-
genen Kompetenzbereichen 1 bis 4 

2 Höhere Mechanik mind. 12  LP 

3 Höhere Informatik mind. 12  LP 

4 Ingenieurwissenschaftliche Anwendungen mind.   0  LP 

5 Übergreifende Inhalte mind.   0  LP 

Praxisprojekt 30 LP 30 LP Praxisprojekt n. Anl. 1.1 

Wissenschaftliches Arbeiten 30  LP 
  5 LP Seminararbeit n. Anl. 1.1 

25 LP Masterarbeit  n. Anl. 1.4 

Summe mind. 120  LP  

(1) Das Masterstudium hat einen Umfang von 120 Leistungspunkten (LP). 

(2) Das Lehrangebot im Masterstudium CME gliedert sich in 5 Kompetenzbereiche, die wiederum aus Mo-
dulen zusammengesetzt sind. Jedes Modul ist eine Lehr- und Studien- bzw. Prüfungseinheit. Es er-
streckt sich in der Regel über ein Semester und wird in der Regel mit einer benoteten Prüfung im Se-
mester abgeschlossen. Die Prüfungen werden somit studienbegleitend abgelegt. 

(3) Aus den Kompetenzbereichen sind fachbezogene und weitere Module im Umfang von zusammen 60 
LP erfolgreich zu bestehen, darunter 34 LP Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 26 LP Wahlmodule nach 
Anlage 1.3. Die Wahlmodule sind so zu wählen, dass die in der Tabelle genannten LP-Grenzen einge-
halten sind. 

(4) Weitere Bestandteile des Masterstudiums sind das Praxisprojekt im Umfang von 30 LP sowie fachbezo-
gene wissenschaftliche Arbeiten im Umfang von zusammen 30 LP nach Anlage 1.1 und 1.4. 

(5) Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht 
gewählt werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen 
handelte. Handelt es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

 

Anlage 1C.1: Pflichtmodule  

Kompetenzbereich Modul 
Voraus-
setzun-
gen 

Stu-
dienle-
istung 

Prüfungsleistung LP 

1 Höhere Mathematik Numerik partieller Differentialgleichungen 
Keine Vo-
rausset-
zungen 

- / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

10 

2 Höhere Mechanik 

Festkörpermechanik  - / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Numerische Strömungsmechanik - / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

3 Höhere Informatik 

Spezielle Verfahren der Stochastischen 
Analyse 

- / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse - / S 
K/KA/MP/HA/LÜ/PF/R/SL/Z
P 

6 

Wissenschaftliches Ar-
beiten 

Seminararbeit - ST (80%) + KO (20%) 5 

Anlage 1C.2: Wahlpflichtmodule  
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Es gibt keine Wahlpflichtmodule im Studiengang. 

Anlage 1C.3: Wahlmodule 

(1) In allen Kompetenzbereichen wird eine ausreichende Anzahl fachbezogener Wahlmodule angeboten. 
Die Zuordnung der Module zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunktzahl und 
die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen sind im Modulkatalog des Studien-
gangs geregelt. 

(2) Im Kompetenzbereich Übergreifende Inhalte können weitere Module aus dem übrigen Lehrangebot der 
Leibniz Universität Hannover gewählt werden, sofern sie eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium 
Generale). Die zugehörigen Leistungspunkte sowie Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus 
dem jeweiligen Modulkatalog. 

Anlage 1C.4: Masterarbeit 

Modul 
Sem.-Empf. 

Zulassungsvoraussetzung 
Studien-
leistung 

Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 60 LP  - MA(80%)+KO(20%) 25 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1.: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-

halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gel-
ten Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomi-
schen Niveau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-

lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Ent-
wurfsblätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe 
abhängig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 

in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den übli-
chen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analy-
siert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 

einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal 
und/oder in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich aus-
gearbeitet. 3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Re-
sultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 

dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstel-
lung der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt wer-
den. 4Bei Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vor-
feld von zwei Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprü-
fen. 5Ergibt eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich 
fehlerhaft sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen 
verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufga-
ben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-

den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 

Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 

Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufberei-
tet und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und 
sprachlichen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag 
mit Diskussion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsenta-
tion findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzel-
prüfung statt. 4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 

schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre prakti-
sche Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 

Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 

selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche 
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Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an ei-
nem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen 
Prüfungen zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer klei-
neren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 

oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündli-
chen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 

pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung 
und Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lern-
gruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der 
Regel 60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 

Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veran-
staltungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung 
diverser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfo-
lio möglich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 

und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die 
Medien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster o-
der Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpäda-
gogisch orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken 
erfüllt werden kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Ab-
sprache festgelegt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftli-
che Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusam-
menhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließen-
den Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-

petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 
3Auch eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Hand-
lungsfähigkeit kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der 
Präsentation werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen 
gelten entsprechend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-

schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe 
in konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die 
Bearbeitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs 
sieben Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-

stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläute-
rung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungs-
umfang wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studi-
enarbeit kann von jeder Professorin oder jedem Professor der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geo-
däsie vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch 
von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fakul-
tät für Bauingenieurwesen und Geodäsie ist. 5Gegebenenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine 
Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder 
dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach 
§ 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist ak-
tenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des 
Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem 
Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt 
sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der 
Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten.  
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-

duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 

Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß 
der entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 

im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unter-
richtsstunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter bezie-
hungsweise von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 

präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion sei-
nen Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prü-
fende auf Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder 
Dozenten vor dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-

beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-

sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A  Aufsatz 

AA  Ausarbeitung 

BA  Bachelorarbeit 

BÜ  Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES  Essay 

EX  Experimentelles Seminar 

FP  Fachpraktische Prüfung 

FS  Fallstudie 

HA  Hausarbeit 

K  Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA  Klausur mit Antwortwahlverfahren 

KO Kolloquium 

KP  Künstlerische Präsentation 

KU  Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ  Laborübungen 

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML  Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung 

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

P  Projektarbeit 

PD  Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF  Portfolio 

PK  Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR  Präsentation 

PW Planwerk 

R  Referat 

SA  Seminararbeit 

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP  Sportpraktische Präsentation 

ST  Studienarbeiten 

TP  Theaterpraktische Präsentation 

U  Unterrichtsgestaltung 

uK  unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur mit Antwortwahlverfahren 

Ü  Übungen 

V  Vortrag 

ZD  Zeichnerische Darstellung 

ZP  Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studi-

engangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-
/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  

 
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 

 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-

mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

  Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 

15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende 

Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemel-

det werden. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten 

Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemes-
ter  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Anmeldung von Prüfungsformen im ersten Meldezeitraum  
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Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 03.07.2019 die 
nachstehende geänderte Ordnung über die Durchführung der Schwerpunktbereichsprüfung an der Juristischen Fakultät 
beschlossen. Das Präsidium hat die Ordnung am 18.09.2019 genehmigt. Das Niedersächsische Justizministerium hat 
die Ordnung im Benehmen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gemäß § 4a Abs. 5 
NJAG genehmigt. Die Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 

 

 

Änderung der Schwerpunktbereichsprüfungsordnung der Juristischen Fakultät  

der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

Neue Fassung 

 

I. Teil: Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1  Ziel der Prüfung 

(1) 1Die Schwerpunktbereichsprüfung schließt das rechtswissenschaftliche Studium in dem vom Prüfling ge-
wählten Schwerpunktbereich ab. 2Sie dient der Feststellung, ob der Prüfling das Recht in dem gewählten 
Schwerpunktbereich mit Verständnis erfassen und anwenden kann und über die erforderlichen Kennt-
nisse verfügt.  

(2) 1Die Schwerpunktbereichsprüfung bildet den universitären Teil der ersten Prüfung. 2Sie kann vor, wäh-
rend oder nach der Pflichtfachprüfung abgelegt werden. 3Ihr Bestehen ist eine Voraussetzung für das Be-
stehen der ersten Prüfung. 4Es wird empfohlen, mit dem Schwerpunktstudium im Wintersemester zu be-
ginnen. 

 

§ 2  Gegenstände der Prüfung 

(1) Das Studium in den Schwerpunktbereichen ist Teil des rechtswissenschaftlichen Studiums und dient 
dessen Ergänzung, der Vertiefung der mit dem gewählten Schwerpunktbereich zusammenhängenden 
Pflichtfächer im Sinne des § 3 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausbildung der Juristinnen 
und Juristen sowie der Vermittlung interdisziplinärer und internationaler Bezüge des Rechts.  

(2) Die oder der Studierende muss in dem gewählten Schwerpunktbereich Lehrveranstaltungen im Umfang 
von insgesamt mindestens 16 Semesterwochenstunden belegen.  

(3) Die Schwerpunktbereichsprüfung trägt der Breite des gewählten Schwerpunktbereichs angemessen 
Rechnung. 

 

II. Teil: Prüfungsverfahren 

 

Abschnitt 1: Organisation 

 

§ 3  Zuständigkeiten der Studiendekanin oder des Studiendekans 

(1) 1Die Studiendekanin oder der Studiendekan der Fakultät koordiniert das Angebot der Lehrveranstaltun-
gen in den einzelnen Schwerpunktbereichen und macht es bekannt. 2Sie oder er nimmt die Anmeldung 
zur Schwerpunktbereichsprüfung entgegen (§ 6), entscheidet über die Zulassung (§ 7), gibt die Aufgaben 
aus (§ 9), setzt die Fristen und Termine fest und bestimmt die Prüferinnen und Prüfer des Prüflings (§ 4). 
3Die Studiendekanin oder der Studiendekan teilt dem Prüfling die Bewertung der Studienarbeit mit (§ 9 
Abs. 8); nach Abschluss des Prüfungsverfahrens gibt sie oder er die Bewertungen bekannt, soweit sie 
dem Prüfling noch nicht bekannt sind, entscheidet über das Ergebnis der Prüfung und stellt das Zeugnis 
aus (§§ 12 und 13). 

(2) Für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben kann sich die Studiendekanin oder der Studiendekan der 
Unterstützung weiterer Personen bedienen. 

(3) Die Studiendekanin oder der Studiendekan trifft alle Entscheidungen nach dieser Ordnung, soweit nicht 
ein anderes bestimmt ist. 
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§ 4  Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüferinnen und Prüfer sind die hauptamtlichen Professorinnen und Professoren, die Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren sowie die Privatdozentinnen und Privatdozenten der Juristischen Fakultät.  

(2) Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann befristet weitere Personen als Prüferinnen oder Prüfer 
bestellen, soweit sie die für die Abnahme der Prüfung erforderliche fachliche Eignung aufweisen und 
über spezifische Lehrerfahrungen verfügen.  

(3) Sollte in einem Schwerpunktbereich die Nachfrage auch unter Berücksichtigung der weiteren als Prüfe-
rinnen und Prüfer bestellten Personen (Absatz 2) die Prüfungskapazität überschreiten, kann die Studien-
dekanin oder der Studiendekan befristet andere Personen als Prüferinnen oder Prüfer bestellen, soweit 
diese die für die Abnahme der Prüfung erforderliche fachliche Eignung aufweisen und zu Mitgliedern des 
Landesjustizprüfungsamtes berufen sind. 

 

§ 5  Aufgaben der Prüferinnen und Prüfer 
1Alle Prüferinnen und Prüfer sind zur Mitwirkung an den schriftlichen und mündlichen Prüfungen verpflichtet. 
2Die Prüferinnen und Prüfer nach § 4 Abs. 1 und 2 teilen die Aufgaben für die Studienarbeiten (§ 9) der Stu-
diendekanin oder dem Studiendekan rechtzeitig vor Beginn der Prüfung mit. 3Die Studiendekanin oder der 
Studiendekan achtet darauf, dass die Aufgaben klar und eindeutig formuliert sind. 4Alle Prüferinnen und Prü-
fer sind verpflichtet, die Studienarbeiten innerhalb der von der Studiendekanin oder dem Studiendekan ge-
setzten Frist zu korrigieren und die Bewertung der Studiendekanin oder dem Studiendekan mitzuteilen. 5Die 
Studiendekanin oder der Studiendekan kann die Prüferinnen und Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere 
wegen Krankheit, Mitwirkung im Dekanat oder Freistellung für ein Forschungsvorhaben, von der Verpflich-
tung zur Mitwirkung am Prüfungsverfahren entbinden. 

 

Abschnitt 2: Zulassung 

 

§ 6  Meldung zur Prüfung 

(1) 1Die Zulassung zur Prüfung ist schriftlich zu beantragen. 2Dem Antrag sind beizufügen:  

a) die Nachweise über die Zulassungsvoraussetzungen nach § 7,  

b) die Erklärung zur Erst- und Zweitwahl des Schwerpunktbereichs und der weiteren Wahlmöglichkeiten, 
sofern solche in dem betreffenden Schwerpunktbereich vorgesehen sind,  

c) die die Studiendekanin oder den Studiendekan nicht bindende Erklärung, in welchem Fach des 
Schwerpunktbereichs die Studienarbeit (§ 9) geschrieben werden soll,  

d) die Erklärung, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller die universitäre Schwerpunktbereichsprü-
fung nicht endgültig nicht bestanden hat und  

e) die Erklärung, dass sie oder er nicht die erste Prüfung oder die erste Staatsprüfung endgültig nicht be-
standen hat. 

(2) 1Im Fall des § 9 Abs. 4 und des § 10 Abs. 2 ist dem Antrag zusätzlich eine Anmeldebescheinigung zu 
einem Moot-Court beizufügen, der frühestens im ersten Fachsemester des Schwerpunktstudiums stattfin-
det. 2Diese Bescheinigung muss Angaben zu den voraussichtlichen Terminen der Abgabe der schriftli-
chen Ausarbeitung gemäß § 9 Abs. 4 sowie des Vortrags gemäß § 10 Abs. 2 enthalten. 

(3) Im Fall des § 9 Abs. 5 ist mit dem Antrag die Erklärung abzugeben, dass statt der Studienarbeit eine Prü-
fungsarbeit gemäß § 9 Abs. 5 eingereicht werden soll. 

(4) 1Der Antrag auf Zulassung zur Schwerpunktprüfung für das folgende Wintersemester kann ab dem 01. 
August und muss bis spätestens zum 15. September des jeweils laufenden Jahres gestellt werden. 2Der 
Antrag auf Zulassung zur Schwerpunktprüfung für das folgende Sommersemester kann ab dem 15. Ja-
nuar und muss bis spätestens zum 01. März des jeweils laufenden Jahres gestellt werden. 

(5) 1Ein Rückritt von der Meldung zur Prüfung ist nur bis zum Erhalt des Aufgabentextes der Studienarbeit (§ 
9 Abs. 2 S. 1) möglich. 2Im Falle des § 9 Abs. 4 und Abs. 5 ist der Rücktritt bei Meldung zum Winterse-
mester bis zum 15. Februar des auf die Anmeldung folgenden Kalenderjahres und bei Meldung zum 
Sommersemester bis zum 20. Juli des gleichen Kalenderjahres zulässig. 
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(6) 1Ein Wechsel innerhalb des Schwerpunktes sowie ein Wechsel des Schwerpunktes ist im Rahmen der 
Kapazität auf Antrag durch Entscheid der Studiendekanin oder des Studiendekans in Absprache mit den 
jeweiligen Prüferinnen und Prüfern. Der Antrag auf Wechsel muss bei Meldung zum Wintersemester bis 
zum 15. November und bei Meldung zum Sommersemester bis zum 01. Mai des gleichen Kalenderjahres 
erfolgen. 2Prüflinge, die einen Wechsel innerhalb eines Schwerpunktes beantragen, werden bei der 
Vergabe der vorhandenen Plätze bevorzugt. 

(7) Ein Wechsel von der Bearbeitung der Studienarbeit zur Erbringung von Prüfungsleistungen gem. § 9 
Abs. 4 und Abs. 5 oder umgekehrt ist im Rahmen der Kapazität auf Antrag durch Entscheid der Studien-
dekanin oder des Studiendekans in Absprache mit den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern möglich. Der 
Antrag muss bei Meldung zum Wintersemester bis zum 15. November und bei Meldung zum Sommerse-
mester bis zum 01. Mai des gleichen Kalenderjahres erfolgen. 

 

§ 7  Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Schwerpunktbereichsprüfung wird zugelassen, wer  

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung an der Juristischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover eingeschrieben ist und  

b) die Zwischenprüfung bestanden hat. 

(2) 1Eine bestandene Zwischenprüfung, die an einer anderen Universität im Geltungsbereich des Deutschen 
Richtergesetzes abgelegt wurde, wird anerkannt. 2Studienleistungen, die an Universitäten außerhalb des 
Geltungsbereichs des Deutschen Richtergesetzes erbracht wurden, können auf Antrag anerkannt wer-
den, wenn sie mit einer an der hiesigen Fakultät bestandenen Zwischenprüfung vergleichbar sind. 

(3) Zur Prüfung wird nicht zugelassen, wer nach den für sein bisheriges rechtswissenschaftliches Studium 
geltenden Rechtsvorschriften den Prüfungsanspruch verloren hat. 

 

Abschnitt 3: Prüfungsleistungen 

 

§ 8  Bestandteile der Prüfung 

(1) Bestandteile der Schwerpunktbereichsprüfung sind  

a) die Anfertigung einer Studienarbeit (§ 9),  

b) das Halten eines Referates (§ 10) und  

c) die Teilnahme an einer mündlichen Prüfung (§ 11).  

(2) In ihrer Gesamtheit sollen die Prüfungsleistungen die unterschiedlichen thematischen Bereiche in der 
jeweiligen Schwerpunktgruppe abdecken.  

(3) Die Nutzung der schriftlichen Aufgabentexte außerhalb des Prüfungsverfahrens bedarf der Zustimmung 
der Studiendekanin bzw. des Studiendekans sowie der Aufgabenstellerin bzw. des Aufgabenstellers. 

 

§ 9  Studienarbeit 

(1) 1In der Studienarbeit soll der Prüfling zeigen, dass er wissenschaftlich arbeiten und sich ein selbständi-
ges Urteil bilden kann. 2Die Studienarbeit darf nur bearbeiten, wer erfolgreich an einer Lehrveranstaltung 
zur Vorbereitung auf diese Prüfung teilgenommen hat. 3Die erfolgreiche Teilnahme an der vorbereitenden 
Lehrveranstaltung setzt eine mit mindestens ausreichend (4 Punkte) bewertete Leistung voraus. 

(2) 1Die Aufgabe wird dem Prüfling von der Studiendekanin oder dem Studiendekan in der auf das erste 
Fachsemester im Schwerpunktstudium folgenden vorlesungsfreien Zeit zugewiesen. 2Die Studiendekanin 
oder der Studiendekan kann dem Prüfling auf begründeten Antrag die Aufgabe zu Beginn des zweiten 
Fachsemesters im Schwerpunktstudium oder in der auf das zweite Fachsemester im Schwerpunktbe-
reich folgenden vorlesungsfreien Zeit zuweisen, wenn ein wichtiger Grund gegeben ist. 3Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn der Prüfling zugleich am ELPIS-Studium oder an einem internationa-
len Moot Court teilnimmt. 4Hilfen für den Prüfling sind nicht zulässig. 5Der Prüfling kann die Aufgabe bin-
nen einer Woche nach der Zuweisung einmalig unbearbeitet an die Studiendekanin oder den Studiende-
kan zurückgeben; in diesem Fall weist die Studiendekanin oder der Studiendekan dem Prüfling binnen 
einer Woche eine neue Aufgabe zu. 
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(3) 1Eine bestandene Studienarbeit, die an einer anderen Universität im Geltungsbereich des Deutschen 
Richtergesetzes angefertigt wurde, kann auf Antrag anerkannt werden, wenn sie den Anforderungen die-
ser Schwerpunktbereichsprüfungsordnung im Wesentlichen entspricht und der Prüfungsanspruch noch 
besteht. 2Über die Gleichwertigkeit der Leistungsanforderungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) 1Die schriftliche Ausarbeitung im Rahmen einer von der Fakultät begleiteten Teilnahme an einem Wett-
bewerb, bei dem im Rahmen einer simulierten Gerichtsverhandlung die beste Bearbeitung eines Falles 
ermittelt wird (Moot-Court), kann die Studienarbeit ersetzen, wenn die Leistungsanforderungen gleich-
wertig sind. 2Über die Gleichwertigkeit der Leistungsanforderungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) 1Eine im In- oder Ausland angefertigte Prüfungsarbeit, die zu einem Studienabschluss gehört, einer uni-
versitären Leistung gleichwertig ist und für die eine Bearbeitungszeit von mindestens vier Wochen zur 
Verfügung steht, kann die Studienarbeit ersetzen, wenn die Leistungsanforderungen auch im Übrigen 
gleichwertig sind. 2Über die Gleichwertigkeit der Leistungsanforderungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 3Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt unter Anwendung der Grundlagen der Notenum-
rechnung nach dem ECTS-System. 

(6) 1Der Prüfling hat gegenüber der Studiendekanin oder dem Studiendekan zu erklären, dass er die Arbeit 
ohne fremde Hilfe und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt hat. 2Der Prüfling 
hat sich gegenüber der Studiendekanin oder dem Studiendekan zu erklären, ob er mit der Übermittlung 
seiner Arbeit auch an externe Dienste zur Plagiatsprüfung durch Plagiatssoftware einverstanden ist. 3Die 
Studienarbeit ist an Stelle des Namens mit einer zugeteilten Kennzeichnung zu versehen.  

(7) 1Die Studienarbeit ist binnen sechs Wochen nach Zuweisung oder im Falle des Abs. 2 S. 5 nach Zweit-
zuweisung in pseudonymisierter Reinschrift und zusätzlich auf einem Datenträger elektronisch gespei-
chert bis spätestens um 18:00 Uhr am letzten Tag der Bearbeitungsfrist bei der Studiendekanin oder dem 
Studiendekan abzuliefern. 2Als Ablieferung gilt auch der erfolgreiche postalische Eingang spätestens um 
18:00 Uhr des letzten Tages der Bearbeitungsfrist. 3Der Prüfungsausschuss kann durch eine allgemeine 
Richtlinie die technischen Vorgaben weiter konkretisieren. 4In den Fällen der Absätze 4 und 5 ist die Prü-
fungsarbeit innerhalb einer durch die Studiendekanin oder den Studiendekan gesetzten Frist abzuliefern. 
5Grundlage für die Bewertung der Studienarbeit ist die in Reinschrift abgelieferte Fassung. 6Der Umfang 
des Textteils der Studienarbeit soll 85.000 Zeichen (einschließlich Fußnoten und Leerzeichen) nicht über-
schreiten.  

(8) 1Die Studienarbeit wird grundsätzlich von der Prüferin oder dem Prüfer bewertet, die bzw. der die Auf-
gabe gestellt hat. 2Im Fall des § 9 Abs. 4 wird die Prüferin oder der Prüfer durch die Studiendekanin oder 
den Studiendekan bestellt. 3Tritt der Fall des § 4 Abs. 3 ein, teilt die Studiendekanin oder der Studiende-
kan die Studienarbeiten den nach dieser Vorschrift bestellten Prüferinnen und Prüfern zur Bewertung zu. 
4Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann Prüferinnen und Prüfer aus wichtigem Grund (§ 5 Satz 
5) von der Verpflichtung zur Bewertung entbinden.  

(9) Die Studiendekanin oder der Studiendekan teilt dem Prüfling die Bewertung der Studienarbeit vor dem 
Referat schriftlich mit. 

 

§ 10  Referat 

(1) 1Der Prüfling hält über das Thema der Studienarbeit in einem Seminar, das von der aufgabenstellenden 
Prüferin oder dem aufgabenstellenden Prüfer im zweiten Fachsemester des Schwerpunktstudiums abge-
halten wird, ein Referat. 2Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann die Bewertung der Referats-
leistung aus wichtigem Grund, insbesondere bei längerfristiger Erkrankung, auf eine andere Prüferin oder 
einen anderen Prüfer übertragen. 3Das Referat besteht aus einem Vortrag des Prüflings in einem zeitli-
chen Umfang von etwa 20 Minuten, in dem dieser die wesentlichen Ergebnisse der Studienarbeit vor-
stellt, und anschließender Diskussion, an der die Seminarteilnehmer mitwirken können. 4Die Gesamtprü-
fungszeit soll 45 Minuten nicht überschreiten. 5Der Vortrag und die in der Diskussion gezeigte Leistung 
des Prüflings werden von der Prüferin oder dem Prüfer bewertet, wobei insbesondere die Schlüsselquali-
fikationen mit einzubeziehen sind. 

(2) 1Ein Vortrag im Rahmen eines Moot-Courts kann das Referat ersetzen, wenn die Leistungsanforderun-
gen gleichwertig sind. 2Über die Gleichwertigkeit der Leistungsanforderungen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 3Der Vortrag im Rahmen des Moot-Courts ist durch den Prüfer zu bewerten, der die schriftli-
che Ausarbeitung gemäß § 9 Abs. 4 bewertet hat. 4Die Bewertung des Vortrags kann auch im Rahmen 
einer Generalprobe für den Moot-Court erfolgen.  
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(3) 1Der Prüfling hält in den Fällen des § 9 Abs. 5 über das Thema der anerkannten Prüfungsarbeit ein Refe-
rat in einem Seminar, das von einem Prüfer im zweiten Fachsemester des Schwerpunktstudiums abge-
halten wird. 2Die Regelungen des Absatzes 1 Satz 3 bis 5 sowie der Absätze 5 und 6 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Eine bestandene Referatsleistung, die an einer anderen Universität im Geltungsbereich des Deutschen 
Richtergesetzes erbracht wurde, kann auf Antrag anerkannt werden, wenn sie den Anforderungen dieser 
Schwerpunktbereichsprüfungsordnung im Wesentlichen entspricht und der Prüfungsanspruch noch be-
steht. 2Über die Gleichwertigkeit der Leistungsanforderungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) 1Das Seminar ist hochschulöffentlich. 2Die Prüferin oder der Prüfer kann Zuhörerinnen und Zuhörer aus 
wichtigem Grund von der Anwesenheit ausschließen. 

(6) Die Bewertung des Referats wird den Prüflingen von der Prüferin oder dem Prüfer nach Abschluss des 
Prüfungsseminars mitgeteilt. 

(7) 1In den Fällen des § 9 Abs. 2 S. 2 kann das Referat im ersten Fachsemester des darauffolgenden Prü-
fungsdurchgangs im Schwerpunktstudium in einer Veranstaltung des vom Prüfling gewählten Schwer-
punktbereichs stattfinden. 2Für die Durchführung des Referates gelten die Abs. 1 und 5 entsprechend. 

 

§ 11  Mündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling zeigen, dass er zur mündlichen Erörterung von Rechtsproble-
men und zur selbständigen mündlichen Argumentation in der Lage ist.  

(2) 1Die mündliche Prüfung findet zum Ende der Vorlesungszeit des zweiten Fachsemesters im Schwer-
punktstudium statt. 2In den Fällen des § 9 Abs. 2 S. 2 kann die mündliche Prüfung im ersten Fachsemes-
ter des darauf folgenden Prüfungsdurchgangs im Schwerpunktstudium stattfinden. 3Sie wird von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern (§ 4) durchgeführt, wobei in der Regel zumindest eine Hochschullehrerin oder 
ein Hochschullehrer, einschließlich der Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie der außer-
planmäßigen Professorinnen und Professoren, beteiligt sein soll. 4Der Termin wird von der Studiendeka-
nin oder dem Studiendekan festgesetzt. 

(3) 1Die mündliche Prüfung ist in der Regel eine Gruppenprüfung von höchstens sechs Personen. 2Die Prü-
fungsdauer beträgt je Prüfling etwa 15 Minuten.  

(4) Die Studiendekanin oder der Studiendekan bestimmt, welcher der beiden ansonsten gleichberechtigt 
Prüfenden den Vorsitz führt.  

(5) 1Die Prüfung ist hochschulöffentlich. 2Die oder der Vorsitzende kann Zuhörerinnen und Zuhörer aus wich-
tigem Grund von der Anwesenheit ausschließen.  

(6) Die Bewertung der mündlichen Prüfung wird den Prüflingen vom Vorsitzenden im Anschluss an die Prü-
fung mitgeteilt. 

 

Abschnitt 4: Bewertungen 

 

§ 12  Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden mit einer der Noten und Punktzahlen bewertet, die in § 1 der 
Verordnung über die Noten- und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom 3. Dezem-
ber 1981 (BGBl. I, 1243) in der jeweils geltenden Fassung festgelegt sind.  

(2) 1Gelangt die Prüferin oder der Prüfer bei der Bewertung der Studienarbeit (§ 9) zu dem Ergebnis, dass 
die Arbeit mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ zu bewerten ist, muss die Arbeit zusätzlich von einer zwei-
ten Prüferin oder einem zweiten Prüfer bewertet werden. 2Weichen die beiden Bewertungen voneinander 
ab und bleibt der Versuch einer Einigung auf eine einheitliche Bewertung erfolglos, wird die Bewertung 
von der Studiendekanin oder dem Studiendekan festgesetzt. 3Dabei werden die gegebenen Punktzahlen 
zusammengezählt und durch zwei geteilt.  

(3) 1Gelangen die beiden Prüfenden bei der mündlichen Prüfung (§ 11) zu einer unterschiedlichen Bewer-
tung, wird die Bewertung von der oder dem Vorsitzenden festgesetzt. 2Dabei werden die gegebenen 
Punktzahlen zusammengezählt und durch zwei geteilt.  
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(4) Für die sich bei der Anwendung des Abs. 2 S. 3 und des Abs. 3 S. 2 ergebenden Punktzahlen wird die 
Note entsprechend § 13 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausbildung der Juristinnen und Ju-
risten (NJAG) in der jeweils geltenden Fassung gebildet 

 

§ 13  Prüfungsgesamtnote 

(1) 1Das Gesamtergebnis der Prüfung errechnet sich bis auf zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder Abrundung 
aus den nach § 12 gebildeten Ergebnissen der einzelnen Prüfungsleistungen. 2Dabei sind die Bewertun-
gen der Studienarbeit mit 40 v.H., des Referats mit 10 v.H. und der mündlichen Prüfung mit 50 v.H. zu 
berücksichtigen. 

(2) Die Notenbezeichnung für die Prüfungsgesamtnote bestimmt sich nach § 2 der in § 12 Abs. 1 genannten 
Verordnung.  

(3) Die Schwerpunktbereichsprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsgesamtnote „ausreichend“ oder bes-
ser ist.  

(4) 1Die Entscheidung über das Ergebnis der Prüfung und die Prüfungsgesamtnote werden dem Prüfling von 
der Studiendekanin oder dem Studiendekan schriftlich mitgeteilt. 2Die Mitteilung ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. 3Über das Ergebnis wird im Fall des Bestehens ein schriftliches Zeugnis 
erteilt. 

 

Abschnitt 5: Beeinträchtigungen, Unterbrechung der Prüfung, Versäumnis, Täuschung, Wiederho-
lung 

 

§ 14  Seelische oder körperliche Beeinträchtigungen 
1Bei seelischen oder körperlichen Beeinträchtigungen eines Prüflings, die die Leistungsfähigkeit herabset-
zen, kann die Studiendekanin oder der Studiendekan auf schriftlichen Antrag den Prüfungszeitraum (§ 9 
Abs. 7, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 3), verlängern, persönliche oder sachliche Hilfsmittel zulassen oder andere 
der Art der Beeinträchtigung angemessene Erleichterungen gewähren. 2Im Antrag ist die Beeinträchtigung 
darzulegen und durch ein amtsärztliches Attest zu belegen.3Der Bearbeitungszeitraum für die Studienarbeit 
kann aus wichtigem Grund im Sinne des Satzes 1 maximal um insgesamt bis zu sechs Wochen verlängert 
werden. 

 

§ 15  Unterbrechung der Prüfung; Versäumnis von Prüfungsleistungen 

(1) 1Nach dem Erhalt des Aufgabentextes für die Studienarbeit (§ 9) kann ein Prüfling die Prüfung nur aus 
wichtigem Grund unterbrechen. 2Ein wichtiger Grund liegt nur vor, wenn der Prüfling nicht prüfungsfähig 
oder ihm das Erbringen der Prüfungsleistung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 3Der Grund ist der 
Studiendekanin oder dem Studiendekan unverzüglich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. 4Prüfungs-
unfähigkeit ist durch ein amtsärztliches Attest nachzuweisen.  

(2) 1Wird die Prüfung aus einem wichtigen Grund unterbrochen, so kann der Prüfling sie im nächsten Prü-
fungsdurchgang fortsetzen. 2Bricht ein Prüfling die Anfertigung der Studienarbeit (§§ 8 Abs. 1, 9) aus ei-
nem Grund im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 2 ab, so gelten die Vorschriften des II. Teils entsprechend. 

(3) Nimmt ein Prüfling an einer der in § 8 Abs. 1 genannten Prüfungsleistungen nicht teil oder liefert er die 
Studienarbeit (§ 9) nicht oder nicht rechtzeitig ab, ohne dass ein wichtiger Grund im Sinne von Abs. 1 S. 
2 vorliegt, so wird diejenige Prüfungsleistung, an der der Prüfling nicht teilgenommen oder die er nicht 
oder nicht rechtzeitig abgeliefert hat, mit „ungenügend“ bewertet. 

 

§ 16  Prüfungsabbruch 
1Nach Erhalt des Aufgabentextes für die Studienarbeit (§ 9) können die Prüflinge den Abbruch des Prü-
fungsversuchs erklären. 2Der Prüfungsversuch wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet. 

 

§ 17  Täuschungsversuch und Ordnungsverstoß 

(1) 1Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, unzu-
lässige Hilfe Dritter oder sonstige Täuschung zu beeinflussen, so ist die betroffene Prüfungsleistung in 
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der Regel mit „ungenügend“ zu bewerten. 2In leichten Fällen kann Nachsicht gewährt werden. 3Im Fall 
eines schweren oder wiederholten Täuschungsversuchs ist die gesamte Prüfung für nicht bestanden zu 
erklären.  

(2) Auch nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses (§ 13 Abs. 4 S. 3) kann die Prüfung im Fall des Abs. 
1 S. 3 innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit dem Tag der mündlichen Prüfung (§ 11) für nicht bestan-
den erklärt werden.  

(3) 1Ein Prüfling, der erheblich gegen die Ordnung in der Prüfung verstößt, kann von der Fortsetzung der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen werden. 2Im Fall eines wiederholten Ausschlusses von der mündli-
chen Prüfung gilt die Prüfung insgesamt als nicht bestanden. 

 

§ 18  Wiederholung der Prüfung 

(1) 1Die Prüfung kann bei Nichtbestehen einmal wiederholt werden. 2Die Wiederholung ist frühestens in dem 
Prüfungsdurchgang möglich, dessen Meldezeitraum nach Abschluss des Erstversuchs beginnt. 3Ein 
Wechsel des Schwerpunktbereichs oder des Prüfungsfachs, soweit ein Schwerpunktbereich eine Wahl-
möglichkeit vorsieht, ist zulässig. 

(2) 1Ist die Prüfung nicht bestanden, die Studienarbeit (§ 9) jedoch mit mindestens „ausreichend“ bewertet 
worden, braucht die Studienarbeit in der Wiederholungsprüfung nicht erneut angefertigt zu werden, wenn 
der Prüfling dies innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Entscheidung über das Ergebnis der 
Prüfung (§ 13 Abs. 4) beantragt. 2Die Bewertung der Studienarbeit geht in diesem Fall in die Prüfungsge-
samtnote der Wiederholungsprüfung ein. 3Sofern der Schwerpunktbereich oder das Prüfungsfach ge-
wechselt werden (Abs. 1 S. 3), ist eine neue Studienarbeit anzufertigen.  

(3) 1Wer die Prüfung bestanden hat, kann sie zur Verbesserung der Prüfungsgesamtnote einmal wiederho-
len. 2Die Notenverbesserungsprüfung kann im unmittelbar anschließenden Prüfungsdurchgang oder spä-
testens in dem auf diesen folgenden Prüfungsdurchgang abgelegt werden. 3Abs. 1 S. 4 gilt entspre-
chend. 4Wird die Notenverbesserung in dem Schwerpunktbereich absolviert, in dem auch der Erstver-
such abgelegt wurde, kann das Schwerpunktstudium auf die Dauer von einem Semester reduziert wer-
den. 5Der Zulassungsantrag sowie der Antrag auf Verkürzung des Schwerpunktstudiums müssen inner-
halb der regulären Anmeldezeiträume gestellt werden.6Im Fall der Verkürzung des Schwerpunktstudiums 
wird das Studienarbeitsthema zu Beginn der Vorlesungszeit des Schwerpunktsemesters ausgegeben. 
7Wird in der Wiederholungsprüfung eine höhere Prüfungsgesamtnote erreicht, so wird hierüber ein neues 
Zeugnis ausgestellt. 

 

§ 19  Einsicht in die Prüfungsakten 

Die Geprüften haben das Recht, innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Entscheidung über das 
Ergebnis der Prüfung (§ 13 Abs. 4) ihre schriftliche Arbeit und die dazu ergangenen Voten persönlich einzu-
sehen. 

 

Abschnitt 6: Rechtsbehelfe 

 

§ 20  Prüfungsausschuss 

(1) Gegen belastende Entscheidungen der Studiendekanin oder des Studiendekans kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Prüfungsausschuss angerufen werden.  

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören die Studiendekanin oder der Studiendekan, zwei weitere Mitglieder 
aus der Professorengruppe, ein Mitglied aus der Mitarbeitergruppe und ein Mitglied aus der Studieren-
dengruppe an. 2Mit Ausnahme der Studiendekanin bzw. des Studiendekans werden die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren ständige Vertreterinnen oder Vertreter durch die jeweiligen Gruppen-
vertretungen im Fakultätsrat benannt. 3Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds 
ein Jahr. 4Der Prüfungsausschuss wird von der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan einberufen und 
geleitet.  

(3) Mitglieder des Prüfungsausschusses, die an dem Prüfungsverfahren als Prüferinnen oder Prüfer mitge-
wirkt haben, sind von der Entscheidung über die Einwendung ausgeschlossen.  
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(4) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
2Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Studiendekanin bzw. des Studiendekans den Ausschlag. 
3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder 
der Professorengruppe, anwesend ist. 4Das Mitglied der Studierendengruppe hat bei der Bewertung von 
Prüfungsleistungen nur beratende Stimme.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2In einer Niederschrift sind die wesentli-
chen Gegenstände der Erörterung festzuhalten und Beschlüsse im Wortlaut wiederzugeben. 3Die Teil-
nehmer unterliegen der Amtsverschwiegenheit; sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.  

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Er kann außerdem allgemeine Rege-
lungen zur Durchführung der Schwerpunktbereichsprüfung vorschlagen, über die der Fakultätsrat be-
schließt. 

 

§ 21  Widerspruchsverfahren 

(1) 1Gegen die Entscheidung über das Ergebnis der Schwerpunktbereichsprüfung (§ 13 Abs. 4 S. 1, § 17 
Abs. 1 S. 3, Abs. 2, Abs. 3 S. 2) kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch nach §§ 
68 ff. VwGO eingelegt werden. 2Dasselbe gilt bei Nichtzulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung (§ 7).  

(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der nach § 20 gebildete Prüfungsausschuss. 2Einen Abhilfebescheid 
erlässt die Dekanin oder der Dekan der Fakultät. 3Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, erlässt die 
Präsidentin oder der Präsident der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität den Widerspruchsbescheid. 

 

III. Teil: Prüfungsinhalte 

 

§ 22  Prüfungsfächer 
1Prüfungsfächer sind die Fächer des jeweiligen Schwerpunktbereichs. 2Soweit in einem Schwerpunktbereich 
eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist (§ 23 Abs. 1 lit. b), c), d), e), g), h) und i)), sind Prüfungsfächer die vom 
Prüfling im Zulassungsantrag (§ 6 Abs. 1 lit. b)) gewählten Fächer. 

 

§ 23  Schwerpunktbereiche 

(1) An der Juristischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover werden die folgenden 
Schwerpunktbereiche angeboten:  

a) Familien- und Erbrecht sowie Grundlagen des Rechts (SP 1), 

b) Arbeit, Unternehmen, Soziales (SP 2), 

c) Handel, Wirtschaft und Unternehmen (SP 3), 

d) Strafverfolgung und Strafverteidigung (SP 4), 

e) Internationales und Europäisches Recht (SP 5), 

f) Verwaltung (SP 6), 

g) IT-Recht und Geistiges Eigentum (SP 7), 

h) Anwaltliche Rechtsberatung und Anwaltsrecht (SP 8), 

i) Versicherungsrecht und Medizinrecht (SP 9). 

(2) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Familien- und Erbrecht sowie Grundlagen des Rechts“ sind die 
Fächer „Rechts- und Zeitgeschichte einschließlich der Methodengeschichte“, „Rechtstheorie einschließ-
lich angewandter Methodenlehre“, „Familienrecht“ und „Erbrecht“. 2Gegenstand der Prüfung sind die Fä-
cher „Rechts- und Zeitgeschichte einschließlich der Methodengeschichte“, „Rechtstheorie einschließlich 
angewandter Methodenlehre“, „Familienrecht“ und „Erbrecht“. 

(3) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Arbeit, Unternehmen, Soziales“ sind die Fächer „Arbeitsrecht“, 
„Unternehmensrecht“ und „Sozialrecht“. 2Gegenstand der Prüfung sind die Fächer „Arbeitsrecht“ und 
„Unternehmensrecht“ oder „Arbeitsrecht“ und „Sozialrecht“.  
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(4) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Handel, Wirtschaft, Unternehmen“ bilden die Fächer „Handels-
recht“, „Wirtschaftsrecht“ und „Unternehmensrecht“, jeweils mit ihren europarechtlichen Bezügen. 2Ge-
genstand der Prüfung sind die für alle Studierenden verbindlichen Pflichtfächer „Handelsrecht I“, „Wirt-
schaftsrecht I“ sowie „Unternehmensrecht I“. 3Diese werden ergänzt durch ein Wahlfach „Handelsrecht 
II“, „Wirtschaftsrecht II“ oder „Unternehmensrecht II“. 

(5) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Strafverfolgung und Strafverteidigung“ sind die Fächer „Straf-
verfahrensrecht“, „Sanktionenrecht“, „Kriminologie“, „Wirtschaftsstrafrecht“, „Jugendstrafrecht“, Strafvoll-
zug“, „Völkerstrafrecht“, Europäisches Strafrecht, Strafrechtsvergleichung, Medizinstrafrecht, Technik-
strafrecht und „Grundlagen des Strafrechts“. 2Gegenstand der Prüfung sind die Fächer „Strafverfahrens-
recht“ sowie nach Wahl der Studierenden drei der weiteren in Satz 1 genannten Fächer. 

(6) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Internationales und Europäisches Recht“ sind die Fächer „Allge-
meines Völkerrecht“, „Besonderes Völkerrecht“, „Europäisches Verfassungs- und Wirtschaftsrecht“, „In-
ternationales Privatrecht“, Internationales Zivilverfahrensrecht, „Vertiefung Völker- und Europarecht und 
öffentlich-rechtliche Rechtsvergleichung“, „Vertiefung Internationales Privatrecht, privatrechtliche Rechts-
vergleichung und -vereinheitlichung“ und „Vertiefung Internationales Verfahrensrecht, einschließlich 
Schiedsverfahrensrecht und Rechtsvereinheitlichung“. 2Gegenstand der Prüfung sind die Fächer „Allge-
meines Völkerrecht“, „Besonderes Völkerrecht“, „Europäisches Verfassungs- und Wirtschaftsrecht“; „In-
ternationales Privatrecht“, Internationales Zivilprozessrecht“ sowie entweder „Vertiefung Völker- und Eu-
roparecht“ oder „Vertiefung Internationales Privatrecht, privatrechtliche Rechtsvergleichung und -verein-
heitlichung“ oder „Vertiefung Internationales Verfahrensrecht, einschließlich Schiedsverfahrensrecht und 
Rechtsvereinheitlichung“. 

(7) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Verwaltung“ sind die Fächer „Verwaltungswissenschaft I“, „Ver-
waltungswissenschaft II“, „Datenschutzrecht (und Normen des e-Government)“, „Kommunalrecht II“, „Öf-
fentliches Dienstrecht“, „Vergaberecht“ sowie „Polizei- und Ordnungsrecht II“. 2Gegenstand der Prüfung 
sind die Fächer Verwaltungswissenschaft I“, „Verwaltungswissenschaft II“, „Datenschutzrecht (und Nor-
men des e-Government)“, „Kommunalrecht II“, „Öffentliches Dienstrecht“, „Vergaberecht“ sowie „Polizei- 
und Ordnungsrecht II“. 

(8) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs "IT-Recht und Geistiges Eigentum" sind die Fächer "Informati-
onstechnologierecht" und „Recht des geistigen Eigentums". 2Gegenstand der Prüfung sind die Fächer 
"Informationstechnologierecht" und "Recht des geistigen Eigentums“. 

(9) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Anwaltliche Rechtsberatung und Anwaltsrecht“ sind die Fächer 
„Anwaltsrecht, Anwaltshaftungsrecht und anwaltliche Tätigkeit“ sowie „Allgemeine Verfahrenslehre“. 
2Darüber hinaus erfolgt eine Vertiefung hinsichtlich der anwaltlichen Rechtsberatung entweder im Bereich 
des Zivilrechts, des Strafrechts oder des Öffentlichen Rechts. 3Gegenstand der Prüfung sind die Fächer 
„Anwaltsrecht“, „Allgemeine Verfahrenslehre“ und entweder „Streitvermeidung und vorsorgende Rechts-
pflege“, „Vertiefung und Ergänzung Zivilverfahrensrecht“, „Zugang zum Recht und Rechtsverwirklichung“, 
„Alternative Streitbeilegung“ und „Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung“ oder „Strafverfahrens-
recht“, „Sanktionenrecht“, „Wirtschaftsstrafverteidigung“ und „Compliance“ oder „Vergaberecht“, „An-
waltsbezogene Gebiete des Besonderen Verwaltungsrechts“ und „Prozesstaktik und Vertiefung VwGO“. 

(10) 1Gegenstand des Schwerpunktbereichs „Versicherungsrecht und Medizinrecht“ sind die Fächer „Versi-
cherungsrecht“ und „Medizinrecht“ sowie „ausgewählte Teilbereiche des internationalen, europäischen 
und deutschen Versicherungsrechts und Medizinrechts". 2Gegenstand der Prüfung sind die Fächer 
„Versicherungsrecht", „Medizinrecht“, und „ausgewählte Teilbereiche des internationalen, europäischen 
und deutschen Versicherungs- und Medizinrechts". 

 

§ 24  Prüfungsstoff 

Der Prüfungsstoff umfasst nach Maßgabe der den Schwerpunktbereichen zugehörigen Lehrveranstaltungen, 
die auch in englischer Sprache angeboten werden können, und vorbehaltlich deren Angebots:  

1. Im Schwerpunktbereich „Familien- und Erbrecht sowie Grundlagen des Rechts“: 

a) im Fach „Rechts- und Zeitgeschichte einschließlich Methodengeschichte“: 

Römische und germanische Rechtsquellen (auch des Familien- und Erbrechts), jüngere deutsche und 
europäische Rechtsgeschichte einschließlich der Ideengeschichte des Rechts (Naturrecht, Vernunftrecht, 
Rechtspositivismus), Geschichte der Theorien und juristischen Methoden der Rechtswissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Familien- und Erbrechts. 
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b) im Fach „Rechtstheorie einschließlich angewandter Methodenlehre“: 

Rechtsbegriff und Rechtsgeltung, Rechtsquellenlehre, Rechtstheoriegeschichte, rechtstheoretische 
Grundbegriffe (z.B. Recht im subjektiven/objektiven Sinn, Rechtsnorm/Rechtsgeschäft), Theorie und Pra-
xis der juristischen Auslegung (Canones der Auslegung, Auslegungsziele) sowie der Fortbildung des 
Rechts, Theorie der juristischen Begründung und Grundbegriffe der Rechtsanwendungslehre (unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, Generalklauseln, richterliches Ermessen), Lehre von der Vertragsgestaltung, 
Rechts- und Rechtstheorievergleichung. 

c) im Fach „Familienrecht“: die über den Pflichtstoff hinausgehenden Fragestellungen des Familienrechts, 
insbesondere Ehe und Verwandtschaft, personen- und vermögensrechtliche Wirkungen der Ehe (insbe-
sondere eheliches Güterrecht, Unterhaltsrecht), Scheidung und Scheidungsfolgen (nachehelicher Unter-
halt), Ehe- und Scheidungsfolgenverträge, Kindschaftsrecht (insbesondere elterlicher Sorge, Kindesun-
terhalt), Familienverfahrensrecht, andere Lebensgemeinschaften (eingetragene Lebenspartnerschaft, 
nichteheliche Lebensgemeinschaft), Internationales Familienrecht (Internationales Privatrecht und das 
Familienrecht in rechtsvergleichender Perspektive). 

d) im Fach „Erbrecht“: die über den Pflichtstoff hinausgehenden Fragestellungen des Erbrechts, insbeson-
dere die gesetzliche Erbfolge, Mehrheit von Erben, Testierfreiheit und Pflichtteil, Testamentsformen, Erb-
vertrag, Einsetzung von Erben und Nacherben, Vermächtnis, Auflage, Erbenhaftung für Nachlassverbind-
lichkeiten, Erbschaftsanspruch, Patientenverfügung, Übergang von Unternehmen, Nachlassverfahren, 
Erbschaftssteuerrecht, Internationales Erbrecht (Internationales Privatrecht) und das Erbrecht in rechts-
vergleichender Perspektive). 

2. Im Schwerpunktbereich „Arbeit, Unternehmen, Soziales“:  

a) im Fach „Arbeitsrecht“:  

Beendigungsschutz im Arbeitsverhältnis (Vertiefung) und Grundlagen des Änderungsschutzes, Ände-
rungs- und Beendigungsschutz bei Umstrukturierung und Reorganisation des Unternehmens, Recht der 
Koalitionen, Tarifvertragsrecht einschließlich Recht des Sozialen Dialoges auf europäischer Ebene, Ar-
beitskampfrecht, Recht der betrieblichen Mitbestimmung einschließlich europarechtlicher Bezüge, Recht 
der unternehmerischen Mitbestimmung in Grundzügen (gesetzliche Grundlagen, Zweck, Organisation 
und Funktionsweise unternehmerischer Mitbestimmung), europarechtliche Grundlagen des Arbeitsrechts, 
das arbeitsgerichtliche Verfahren in Grundzügen (Zweck, Struktur und Organisation der Arbeitsgerichts-
barkeit, Besonderheiten des arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahrens, arbeitsgerichtliches Beschlussverfah-
ren), anwaltliche Beratung und Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht.  

b) im Fach „Unternehmensrecht“:  

Das Recht der Kapitalgesellschaften: Gründung und Struktur der Aktiengesellschaft, GmbH, Unterneh-
mergesellschaft, Genossenschaft, Europäische Aktiengesellschaft und Europäische Privatgesellschaft, 
Kapitalerhaltungsregeln, Leitungs- und Aufsichtshaftung in den vorbenannten Gesellschaftsformen, Rest-
rukturierung und Beendigung. Das Recht der verbundenen Unternehmen (Konzern und Reorganisation): 
die Bildung und Eingangskontrolle von Konzernen, Vertragskonzernrecht und Recht der faktischen sowie 
qualifiziert faktischen Konzerne, Konzernhaftungsrecht. Kapitalmarktrecht: Einführung Kapitalmarktrecht 
und Kapitalmarkt, Marktorganisation und Marktzugang, Wertpapiererwerbs- und Übernahmerecht, Invest-
mentrecht, Kapitalmarktaufsicht, Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, Marktzugangsfolgerecht (Insi-
derrecht, Verbot der Marktmanipulation, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten, sonstige Zulas-
sungsfolge- sowie Finanzberichtspflichten), Verhaltenspflichten für Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men. 

c) im Fach „Sozialrecht“:  

Grundlagen des Sozialrechts (Systematik, soziodemographische Strukturdaten, Geschichte des Sozial-
staats, verfassungsrechtliche Grundlagen, Schnittstellen von Arbeits- und Sozialrecht), Steuerfinanzierte 
Leistungen im Überblick (Grundsicherung für Arbeitsuchende und Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung), Allgemeines Sozialversicherungsrecht 
(Vorstellung und Systematik der Bücher, SGB I, SGB IV, SGB X), Besonderes Sozialversicherungsrecht, 
insbesondere Krankenversicherungsrecht, Unfallversicherungsrecht und Rentenversicherungsrecht, 
Rechtsschutz im Sozialrecht (aus anwaltlicher Perspektive), Grundzüge des europäischen, internationa-
len und zwischenstaatlichen Sozialrechts. 

3. Im Schwerpunktbereich „Handel, Wirtschaft, Unternehmen“: 

a) in den Pflichtfächern 
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aa) im Pflichtfach „Handelsrecht I“: 

Handelsverkehr und Kreditsicherheit: Europäisches und deutsches Handelsrecht einschließlich Haf-
tungsfragen sowie Rechtsdurchsetzung, die Prinzipien, Arten und Konkurrenz von Sicherungsrech-
ten, Kasuistik und Praxis neuer Sicherungsformen 

Deutsches und Europäisches Wettbewerbsrecht: Recht des unlauteren Wettbewerbs einschließlich 
Rechtsverwirklichung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen einschließlich Rechtsdurchset-
zung, europarechtliches Verbot wettbewerbsbeschränkender Verträge sowie missbräuchlichen Un-
ternehmensverhaltens, europäische Fusionskontrolle. 

bb) im Pflichtfach „Wirtschaftsrecht I“: 

Europäisches Verfassungs- und Wirtschaftsrecht: Unionsverfassungsrecht, unionsrechtliche Wettbe-
werbsregeln, Beihilferecht, wirtschaftsbezogene Politiken der Union. 

Regulierungsrecht: Grundlagen der Regulierung, Grundfreiheiten des Unionsrechts, Zulässigkeit mit-
gliedstaatlicher Beschränkungen, Regulierung von Wirtschaftsbereichen im Unionsrecht und im nati-
onalen Recht, Selbstregulierung, Institutionen. 

cc) im Pflichtfach „Unternehmensrecht I“: 

Kapitalgesellschaftsrecht I (Gesellschaftsformen): Gründung und Struktur der Aktiengesellschaft, 
GmbH, Unternehmergesellschaft, Genossenschaft, Europäischen Aktiengesellschaft und Europäi-
schen Privatgesellschaft, Kapitalerhaltungsregeln, Leitungs- und Aufsichtshaftung in den vorbenann-
ten Gesellschaftsformen, Restrukturierung und Beendigung. 

Kapitalmarktrecht I (Marktrecht, Marktorganisation und -zugang): Einführung Kapitalmarktrecht und 
Kapitalmarkt, Marktorganisation und Marktzugang, Wertpapiererwerbs- und Übernahmerecht, In-
vestmentrecht, Kapitalmarktaufsicht, Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz. 

b) in den Wahlfächern 

aa) Wahlfach „Handelsrecht II“: 

Soweit angeboten sind folgende Bereiche zu belegen: 

Kreditsicherheiten im nationalen und internationalen Handelsverkehr: Vertiefung des Rechts der 
Kreditsicherheiten bzw. des Handels sowie der zivilrechtlichen Bezüge. 

Verträge im Handelsverkehr: Vertragsgestaltung insbesondere in Bezug auf Handelskauf, Kommis-
sionsgeschäft sowie ausgewählte sonstige Handelsgeschäfte; Verfahren zur Streitbeilegung, An-
spruchsdurchsetzung. 

Vertriebsrecht: Grundlagen zum deutschen und europäischen; Absatzmittlung von Waren und 
Dienstleistungen; Absatzorganisation; insbesondere Handelsvertreter, Vertragshändler und Fran-
chisenehmer. 

Recht der Finanztransaktionen: Bankgeschäfte; insbesondere syndizierte Finanztransaktionen auch 
im internationalen Bereich; Konsortialkredite; Zusammenarbeit eines Banken-Konsortiums; rechtli-
che Verfassung; Innen- und Außenhaftung; Kreditsicherung. 

Lauterkeitsrecht: Vertiefung der deutschen und europäischen lauterkeitsrechtlichen Seite des Wett-
bewerbsrechts; UWG; Marktverhalten, Marktrecht; Schutz der Mitbewerber, Verbraucher und der 
Allgemeinheit sowie die anwaltsbezogene Perspektive. 

Wettbewerbsverfahrensrecht: u.a. Kartellverfahrensrecht, Individualklagen und UWG-Verfahrens-
recht, u.a. gerichtet auf unterschiedliche Anspruchsbegehren; Anspruchsdurchsetzung. 

International Business Law: Internationales Wirtschaftsrecht mit Bezügen zu angrenzenden Rechts-
gebieten; Kreditsicherungsrecht, Recht der Investitionen, WTO, Handelshemmnisse und internatio-
nale Handelsregulierung. 

Der Vertiefungsbereich kann um weitere Veranstaltungen aus diesen Rechtsgebieten nach Abstim-
mung durch eine Lehrbeauftragte bzw. einen Lehrbeauftragten erweitert bzw. konkretisiert werden. 

bb) Wahlfach “ Wirtschaftsrecht II“: 

„Energierecht“: Grundlagen des internationalen Energie- und Klimaschutzrechts, europäisches und 
deutsches Energierecht, Entflechtung von Energieversorgungsunternehmen, Netzanschluss und 
Netzzugang, Genehmigung von Netzentgelten, Missbrauchsaufsicht, Grundversorgung, Grundzüge 
der Förderung erneuerbarer Energien. 
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„Internationales Handels- und Investitionsschutzrecht“: Institutionen des internationalen Wirtschafts-
rechts, Recht der WTO, bilaterales und multilaterales Investitionsschutzrecht. 

„Vergaberecht/ Einführung in das öffentliche Wirtschaftsrecht“: Grundzüge des europäischen Verga-
berechts, §§ 97 ff. GWB: Vergabeverfahren, Nachprüfungsverfahren, Sanktion bei Rechtsverlet-
zung, ausgewählte Bereiche des öffentlichen Wirtschaftsrechts. 

cc) Wahlfach „Unternehmensrecht II“: 

Kapitalgesellschaftsrecht II (Konzernrecht): Recht der verbundenen Unternehmen (Konzern und Re-
organisation): Bildung und Eingangskontrolle von Konzernen, Vertragskonzernrecht und Recht der 
faktischen sowie qualifiziert faktischen Konzerne, Konzernhaftungsrecht, europäisches und internati-
onales Unternehmensrecht, Vertragsgestaltung im Unternehmensrecht. 

Kapitalmarktrecht II (Marktzugangsfolgerecht): Marktzugangsfolgen, Insiderrecht, Verbot der Markt-
manipulation, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten, sonstige Zulassungsfolge- sowie Finanz-
berichtspflichten, Verhaltenspflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen. 

Unternehmensbesteuerung: Einführung in das Steuerverwaltungs- und Steuerverfahrensrecht, un-
ternehmensbezogene Besteuerungsgrundsätze, bilanzsteuerrechtliche Grundlagen, Einkommens-
besteuerung der Mitunternehmer, Grundzüge der Besteuerung von Personen- und Kapitalgesell-
schaften sowie von Anteilseignern". 

Sofern angeboten: „Unternehmensmitbestimmung“: gesetzliche Grundlagen, Zweck, Organisation 
und Funktionsweise einschließlich europarechtlicher Bezüge. 

4. Im Schwerpunktbereich „Strafverfolgung und Strafverteidigung“:  

a) im Fach „Strafverfahrensrecht“: der Gang des Ermittlungs- und Hauptverfahrens sowie die Grundzüge 
der Rechtsmittelverfahren einschließlich der Möglichkeiten und Grenzen der Strafverteidigung, die Be-
funde der empirischen Verfahrensforschung.  

b) im Fach „Sanktionenrecht“: Straftheorien, Detailkenntnisse zum System der Strafen und Maßregeln 
der Besserung und Sicherung sowie der Nebenfolgen, ihrer Anordnungsvoraussetzungen, Bemessung 
und Vollstreckung einschließlich der empirischen Befunde zur Anwendungspraxis und Effektivität.  

c) im Fach „Kriminologie“: Methoden, Theorien und Stand der empirisch-kriminologischen Forschung ein-
schließlich der Prognose- und Präventionsforschung, zentrale Fragen der forensischen Psychologie 
und Psychiatrie, aktuelle Probleme der Kriminalpolitik.  

d) im Fach „Wirtschaftsstrafrecht“: Umfang und Struktur der Wirtschaftskriminalität, die Instrumente zur 
Bekämpfung von Wirtschafts-, insbesondere Unternehmenskriminalität, die wirtschaftsstrafrechtlichen 
Straftatbestände des StGB und wichtiger Wirtschaftsgesetze einschließlich der Grundzüge des Umwelt- 
und des Steuerstrafrechts.  

e) im Fach „Jugendstrafrecht“: Besonderheiten der Jugendkriminalität und des Jugendrechts und Ju-
gendstrafrechts einschließlich des Jugendstrafverfahrens, das jugendstrafrechtliche Sanktionensystem 
einschließlich Sanktionsbemessung, -vollstreckung und Diversion.  

f) im Fach „Strafvollzug“: Grundsätze des Strafvollzugs, Vollzugsziele und Maßnahmen zu ihrer Verwirkli-
chung, Rechtsstellung des Strafgefangenen und Rechtsschutzsystem, sozialtherapeutische Anstalt, 
empirische Befunde zur Vollzugswirklichkeit.  

g) im Fach „Völkerstrafrecht“: Grundzüge der Geschichte des Völkerstrafrechts, Grundzüge der Organi-
sationsstruktur internationaler Strafgerichte, völkerstrafrechtliche Straftatlehre, allgemeine Strafbarkeits-
voraussetzungen und allgemeine Strafausschließungsgründe (z.B. Irrtumskonstellationen, Rechtferti-
gungs- und Entschuldigungsgründe), Tatbestände des Völkerstrafrechts, Grundzüge des Völkerstraf-
prozessrechts. 

h) im Fach „Europäisches Strafrecht“: Europa- und völkerrechtlicher Rahmen nationaler Strafrechtspra-
xis, Europäische Institutionen in der Strafrechtspraxis, EU-bedingte Strafrechtsangleichung. 

i) im Fach „Strafrechtsvergleichung“: Methodik der Rechtsvergleichung, Unterschiede zwischen Straf-
rechtssystemen, Unterschiede zwischen Strafprozessrechtsordnungen. 

j) im Fach „Medizinstrafrecht“: ärztlicher Heileingriff als strafbare Körperverletzung, strafrechtliche Einhe-
gung medizinethischer Konflikte, strafrechtliche Kriminalitätsbekämpfung im Gesundheitswesen und 
ihre Alternativen, Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen. 
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k) im Fach „Technikstrafrecht“: Strafbarkeiten und Strafverfolgung im Cyberspace, strafrechtliche Bewälti-
gung moderner Technologien. 

l) im Fach „Grundlagen des Strafrechts“: Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Konfliktbewälti-
gung, ethisch-moralische Grundlagen von Strafrecht und Strafe, Methoden strafrechtswissenschaftli-
cher Begriffs- und Systembildung, verfassungsrechtliche Bezüge des rechtsstaatlichen Straf- und Straf-
verfahrensrechts. 

5. Im Schwerpunktbereich „Internationales und Europäisches Recht“: 

a) im Fach „Allgemeines Völkerrecht“: Regelungsbereich des Völkerrechts, Völker-rechtssubjekte, Quel-
len des Völkerrechts, diplomatische Beziehungen, völkerrechtliche Verantwortlichkeit, Völkerrecht und 
Landesrecht 

b) im Fach „Europäisches Verfassungs- und Wirtschaftsrecht“: Unionsverfassungsrecht, Souveränität 
und Vorrang, unionsrechtliche Wettbewerbsregeln, Beihilferecht, wirtschaftsbezogene Politiken der 
Union. 

c) im Fach „Internationales Privatrecht“: Allgemeine Lehren, Grundbegriffe, Grundlagen und Geschichte 
des Internationalen Privatrechts, Einführung in einzelne besondere Gebiete des Internationalen Privat-
rechts (Internationales Familien- und Erbrecht, Internationales Vertrags-, Delikts,- Sachen- und Wirt-
schaftsrecht, Einführung in das Einheits- und das Europäische Privatrecht.  

d) im Fach „Internationales Zivilverfahrensrecht“: Allgemeine Lehren, Grundbegriffe, Grundlagen und Ge-
schichte des Internationalen Zivilverfahrensrechts, einschließlich seiner völkerrechtlichen Bezüge, Ein-
führung in das Europäische Zivilverfahrensrecht 

e) im Fach „Vertiefung Völker- und Europarecht“:  

„Besonderes Völkerrecht“: Spezialbereiche des Völkerrechts, z.B. Umweltvölkerrecht, Seevölkerrecht, 
Luft- und Weltraumrecht, Recht der internationalen Friedenssicherung. 

„Internationales Handels- und Investitionsschutzrecht“: Institutionen des internationalen Wirtschafts-
rechts, Recht der WTO, bilaterales und multilaterales Investitionsschutzrecht. 

„Internationale Streitbeilegung“: Europäisches Prozessrecht, internationale Gerichtsbarkeit und 
Schiedsgerichtsbarkeit, WTO-Streitschlichtungsverfahren.  

f) im Fach "Vertiefung Internationales Privatrecht, privatrechtliche Rechtsvergleichung und -vereinheitli-
chung": Vertiefung besonderer Gebiete des Internationalen Privatrechts (Internationales Familien- und 
Erbrecht, Internationales Vertrags-, Delikts-, Sachen- und Wirtschaftsrecht), Vertiefung im Einheitsrecht, 
Einführung in die privatrechtliche Rechtsvergleichung. 

g) im Fach „Vertiefung Internationales Verfahrensrecht, einschließlich Schiedsgerichtsbarkeit und 
Rechtsvereinheitlichung“: Grundzüge der Handels-, Wirtschafts-, Investitions- sowie sonstiger Schieds-
gerichtsbarkeit, WTO-Streitschlichtungsverfahren, Vertiefung im Einheits- und Europäischen Zivilverfah-
rens- und Privatrecht. 

6. Im Schwerpunktbereich „Verwaltung“:  

a) im Fach „Verwaltungswissenschaft I“:  

Erkenntnisinteressen und Begriff der Verwaltungswissenschaft, Personal, Finanzen, Haushalt.  

b) im Fach „Verwaltungswissenschaft II“:  

Verwaltungsorganisation – Theorie und Praxis; Aufbau der Bundes-, Landes- und Kommunalverwal-
tung, Steuerung der Verwaltung, Verwaltungsreform. 

c) im Fach „Datenschutzrecht (und Normen des e-Government)“: Datenschutzgrundverordnung, Daten-
schutz in Sicherheitsbehörden, Kontrollbehörden für den Datenschutz 

d) im Fach „Kommunalrecht II“:  

Aufbau der Kommunalverwaltung, Ziele und Mittel der Kommunalaufsicht, wirtschaftliche Betätigung der 
Kommunen, Grundzüge des kommunalen Haushaltsrechts. 

e) im Fach „Öffentliches Dienstrecht“: 

verfassungsrechtliche Grundlagen, Unterschiede zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten, Beamten-
recht: hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums, Begründung und Beendigung des Beamten-
verhältnisses, Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis. 

f) im Fach „Vergaberecht“: 
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Grundzüge des europäischen Vergaberechts, §§ 97 ff. GWB: Vergabeverfahren, Nachprüfungsverfah-
ren, Sanktionen bei Rechtsverletzung. 

g) im Fach „Polizei- und Ordnungsrecht II“: 

Organisation und Zusammenarbeit der Sicherheits- und Ordnungsbehörden, Befugnisse von Nachrich-
tendiensten, Bundespolizei und Zoll. 

7. Im Schwerpunktbereich „IT-Recht und Geistiges Eigentum“:  

a) im Fach "Informationstechnologierecht": Grundlagen des Informationstechnologierechts, Recht der 
elektronischen Verträge, Datenschutzrecht, Vertrags- und Haftungsrecht im Bereich der Informations-
technologie, Internetregulierung sowie, soweit als Wahlbereich gewählt, Recht der neuen Technologien 
oder Medienrecht.  

b) im Fach "Recht des geistigen Eigentums": Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Immaterialgüter-
rechtliche Aspekte der Informationstechnologie sowie, soweit als Wahlbereich gewählt, Wettbewerbs-
recht. 

Aus dem Wahlbereich (Recht der neuen Technologien, Medienrecht, Wettbewerbsrecht) ist von den 
Studierenden nur ein Fach als Wahlfach zu benennen 

8. Im Schwerpunktbereich „Anwaltliche Rechtsberatung und Anwaltsrecht“: 

a) im Fach „Anwaltsrecht, Anwaltshaftungsrecht und anwaltliche Tätigkeit“: Grundlagen des Anwalts-
rechts sowie der anwaltlichen Tätigkeit einschließlich der Berufshaftung und Allgemeine Verfahrens-
lehre. 

b) im Fach „Allgemeine Verfahrenslehre“: Allgemeine Verfahrensgrundsätze des Zivil- und Strafrechts 
sowie des Öffentlichen Rechts, Einführung in die jeweiligen Verfahrensgrundsätze und Herausarbeitung 
der Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

c) im Fach „Streitvermeidung und vorsorgende Rechtspflege“: Grundlagen der (notariellen) Vertragsge-
staltung, insb. Grundstücks- und erbrechtliche Gestaltung. 

d) im Fach „Vertiefung und Ergänzung Zivilverfahrensrecht“: Vertiefung Erkenntnisverfahren einschließ-
lich Rechtsmittelrecht, Grundlagen des Europäischen und Internationalen Zivilprozessrechts (IZPR). 

e) im Fach „Zugang zum Recht und Rechtsverwirklichung“: Möglichkeiten der Prozessfinanzierung (Pro-
zesskostenhilfe, Rechtsschutzversicherung, Prozessfinanzierung), Anspruchsverwirklichung und An-
spruchsdurchsetzung (Zwangsvollstreckung, Alternative Passivlegitimierte, insbesondere Versicherun-
gen, Rückgriffsansprüche). 

f) im Fach „Alternative Streitbeilegung“: Grundzüge der Mediation sowie Schiedsgerichtsbarkeit, ein-
schließlich ihrer internationalen Bezüge. 

g) im Fach „Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung“: Insolvenzrecht, Ablauf und Stationen nationa-
ler und internationale Insolvenzverfahren, mögliche Strategien des Insolvenzverwalters anhand ver-
schiedener Beispiele, Struktur von Kapitalgesellschaften, Finanzverfassung und Kapitalerhaltungsvor-
schriften, Sanierung von Gesellschaften. 

h) im Fach „Strafverfahrensrecht“: der Gang des Ermittlungs- und Hauptverfahrens sowie die Grundzüge 
der Rechtsmittelverfahren einschließlich der Möglichkeiten und Grenzen der Strafverteidigung, die Be-
funde der empirischen Verfahrensforschung. 

i) im Fach „Sanktionenrecht“: Straftheorien, Detailkenntnisse zum System der Strafen und Maßregeln der 
Besserung und Sicherung sowie der Nebenfolgen, ihrer Anordnungsvoraussetzungen, Bemessung und 
Vollstreckung einschließlich der empirischen Befunde zur Anwendungspraxis und Effektivität. 

j) im Fach „Wirtschaftsstrafverteidigung“: Unternehmen als Zurechnungsobjekt, Delikte gegen den Wett-
bewerb, gegen staatliche Wirtschaftslenkung, Allgemeine Delikte im Wirtschaftsstrafrecht, Insolvenzde-
likte; Geldwäsche, Vermögensabschöpfung und Zurückgewinnungshilfe. 

k) im Fach „Compliance“: Rechtliche Grundlagen, Datenschutz, Anwaltliche Verschwiegenheitspflicht und 
Beschlagnahmeverbot; Widerstreitende Interessen, Durchführung. 

l) im Fach „Vergaberecht“: Vergaberecht und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Grundlagen des 
Vergaberechts, historische und Europäische Entwicklung, Vergaberechtliche Grundsätze, Vergabever-
fahren, Rechtsschutz unterlegener Bieter, vergaberechtliche Vorgaben für Privatisierungsmodelle. 
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m) im Fach „Anwaltsbezogene Gebiete des Besonderen Verwaltungsrechts“: Haftung, Öffentlichkeitsbe-
teiligung und Klagerechte im Umweltrecht im Hinblick auf die Anforderungen an die anwaltliche Bera-
tung, System und gesetzliche Grundlagen des Umwelthaftungsrechts inklusive Umweltschadensgesetz, 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren und Klagerechte nach Genehmigungserteilung. 

n) im Fach „Prozesstaktik und Vertiefung VwGO“: Behördlicher Rechtsschutz, Gang des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens, Rechtsmittelrecht. 

9. Im Schwerpunktbereich „Versicherungsrecht und Medizinrecht“: 

a) im Fach „Versicherungsrecht": Versicherungsvertragsrecht, Grundlagen des Versicherungswesens, 
Rückversicherungsrecht, Versicherungsaufsichtsrecht, Versicherungsunternehmensrecht, Sozialversi-
cherungsrecht. 

b) im Fach „Medizinrecht": Medizinprivatrecht, Medizinstrafrecht. 

c) im Fach „ausgewählte Teilbereiche des internationalen, europäischen und deutschen Versicherungs- 
und Medizinrechts": „Ethik in der Medizin“ oder „Datenschutzrecht“, „Recht des geistigen Eigentums 
und der Informationstechnologie mit Bezug zum Medizin- und Versicherungsrecht“ oder „internationales 
und europäisches Versicherungs- und Medizinrecht“ oder „Aufsichtsrecht“ oder „ärztliches Berufsrecht“ 
oder „Arzneimittel- und Medizinprodukterecht“. 

 

IV. Teil: Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 25  Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Verkündung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 

 

§ 26  Übergangsregelungen 

Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für Studierende, die die Zulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung, 
zum Notenverbesserungsversuch (§ 18 Abs. 3) oder zum Wiederholungsversuch (§ 18 Abs. 1) zum Winter-
semester 2019/20 beantragen. 
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